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1. Einführung 

1.1. Forschungsrelevanz 

Bereits im Jahr 1957 wurde mit den Römischen Verträgen1 der Prozess der europäi-

schen Integration zur Förderung des Handels durch die Ausweitung der Wirtschaft 

von den europäischen Gründerstaaten angestoßen. Doch auch nach mehr als sechzig 

Jahren ist die steuerliche Gewinnermittlung in den EU-Mitgliedstaaten noch immer 

nicht harmonisiert.2 Eine partielle Rechtsangleichung ist bislang lediglich im Bereich 

der handelsrechtlichen Rechnungslegung, vorrangig in Form der EU-

Rechnungslegungsrichtlinie3 und der IAS-Verordnung4, sowie der Abschlussprü-

fungs-Richtlinie5 und der EU-Verordnung über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse6 gelungen.7 Dem 

Idealtypus eines gemeinsamen Binnenmarktes, in dem der freie Verkehr von Waren, 

Dienstleistungen, Kapital und Personen über nationale Grenzen hinweg gewährleistet 

ist, kann mithin nicht entsprochen werden. Vielmehr wird diese Zielsetzung durch 

bestehende steuerliche Wachstumshemmnisse, welche insbesondere auf das Neben-

einander der nationalen Besteuerungsregime zurückzuführen sind, konterkariert. Die 

hierdurch verursachten erhöhten Befolgungs- und Verwaltungskosten sind in ihren 

Wechselwirkungen mit steuerlichen Mehrbelastungen verbunden.8 Weitere Hemm-

nisse sind im Fehlen eines EU-weiten grenzüberschreitenden Verlustausgleichs, dro-

hender Doppelbesteuerung und doppelter Nichtbesteuerung aufgrund divergenter 

Sachverhaltsqualifikationen, Dokumentationspflichten bei Verrechnungspreisen so-

 
1 Gesetz zu den Verträgen vom 25.3.1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

und der Europäischen Atomgemeinschaft, BGBl. II 1957, 753. 
2 Sekundärrechtlich konnte bislang lediglich eine punktuelle Harmonisierung der Unternehmensbe-

steuerung erreicht werden. Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 3.1. 
3 Vgl. Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 26.6.2013 über den 

Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Ra-

tes, ABl. Nr. L 182/19 (zitiert als EU-Rechnungslegungsrichtlinie). 
4 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.7.2002 

betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, Abl. L 243/1. 
5 Vgl. Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.5.2006 über Ab-

schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richt-

linien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG 

des Rates, ABl. Nr. L 157/87. 
6 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 537/2014 v. 16.4.2014 über spezifische Anforderungen an die Ab-

schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 

2005/909/EG der Kommission, ABl.EU Nr. L 158. 
7 Vgl. bereits. Schreiber 1993, S. 140 sowie Schulz 2012, S. 1; im Unterschied zu direkten Besteue-

rung konnte zudem auch der Bereich der indirekten Steuern bereits umfangreich harmonisiert 

werden. Vgl. hierzu. Englisch 2018, Rn. 66–67. 
8 Vgl. Oestreicher et al. 2014, S. 326. 
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wie der Einschränkung grenzüberschreitender Umstrukturierungen zu sehen.9 Zudem 

versuchen insbesondere international tätige Konzerne die Fragmentierung der Unter-

nehmensbesteuerung in unterschiedliche nationale Steuersysteme durch die Verlage-

rung von Buchgewinnen im Zuge steuerplanerischer Gestaltungen zur Minimierung 

ihrer Konzernsteuerquote zu nutzen.10 Um das europäische Binnenmarktziel zu errei-

chen, fehlt es folglich insbesondere an einem harmonisierten steuerlichen Ge-

winnermittlungssystem. 

Der Grundstein des neuen Vorstoßes der EU-Kommission, die thematisierten öko-

nomischen Problemkreise durch eine Harmonisierung der europäischen Unterneh-

mensbesteuerung zu beseitigen, ist am 16.03.2011 mit der Veröffentlichung eines 

Richtlinienvorschlags für eine Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (kurz GKKB),11 im Folgenden RLVGKKB 2011, gelegt worden. 

Dieser beinhaltete ein umfassendes Konzept für die europaweit einheitliche Besteue-

rung von Unternehmensgruppen, die sich aus in den einzelnen Mitgliedstaaten mit 

unbeschränkter Steuersubjektfähigkeit ausgestatteten Unternehmen zusammenset-

zen,12 und verfolgte einen dreistufigen Ansatz.13 Im ersten Schritt müssen die Unter-

nehmen, die sich innerhalb der EU befinden, nach einheitlichen Gewinnermittlungs-

vorschriften ihr steuerliches Ergebnis ermitteln. Sofern mehrere Unternehmen Teil 

eines Konzerns sind, werden die separat ermittelten Ergebnisse anschließend im 

zweiten Schritt zu einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage konsolidiert. Im dritten 

und letzten Schritt folgt die Aufteilung der gemeinsamen Bemessungsgrundlage un-

ter Anwendung einer mehrdimensionalen Schlüsselung auf die beteiligten EU-

Mitgliedstaaten.14 Im Anschluss hat jeder Mitgliedstaat das Recht, seinen individuel-

len Steuersatz auf den auf ihn entfallenden Anteil der Gesamtbemessungsgrundlage 

anzuwenden. Eine Harmonisierung des Körperschaftsteuersatzes innerhalb der EU 

durch den RLVGKKB 2011 war ausdrücklich nicht vorgesehen.15 

 
9 Vgl. bereits Europäische Kommission 2001a sowie Rödder 2010, S. 359; Spengel 2010, S. 890. 
10 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 5 f. 
11 Vgl. Europäische Kommission 2011b. 
12 In Deutschland den Kapitalgesellschaften nach § 1 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG). 
13 Vgl. Europäische Kommission 2011b, S. 4–7. 
14 Damit erfolgt ein Paradigmenwechsel, denn die formelhafte Aufteilung der Konzernsteuerbemes-

sungsgrundlage zwischen den Mitgliedstaaten stellt eine indirekte Gewinnaufteilungsmethode dar 

und bedeutet eine Abkehr von der derzeit vorherrschenden direkten Methode der zwischenstaatli-

chen Erfolgszuordnung (separate entity accounting) auf Basis des arm’s length principle. Vgl. 

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) 2007, S. 25; Dahlke und 

Kahle 2009, S. 241. 
15 Vgl. Europäische Kommission 2011b, S. 5. 
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Die Gespräche im Europäischen Rat nach Vorlage des RLVGKKB 2011 haben allerdings 

ergeben, dass eine vollumfängliche Zustimmung aller Mitgliedstaaten nicht zu reali-

sieren ist, da insbesondere die Konsolidierung und die damit sachlogisch verknüpfte 

formelhafte Gewinnaufteilung aufgrund der drohenden Verschiebung von Steuersub-

strat unter den Mitgliedstaaten kontrovers diskutiert wurde. Aus diesem Grund hatte 

sich die Kommission in ihrem Aktionsplan vom Juni 201516 für eine stufenweise 

Umsetzung des GKKB-Projekts entschieden. Im ersten Schritt sollte ausschließlich 

die steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften vereinheitlicht und Einigkeit zwi-

schen den EU-Mitgliedstaaten über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (kurz GKB) erzielt werden. Zu diesem Zweck hatte die Euro-

päische Kommission am 25.10.2016 einen neuen Richtlinienvorschlag, im Folgen-

den RLVGKB 2016, veröffentlicht.17 Tatsächlich lassen sich bereits mit der Harmonisie-

rung der Gewinnermittlungsvorschriften zahlreiche Vorteile18 verwirklichen. Die 

Konsolidierung auf der Grundlage dieser harmonisierten Bemessungsgrundlage soll-

te erst in einem zweiten Schritt erfolgen und war Gegenstand eines weiteren eben-

falls am 25.10.2016 vorgelegten Richtlinienvorschlags, im Folgenden 

RLVGKKB 2016.19 

Der ehrgeizige Zeitplan der EU-Kommission sah die Umsetzung der GKB ab dem 

1.1.2019 (Art. 70 Abs. 1 RLVGKB 2016) und der GKKB zwei Jahre später ab dem 

1.1.2021 (Art. 80 Abs. 1 RLVGKKB 2016) vor, was zumindest im Hinblick auf die GKB 

nicht eingehalten werden konnte. Dennoch bleibt das GKKB-Projekt ein Schwer-

punkt der politischen Aktivitäten der EU-Kommission. So fokussiert die EU-

Kommission in einer Pressemitteilung vom 15.1.2019 zur Beschlussfassung in der 

EU-Steuerpolitik die vollumfängliche Umsetzung der GKKB (unter Aufgabe des 

derzeit geltenden Einstimmigkeitsprinzips zugunsten einer Beschlussfassung mit 

qualifizierter Mehrheit) bis Ende 2025.20 Das Europäische Parlament drängt in seiner 

Entschließung zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

vom 26.3.2019 ebenfalls auf eine rasche Umsetzung der beiden Richtlinienvorschlä-

ge.21 Sofern im Europäischen Rat kein einstimmiger Beschluss über den Vorschlag 

zur Schaffung einer GKKB realisierbar ist, fordert das Europäische Parlament von 

 
16 Vgl. Europäische Kommission 2015a. 
17 Vgl. Europäische Kommission 2016d. 
18 Zu den Vorteilen siehe ausführlich Kapitel 2.3. 
19 Vgl. Europäische Kommission 2016c. 
20 Vgl. Europäische Kommission 2019. 
21 Vgl. Europäisches Parlament 2019, Rn. 61–66. 
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der EU-Kommission ferner die Vorlage eines neuen Vorschlags auf der Grundlage 

von Art. 116 des Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

demzufolge das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Ge-

setzgebungsverfahren tätig werden (d. h. das Europäische Parlament entscheidet mit 

einfacher Mehrheit und der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit), um die 

erforderlichen Rechtsvorschriften zu verabschieden.22 

Das ursprünglich primäre Ziel des RLVGKKB 2011, die Beseitigung wesentlicher steu-

erlicher Wachstumshemmnisse im europäischen Binnenmarkt durch Vereinfachung 

und Steigerung der Effizienz des Körperschaftsteuersystems, stellt auch weiterhin 

eine zentrale Zielsetzung des RLVGKB 2016 dar.23 Mit der Trump’schen Steuerreform 

vom 22. Dezember 2017,24 welche zu einer deutlichen Steuersenkung für Unterneh-

men in den USA führt,25 und der daraus resultierenden Erhöhung des Wettbewerbs-

drucks für die europäischen Hochsteuerländer hat sich der Reformbedarf seit 2011 

weiter erhöht. Das Erfordernis einer Vereinfachung und Harmonisierung der europä-

ischen Körperschaftsteuersysteme ist daher aktueller denn je. Neben der Beseitigung 

steuerlicher Wachstumshemmnisse ist im Rahmen der Entwicklung der letzten Jahre 

allerdings auch die Stärkung der Körperschaftsteuersysteme gegenüber aggressiver 

Steuerplanung26 multinationaler Unternehmen als zweites Ziel getreten.27 Der 

RLVGKB 2016 ist daher eng mit der von der Gruppe der Zwanzig (G20) und der Orga-

nisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mit hohem Aufwand 

betriebenen BEPS-Initiative28 verknüpft, die sich gegen „Base Erosion and Profit 

Shifting“ richtet. Da Abweichungen zwischen den nationalen Steuersystemen im 

Binnenmarkt, welche die aggressive Steuerplanung wesentlich beeinflussen, entfal-

len und die Möglichkeiten einer Gewinnverlagerung in steuerlich günstigere Mit-

 
22 In der Regel erlässt der Rat Rechtsakte der Harmonisierung im Bereich der direkten Steuern auf 

der Rechtsgrundlage des Art. 115 AEUV einstimmig auf Vorschlag der Kommission, während das 

EU-Parlament und der Wirtschafts- und Sozialausschuss lediglich angehört werden (besonderes 

Gesetzgebungsverfahren). Von der Rechtsgrundlage des Art. 116 Abs. 2 AEUV wurde im Steuer-

recht dagegen bislang kein Gebrauch gemacht. Vgl. Englisch 2018, Rn. 5. 
23 Vgl. Europäische Kommission 2011b, S. 4 sowie Europäische Kommission 2016d, S. 2. 
24 Für einen Überblick über die U.S. Steuerreform vgl. Narotzki und McCoskey 2017. 
25 Vgl. z. B. Spengel et al. 2018. 
26 Nach Ansicht der EU-Kommission liegt aggressive Steuerplanung immer dann vor, wenn Steuer-

pflichtige versuchen, ihre Steuerschuld durch Regelungen zu verringern, die zwar legal sind, aber 

im Widerspruch zur Absicht des Gesetzes stehen. Dies ist z. B. bei Ausnutzung von „Schlupflö-

chern“ in einem Steuersystem und von Diskrepanzen zwischen Steuersystemen der Fall und kann 

mit doppelter Nichtbesteuerung oder Doppelabzügen verbunden sein. Vgl. Europäische Kommis-

sion 2017 sowie ausführlich zum Begriff der aggressiven Steuerplanung Egner 2016, S. 322–328. 
27 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 23. 
28 Vgl. OECD 2015 sowie hierzu Hey 2018c, Rn. 74 m. w. N. 
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gliedstaaten unterbunden werden, sieht die Kommission im GKKB-Projekt ein 

„höchst wirksam[es]“29 Mittel gegen Gewinnverlagerung und missbräuchliche Steu-

ergestaltung in der EU. 

In Deutschland ist die Entwicklung und Umsetzung einer harmonisierten steuerli-

chen Gewinnermittlung insbesondere unter Berücksichtigung des tradierten Maßgeb-

lichkeitsprinzips und der über Jahrzehnte gewachsenen Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs (BFH) zu beurteilen. Da die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 

Steuerbilanz inzwischen nur noch in Teilbereichen besteht, kommen die Vorteile der 

Maßgeblichkeit nicht (mehr) zum Tragen und ein eigenständiges Steuerbilanzrecht 

im Sinne eines Two-Book-Systems wird immer wahrscheinlicher.30 Vor dem Hinter-

grund dieser Rahmenbedingungen scheint der Zeitpunkt für eine Harmonisierung der 

steuerlichen Gewinnermittlung aus deutscher Sicht günstig. Die Entwicklung eigen-

ständiger steuerlicher Gewinnermittlungsvorschriften sollte direkt mit einer Harmo-

nisierung derselben innerhalb der EU verbunden werden.31 Der RLVGKB 2016 ist da-

rauf ausgerichtet und beinhaltet ein autonomes Gewinnermittlungskonzept, das keine 

Anknüpfung an andere Rechnungslegungsvorschriften im Sinne einer Maßgeblich-

keit vorsieht. Die Umsetzungschancen des Vorschlags sind aufgrund des politischen 

und ökonomischen Gewichts Deutschlands innerhalb der EU in erheblichem Ausmaß 

von einer deutschen Positionierung und der weiteren Entwicklung der deutsch-

französischen Initiative zur Annäherung der Unternehmenssteuersysteme abhängig.32 

Obwohl Deutschland nur einen von derzeit 28 Mitgliedstaaten der EU darstellt, ist es 

von erhöhter Relevanz, die spezifischen deutschen Rahmenbedingungen in die Be-

trachtung des RLVGKB 2016 einzubeziehen und Besonderheiten der deutschen Per-

spektive in den weiteren EU-Harmonisierungsprozess zu berücksichtigen. 

Vor diesem aktuellen Hintergrund ergibt sich die Zielsetzung der vorliegenden Ar-

beit, einen Beitrag zur Umsetzung der GKB zu leisten, indem Unklarheiten und kon-

 
29 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 8. 
30 Vgl. Scheffler 2017 sowie ausführlich zur Abkopplungsentwicklung Velte 2015. 
31 Vgl. Velte und Mock 2019, S. 22–23. 
32 Als vorläufiges Ergebnis der deutsch-französischen Initiative zur Harmonisierung der Unterneh-

menssteuersysteme wurde am 19. Juni 2018 ein gemeinsames Positionspapier veröffentlich (vgl. 

BMF 2018). Hiernach unterstützen Deutschland und Frankreich sowohl den RLVGKB 2016 als auch 

den RLVGKKB 2016 ausdrücklich und „sind fest entschlossen, die GKB-Richtlinie rasch zu verab-

schieden“. (BMF 2018, S. 1). Darüber werden im Positionspapier einige Änderungswünsche ge-

äußert, die sich zum Teil mit im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Anpassungsvorschlägen de-

cken (wie z. B. einer Ausweitung des Anwendungsbereichs auf KMU, der Implementierung von 

Rechnungslegungsgrundsätzen und einer Voraussetzung der Steuerbilanz). Für eine Zusammen-

fassung der Anpassungsvorschläge siehe Kapitel 5.2. 
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zeptionelle Schwachstellen in der Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems des 

RLVGKB 2016 identifiziert und konkrete Handlungsempfehlungen für Anpassungen im 

Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens erarbeitet werden. Hierzu werden im 

ersten Beitrag zunächst ausgewählte33 Gewinnermittlungsregeln des RLVGKB 2016 im 

Detail analysiert und den Vorschriften zur Gewinnermittlung nach deutschem Han-

dels- und Steuerrecht sowie den mitgliedstaatenübergreifend anerkannten Internatio-

nal Financial Reporting Standards (IFRS) gegenübergestellt. Basierend auf dem 

Rechtsvergleich werden Auslegungsfragen und Unzulänglichkeiten des Gewinner-

mittlungssystems betrachtet und Anpassungsvorschläge zu verschiedenen Rege-

lungsbereichen, wie dem Berechnungsschema (Steuerbilanz oder reine Gewinn- und 

Verlustrechnung), den Gewinnermittlungsprinzipien, den außergewöhnlichen Wert-

minderungen und den Rückstellungen unterbreitet. Ferner werden im zweiten Beitrag 

im Rahmen einer ganzheitlichen Untersuchung durch Experteninterviews als empi-

risch-qualitatives Forschungsdesign gesicherte Einschätzungen aufseiten der ver-

schiedenen Stakeholder-Gruppen, die von der Umsetzung der künftigen Richtlinie 

betroffen oder an ihrer Ausarbeitung beteiligt sind (d. h. Unternehmen, Steuerberater, 

Finanzverwaltung, Gesetzgeber und Wissenschaft), generiert. Experteninterviews 

erscheinen vor dem Hintergrund des Untersuchungsziels und unter Beachtung gege-

bener Rahmenbedingungen besonders geeignet, weil sie zum einen bereits ex ante, 

also vor Umsetzung des RLVGKB 2016, eine Analyse ermöglichen und zum anderen 

aufgrund eines geringeren Standardisierungsgrades der Fragen und der Möglichkeit, 

auf die Aussagen der Experten einzugehen und gezielte Nachfragen zu stellen, tief-

gehende Einblicke in die Forschungsproblematik erlauben. Im Ergebnis wird aufge-

zeigt, inwiefern sich die Gewinnermittlungsregeln des RLVGKB 2016 in ihrer derzeiti-

gen Ausgestaltung für eine nationale und EU-weite Implementierung eignen und in 

welchen Bereichen die unterschiedlichen Expertengruppen noch konkreten Anpas-

sungsbedarf sehen. Auf der Grundlage dieser Experteneinschätzungen wird schließ-

lich im dritten Beitrag ein Vorschlag zur Reduktion der von den Experten bemängel-

ten drohenden Rechtsunsicherheit bei Auslegungsfragen entwickelt. Hierzu wird 

basierend auf von der Europäischen Kommission herausgebildeten ökonomischen 

Maximen34 und in Anlehnung an bestehende Rechnungslegungsgrundsätze des aktu-

 
33 Der Rechtsvergleich fokussiert die besonders kontrovers diskutierten Regelungsbereiche, wie die 

Vorschriften zum Berechnungsschema, den Gewinnermittlungsprinzipien, Abschreibungen und 

Rückstellungen. 
34 Vgl. Europäische Kommission 2001a. 
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ellen RLVGKB 2016, der EU-Rechnungslegungsrichtlinie und den IFRS ein System 

spezifischer europäischer Steuergrundsätze erarbeitet, welches im Rahmen des 

RLVGKB 2016 implementiert werden könnte. 

Im Ergebnis besteht die vorliegende kumulative Dissertation aus drei in sich ge-

schlossenen Artikeln und einem zusammenfassenden Rahmenpapier. Die drei Artikel 

lassen sich durch die dargestellte Forschungsrelevanz motivieren und basieren auf 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen. Für einen systematischen Überblick fasst 

die nachfolgende Tabelle 1 die Autorensituation, den methodischen Ansatz, sowie 

den Publikationsstatus samt Zeitschriftenrating für jeden Artikel zusammen. Die Ge-

samtsumme der nach Anteilen gewichteten Artikel beträgt 2 Punkte und setzt sich 

aus einem Artikel in alleiniger (1 Punkt) und zwei Artikeln in anteiliger Autoren-

schaft, die jeweils mit 0,5 Punkten berücksichtigt wurden, zusammen. 
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  Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Titel EU-Richtlinienvorschlag für eine Ge-

meinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKB) vom 

25.10.2016: Eine rechtsvergleichende 

und kritische Analyse zur steuerlichen 

Gewinnermittlung 

Experteninterviews zur europäischen 

Reform der steuerlichen Gewinnermitt-

lung (Teil I und II) 

Proposal for a Common Corporate Tax 

Base (CCTB): The Case for Foundation-

al Principles 

Autor(en) & Jahr Velte, Patrick; Mock, Oliver (2017) Velte, Patrick; Mock, Oliver (2018) Mock, Oliver (2019) 

Autorenleistung Anteilige Autorenschaft (0,5 Punkte)35 Anteilige Autorenschaft (0,5 Punkte)36 Alleinige Autorenschaft (1 Punkt) 

Methodischer An-

satz & Datengrund-

lage 

Rechtsvergleichende, konzeptionelle 

Analyse 

Empirisch-qualitatives Modell 

12 Experteninterviews 

Theoretisch-konzeptionelles Modell 

Publikationsstatus Angenommen und veröffentlicht:  

Steuer und Wirtschaft (2017)  

Jg. 94 (Heft 2), S. 126-144 

Angenommen und veröffentlicht:  

FinanzRundschau (2018)  

Jg. 100 (Heft 23), S. 1081-1091 und  

Jg. 100 (Heft 24), S. 1125-1135 

Angenommen und veröffentlicht:  

European Taxation (2019)  

Jg. 59 (Heft 5), S. 209-218 

Zeitschriftenrating VHB-Jourqual 3.0 Rating: B VHB-Jourqual 3.0 Rating: C VHB-Jourqual 3.0 Rating: C 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Forschungsartikel 

 

 

 
35 Eine Übersicht zur Ko-Autorenschaft des ersten Artikels ist im Anhang 1 beigefügt. 
36 Eine Übersicht zur Ko-Autorenschaft des zweiten Artikels ist im Anhang 2 beigefügt. 
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1.2. Forschungslücken 

Derzeit beschränkt sich die Forschungsdichte empirischer Studien zum GKKB-

Projekt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive auf Simulationsmodelle, welche die 

Steuerbelastungswirkungen im Falle der Umsetzung einer GKB bzw. GKKB quanti-

fizieren.37 Neben verschiedenen Simulationsmodellen wurden zudem einige fragebo-

genbasierte Umfragen im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt, welche die zu 

erwartenden Auswirkungen auf die Befolgungskosten fokussieren.38 Ferner wurde 

von der Kommission im Zuge der Überarbeitung des ursprünglichen RLVGKKB 2011 

eine öffentliche Konsultation mit Blick auf verschiedene Änderungsmöglichkeiten 

durchgeführt.39 Dennoch bestehen mit Blick auf das Gewinnermittlungssystem einer 

GKB noch erhebliche Unsicherheiten und Forschungslücken, welche einer Umset-

zung im Wege stehen.  

Die Forschungslücke, die im ersten Artikel40 aufgenommen wird, besteht hinsichtlich 

einer rechtsvergleichenden Analyse, welche die Unterschiede der Gewinnermitt-

lungsvorschriften des RLVGKB 2016 gegenüber einschlägigen bestehenden Gewinner-

mittlungssystemen aufzeigt, und einer darauf basierenden kritischen Würdigung des 

Gewinnermittlungssystems. Zwar wurden die Gewinnermittlungsvorschriften des 

vorangegangenen RLVGKKB 2011, an welchen die Regelungen des neuen RLVGKB 2016 

inhaltlich anknüpfen, bereits in einigen Beiträgen analysiert und diskutiert.41 Aller-

dings haben sich zahlreiche Änderungen in den Regelungen zur Gewinnermittlung 

mit teilweise erheblichen Auswirkungen auf die Bemessungsgrundlage ergeben. Zu-

dem ist die Anwendung des RLVGKB 2016 im Unterschied zum vorangegangenen Vor-

schlag aus 2011, der ein fakultatives System für alle Unternehmen vorsah, für multi-

nationale Unternehmen verbindlich vorgeschrieben, um gegen aggressive Steuerge-

staltungen wirkungsvoll vorgehen zu können. Für das Gewinnermittlungssystem des 

neuen RLVGKB 2016 und seine Implementierung in den nationalen Steuergesetzgebun-

 
37 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 4. 
38 So untersuchte PricewaterhouseCoopers im Jahr 2008 im Rahmen einer Umfrage in sechs EU-

Mitgliedstaaten (Frankreich, Spanien, Ungarn, Deutschland, Griechenland, Polen) die zu erwar-

tenden Auswirkungen einer GKB bzw. GKKB auf die seitens der Unternehmen für die jährlichen 

steuerlichen Befolgungstätigkeiten aufzubringende Zeit (vgl. PricewaterhouseCoopers 2008). De-

loitte führte ferner im Jahr 2009 eine Umfrage in allen EU-Mitgliedstaaten außer Bulgarien, Zy-

pern und Estland durch, um den Einfluss der GKB bzw. GKKB auf die Befolgungskosten bei gro-

ßen und mittelgroßen EU-Muttergesellschaften, die eine grenzüberschreitende Investition in eine 

mittelständische Tochtergesellschaft tätigen, zu prognostizieren (vgl. Deloitte 2009). 
39 Vgl. Europäische Kommission 2016b. 
40 Vgl. Velte und Mock 2017. 
41 Vgl. statt vieler nur Eggert 2015 m.w.N. 
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gen fehlte es daher zum Erstellungszeitpunkt des ersten Artikels an einer rechtsver-

gleichenden und kritischen Analyse. 

Eine weitere Forschungslücke, welche der zweite Artikel42 aufgreift, besteht hin-

sichtlich gesicherter Erkenntnisse über die Einschätzungen zum Gewinnermittlungs-

system des RLVGKB 2016 auf Ebene der Unternehmenspraxis. Von der EU-

Kommission wurde zwar im Zuge der Überarbeitung des ursprünglichen 

RLVGKKB 2011 eine öffentliche Konsultation durchgeführt, im Rahmen derer allen 

Betroffenen im Zeitraum von Oktober 2015 bis Januar 2016 die Möglichkeit einge-

räumt wurde, Kommentierungen und Änderungsvorschläge einzureichen.43 Aller-

dings standen einzelne Maßnahmen gegen aggressive Steuerplanung multinationaler 

Konzerne sowie spezielle Regelungen gegen Verschuldungsanreize (sog. „Freibetrag 

für Wachstum und Investitionen“) und zur Förderung von Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeiten im Fokus der Konsultation. Grundsätzliche Fragen zur künftigen 

Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems der GKB spielten hingegen nur eine 

untergeordnete Rolle, sodass eine hierauf gerichtete ganzheitliche und detaillierte 

empirische Analyse noch nicht erfolgt ist. Aus diesem Grund fehlen gesicherte Er-

kenntnisse über die Einschätzungen aufseiten der betroffenen Unternehmen, der 

Steuerberater und der Finanzverwaltung, die sich gemeinsam mit Standpunkten aus 

Politik und Wissenschaft zu einem aufschlussreichen Gesamtbild zusammenfügen 

lassen und eine hilfreiche Grundlage für die Bewertung der Praktikabilität des 

RLVGKB 2016 bilden. Insbesondere für die Beurteilung aus deutscher Sicht stellt sich 

vor dem Hintergrund des tradierten Maßgeblichkeitsprinzips die Frage, ob sich die 

Gewinnermittlungsregeln des RLVGKB 2016 in ihrer derzeitigen Ausgestaltung für eine 

nationale und EU-weite Implementierung eignen und in welchen Bereichen noch 

konkreter Anpassungsbedarf vonseiten der unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen 

besteht. 

 
42 Vgl. Velte und Mock 2018a sowie Velte und Mock 2018b. 
43 Insgesamt beteiligten sich 175 Teilnehmer am Konsultationsprozess, wobei der größte Anteil der 

Antworten auf eingetragene Vereine (37 %) und Unternehmen (32 %) entfiel. Den Ergebnissen 

der Konsultation nach wird der RLVGKKB 2011 insgesamt positiv gesehen. Nichtregierungsorganisa-

tionen und öffentliche Stellen betonen die Auswirkungen auf Steuerplanungsaktivitäten und sehen 

die GKKB insbesondere als Instrument für die Bekämpfung von Gewinnverlagerungen. Unter-

nehmen dagegen fokussieren die Senkung der Befolgungskosten und die Schaffung eines unter-

nehmensfreundlichen Umfelds für Investitionen. Die Ergebnisse der Konsultation sind öffentlich 

abrufbar unter https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-

consultations/relaunch-common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_de (zuletzt abgerufen am 

30.05.2019). Vgl. Europäische Kommission 2016b. 
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Die dritte Forschungslücke, die sich aus der Analyse der bestehenden Literatur und 

den Ergebnissen des zweiten Artikels ableitet, ergibt sich aus der Frage, wie ein ge-

eignetes Prinzipiensystem im Rahmen der GKB implementiert werden könnte und 

liegt dem letzten Artikel44 zugrunde. Da die bestehenden nationalen Vorschriften zur 

Berechnung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage der Mitgliedstaaten in der 

Regel auf langjährige Systeme zurückgehen, stellt die Entwicklung einer unabhängi-

gen und harmonisierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage ein ambitioniertes 

Reformprojekt dar.45 Die Auslegung der Gewinnermittlungsvorschriften in Zweifels-

fragen und die sich hieraus abzeichnende Rechtsunsicherheit werden sowohl in der 

Literatur als auch von Experten aus der Unternehmenspraxis als entscheidende Fra-

gen bei der Umsetzung des RLVGKB 2016 wahrgenommen.46 Da der Vorschlag nicht 

jedem denkbaren Szenario durch die Anwendung eines regelbasierten Ansatzes ge-

recht werden kann,47 führt das Fehlen eines umfassenden Prinzipiensystems zwangs-

läufig zu Rechtsunsicherheit. Diese Problematik könnte insbesondere durch die Im-

plementierung eines in sich geschlossenen Systems spezifischer europäischer 

Grundsätze ordnungsmäßiger steuerlicher Buchführung (den Generally Accepted Tax 

Accounting Principles, kurz GATAP), gelöst werden. Im Art. 6 RLVGKB 2016 wird 

jedoch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Prinzipien aufgestellt (nämlich das Reali-

sations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagesprinzip). Eine unzureichende 

Prinzipienfundierung ist daher einer der Hauptkritikpunkte des Vorschlags.48 Zwar 

bestehen bereits einige Vorschläge für mögliche Prinzipiensysteme zur steuerlichen 

Gewinnermittlung,49 allerdings ohne direkten Bezug zum RLVGKB 2016, sodass es an 

konkreten Änderungsvorschlägen für die Implementierung eines geeigneten Systems 

im Rahmen des RLVGKB 2016 zur Umsetzung einer GKB mangelt. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Forschungsfragen der im Rahmen dieser 

Arbeit verfassten Artikel zentrale Lücken innerhalb der bestehenden Literatur auf-

 
44 Vgl. Mock 2019. 
45 Vgl. Kahle und Schulz 2013, S. 51; Marx 2011, S. 548. 
46 Vgl. für entsprechende Stellungnahmen von Experten aus der Unternehmenspraxis Velte und 

Mock 2018a; Velte und Mock 2018b sowie analog zum vorangegangenen RLVGKKB 2011 Herzig 

und Kuhr 2011, S. 308–309; Herzig 2012, S. 761; Marx 2011, S. 549. 
47 Zu Abwägungen zwischen dem Rules Based- und dem Principles Based Approach vgl. Kapitel 

2.2. 
48 Sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der Unternehmenspraxis wird daher vieler-

orts der Ruf nach einem solchen Prinzipienfundament laut. Vgl. z.B. Velte und Mock 2017, S. 139 

f.; Velte und Mock 2019, 22-26 sowie bereits analog zum vorangegangenen RLVGKKB 2011 Spengel 

und Zöllkau 2012, S. 22 f.; Marx 2011, S. 549; Herzig 2012, S. 761. 
49 Vgl. für Überlegungen im deutschen Kontext z.B. Meyering und Gröne 2018 sowie ausführlich 

Becker 2018 und Tipke 2000. Für Überlegungen im europäischen Kontext siehe insbesondere 

Freedman und Macdonald 2008; Kuhr 2013. 
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greifen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Gewinner-

mittlungssystems der GKB leisten. Die gewählten Problemstellungen sind dabei, z.B. 

durch ihre bisherige Vernachlässigung oder Aktualität, nicht nur aus theoretischer 

Sicht, sondern insbesondere auch aus der Perspektive der Unternehmenspraxis und 

der Regulierung interessant. 

1.3. Zusammenfassung der Fachartikel 

Mit der Vorlage der Richtlinienvorschläge für eine GKB und eine GKKB im Okto-

ber 2016, welche den Kern der aktuellen europäischen Steuerpolitik für eine faire 

und effiziente Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt bilden,50 hat die EU-

Kommission die bereits Jahrzehnte andauernde und intensiv geführte Diskussion 

über mögliche Reformen der Unternehmensbesteuerung in der EU von neuem belebt. 

Da es zum Erstellungszeitpunkt des ersten Artikels51 an einer rechtsvergleichenden 

und kritischen Analyse für das Gewinnermittlungssystem des neuen RLVGKB 2016 

fehlte, ist die Zielsetzung des ersten Beitrags, ausgewählte Gewinnermittlungsregeln 

der GKB im Detail zu beleuchten und den Vorschriften zur Gewinnermittlung nach 

deutschem Handels- und Steuerrecht sowie den IFRS gegenüberzustellen. Im Rah-

men des Rechtsvergleichs, der nach bilanztheoretischen Aspekten erfolgt und sich im 

Einzelnen in die Analyse der Grundsätze der GKB sowie die besonders kontrovers 

diskutierten Abschreibungsnormen und die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von 

Rückstellungen untergliedert, werden die zentralen Übereinstimmungen und Abwei-

chungen zwischen den Gewinnermittlungssystemen identifiziert. Es wird aufgezeigt, 

dass bei der Gewinnermittlungskonzeption des Vorschlags einzelne Strukturelemente 

aus den IFRS52 und den bilanzsteuerrechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten nach 

dem Best Practice-Prinzip übernommen wurden. Dennoch verbleiben wesentliche 

Unterschiede aus Sicht des bisherigen nationalen Bilanzsteuerrechts. In diesem Zu-

sammenhang sind insbesondere der Verzicht auf eine Steuerbilanz, das Fehlen eines 

geschlossenen Prinzipiensystems, die unterschiedliche Gewichtung systemtragender 

Gewinnermittlungsprinzipien (z.B. des Realisationsprinzips) sowie damit einherge-

hende divergierende Ansatz- und Bewertungsvorschriften (z.B. Percentage of Com-

pletion-Methode) zu nennen. 

 
50 Vgl. Europäische Kommission 2015a. 
51 Vgl. Velte und Mock 2017. 
52 So erfolgt z. B. im Rahmen der langfristigen Fertigung nach Art. 22 RLVGKB 2016 die Gewinnreali-

sierung entsprechend dem Fertigstellungsgrad (Percentage of Completion-Methode). 
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Aufbauend auf der rechtsvergleichenden Analyse wird zudem eine kritische Würdi-

gung zentraler Inhalte des RLVGKB 2016 vorgenommen und entscheidungsorientierte 

Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete Anpassung der Normen im Rahmen des 

weiteren Gesetzgebungsverfahrens erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Analyse lassen 

sich folgendermaßen zusammenfassen:  

• Die Führung einer eigenständigen Steuerbilanz wäre aufgrund der zahlreichen 

Unterschiede zwischen den Vorschriften des RLVGKB 2016 und den Handelsbilan-

zen der Unternehmen, den Unklarheiten bezüglich der Aufzeichnungspflichten 

sowie der Kontrollfunktion der doppelten Buchführung zu befürworten. 

• Da der RLVGKB 2016 nicht alle möglichen Einzelfälle durch Detailregelungen auf-

nehmen kann, ist für die einheitliche Auslegung der Gewinnermittlungsregeln in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten ein umfassendes Prinzipiengerüst erforderlich, 

welches sich zur Auslegung und Lückenschließung eignet.  

• Ein Rückgriff auf die EU-Rechnungslegungsrichtlinie im Sinne einer Residual-

maßgeblichkeit hätte den Vorteil, dass sich die steuerliche Gewinnermittlung und 

die auf Kapitalgesellschaften gerichtete EU-Rechnungslegungsrichtlinie nicht in 

verschiedene Richtungen entwickeln.  

• Die moderate Auslegung des Realisationsprinzips nach dem RLVGKB 2016, welcher 

in Anlehnung an die IFRS bei bestimmten Konstellationen eine vorzeitige Ge-

winnerfassung vorsieht, ist kritikwürdig, da eine Zurückdrängung der strengen 

Auslegung des Realisationsprinzips aus Sicht der steuerlichen Gewinnermittlung 

nicht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar ist. 

• Gleiches gilt für die Beschränkung der außergewöhnlichen Wertminderungen auf 

nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und eine Verursachung 

des Wertverlusts durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten von Dritten, so-

fern kein sofortiger Verlustausgleich gewährt wird. Ohne eine solche Verlustaus-

gleichsregelung ist der Ausschluss langlebiger, planmäßig abschreibbarer Wirt-

schaftsgüter von der außergewöhnlichen Wertminderung nicht mit dem Ziel einer 

möglichst realitätsgerechten Besteuerung und mithin dem Leistungsfähigkeits-

prinzip vereinbar, weil die Gefahr einer endgültigen Nichtberücksichtigung von 

Verlusten und erheblichen Liquiditätsnachteilen für die Unternehmen besteht. Bei 

der Ausgestaltung der außergewöhnlichen Wertminderung wäre eine Orientierung 

am indikatorgestützten Wertminderungstest der IFRS einer Anlehnung an deut-
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sches Bilanzrecht vorzuziehen, da die Objektivität bei der Teilwertfindung durch 

subjektive Einflüsse verfälscht wird. 

• Vor dem Hintergrund des nur eingeschränkt möglichen Verlustausgleichs ist das 

analog zum deutschen Steuerrecht fiskalpolitisch motivierte Passivierungsverbot 

für Drohverlustrückstellungen und die Beschränkung auf rechtliche Verpflichtun-

gen diskussionswürdig. Bezüglich der Rückstellungsbewertung ist der aktuellen 

Regelung des RLVGKB 2016, welche eine Abzinsung von Rückstellungen mit einer 

Laufzeit von mehr als einem Jahr mit dem kurzfristigen Euro Interbank Offered 

Rate (EURIBOR)-Zinssatz53 vorsieht, eine Diskontierung mit dem der jeweiligen 

Restlaufzeit der Rückstellung adäquaten durchschnittlichen Zinssatz auf der 

Grundlage eines fest definierten Zeitraums in Anlehnung an das deutsche Han-

delsrecht vorzuziehen. Ein solcher Durchschnittssatz hätte den Vorteil, Zufall-

selemente in der Zinsentwicklung zu limitieren und einen Glättungseffekt bei 

nicht durch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens verursachten Ertrags-

schwankungen zu erzielen. 

Ferner zeigt die rechtsvergleichende Analyse, dass es grds. nicht ausgeschlossen wä-

re, die Regelungen in die nationale Steuergesetzgebung zu übernehmen, sofern die 

im derzeitigen RLVGKB 2016 noch unbefriedigend geregelten Sachverhalte durch die 

aufgezeigten Ergänzungs- und Änderungsvorschläge im Zuge der endgültigen Richt-

linie angepasst werden. Allerdings wird im Rahmen der Literaturanalyse auch deut-

lich, dass es in der aktuellen Diskussion an entsprechenden Einblicken aus der Un-

ternehmenspraxis mangelt, weshalb die Regelungen nicht umfassend unter Berück-

sichtigung verschiedener Stakeholder-Gruppen gewürdigt werden können. Die In-

tegration von Einschätzungen und Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis in die 

Diskussion um die Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems einer GKB ist von 

entscheidender Bedeutung, um im Ergebnis eine praktikable und politisch durchsetz-

bare Lösung zu erhalten. 

Diese Feststellung bildet zugleich den Ausgangspunkt für den zweiten Artikel,54 der 

durch Experteninterviews als empirisch-qualitatives Forschungsdesign einen Beitrag 

zu Gestaltungsfragen des Gewinnermittlungssystems der GKB leisten und Einschät-

zungen von Unternehmensvertretern, Steuerberatern und der Finanzverwaltung in die 

 
53 Die EURIBOR bezeichnet ein im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in 

Kraft getretenes System von Referenzzinssätzen im Euromarkt, welche von der Europäischen 

Zentralbank bekannt gegebenen werden. 
54 Vgl. Velte und Mock 2018a und Velte und Mock 2018b. 
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Diskussion einfließen lassen soll. Erst die Erhebung und Einbeziehung von unter-

schiedlichen Experteneinschätzungen ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die 

komplexen Regelungsbereiche der GKB und basierend darauf die Identifikation teils 

neuer Problemfelder sowie die Entwicklung von Lösungsansätzen. 

Ist ein Forschungsgebiet noch weitgehend unerforscht und über den Forschungsge-

genstand, wie im Falle des Gewinnermittlungssystems der GKB, wenig bekannt, 

besteht die Notwendigkeit explorativer Forschung. Diese verfolgt das Ziel, Erkennt-

nisse zur Beantwortung der Forschungsfrage zu generieren und aus diesen Erkennt-

nissen neue theoretische Konzepte zu entwickeln (Induktion).55 Grundsätzlich kom-

men für die explorative Forschung sowohl qualitative als auch quantitative For-

schungsansätze in Frage. Da die Untersuchung bisher noch wenig erforschter prakti-

scher Zusammenhänge allerdings insbesondere eine Stärke qualitativer Ansätze ist, 

kommen diese in der Mehrzahl der explorativen Forschungsvorhaben zur Anwen-

dung.56 Vor dem Hintergrund der im vorstehenden Abschnitt herausgestellten For-

schungslücke und dem explorativen Charakter des Vorhabens, ist daher für die vor-

liegende Untersuchung der qualitative Forschungsansatz am besten geeignet. 

Hierfür stehen in der Wirtschafts- und Sozialforschung unterschiedliche Erhebungs- 

und Auswertungstechniken zur Auswahl, wobei insbesondere den Beobachtungs-, 

Befragungs- und Analyseverfahren große Bedeutung zukommt.57 Im Rahmen der 

Analyseverfahren von erhobenen Daten wurde die Inhaltsanalyse als Erhebungs-

instrument in Erwägung gezogen, um die verschiedenen Ausgestaltungsvarianten des 

Gewinnermittlungssystems einer GKB zu beleuchten. Hierzu könnten die Jahresab-

schlüsse bzw. die Steuerbilanzen ausgewählter Unternehmen als auswertbare Doku-

mente herangezogen werden.58 Problematisch ist allerdings, dass es sich bei der 

GKB bis dato lediglich um einen Reformvorschlag der EU-Kommission handelt, 

weshalb keine Abschlussdaten, welche nach diesen Gewinnermittlungsvorschriften 

 
55 Im Gegensatz zur konfirmativen Forschung, welche einen theorie- bzw. hypothesenüberprüfenden 

Charakter hat, ist die explorative Forschung hypothesenerkundend. Folglich steht die Theorie bzw. 

Hypothese nicht am Beginn des Forschungsproszesses, sondern bildet vielmehr das Ergebnis der 

Untersuchung. Vgl. Churchill und Brown 2007, S. 81. 
56 Zudem vermeiden qualitative Forschungsansätze Standardisierungen im Rahmen der Datenerhe-

bung, weshalb komplexe Beobachtungen und Sachverhalte zumeist umfassender erfasst werden 

können, als bei quantitativen Ansätzen. Vgl. Fredebeul-Krein 2012, S. 65 f. m.w.N. 
57 Zu den unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten ausführlich Bortz und Döring 2006, S. 307 f. 
58 Einen solchen Ansatz verfolgen beispielsweise Evers et al. 2015, die basierend auf einem Durch-

schnitts-Unternehmen im Rahmen einer Modellrechnung die Auswirkungen der GKB beleuchten. 
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aufgestellt wurden, verfügbar sind.59 Ferner würden diese Abschlussdaten, selbst bei 

ihrem Vorliegen, nur einen Ausschnitt des Ergebnisses darstellen, weil sie Probleme 

und wertvolle Hinweise, welche in den Unternehmen sowie auf Seiten von Steuerbe-

ratern und Finanzämtern im Rahmen des Erstellungs- und Prüfungsprozesses gene-

riert werden, nicht hinreichend erfassen. Gleiches gilt aufgrund des Bezugsrahmens 

der Forschungsfragen für die Beobachtungsverfahren. Auch hier ist eine gründliche 

Beobachtung des Prozesses der Erstellung und Prüfung des steuerlichen Abschlusses 

nach den Gewinnermittlungsvorschriften der GKB in den Unternehmen nicht mög-

lich, da diese erst nach einer Umsetzung des Reformvorschlags auf das neue Ge-

winnermittlungssystem umstellen werden. Insofern kann die Datenerhebungsmetho-

de der Beobachtung erst ex-post, nach Umstellung auf das neue Gewinnermittlungs-

system, herangezogen werden. Ex-ante, also vor Umstellung des Gewinnermittlungs-

systems, könnte lediglich der Prozess der Gewinnermittlung nach geltendem Recht 

beobachtet werden. Die Erhebungsmethode der Befragung ermöglicht es dagegen, 

bereits ex ante die Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems der GKB zu analy-

sieren und potenzielle Schwierigkeiten sowie den Umgang der Beteiligten mit den 

Gewinnermittlungsvorschriften in der Unternehmenspraxis abzuschätzen.60 Als Be-

fragungsformen wird ferner die Methode des teilstandardisierten Interviews mit einer 

eng begrenzten Anzahl an Experten (sog. Experteninterviews)61 gewählt, da diese 

dem Ziel der Untersuchung, möglichst aussagekräftige und umfangreiche Informati-

onen zum Gewinnermittlungssystem der GKB zu generieren, am besten entspricht.62 

Folglich wurden Experteninterviews mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen, die 

von der Umsetzung der künftigen Richtlinie betroffen oder an der Ausarbeitung be-

 
59 Mit der Umsetzung des RLVGKB 2016 in der EU und dem Vorliegen von nach diesen Gewinnermitt-

lungsvorschriften erstellten Steuerbilanzen wären auch die Voraussetzung für die Anwendung 

quantitativer Forschungsansätze im Rahmen von Archivforschung erfüllt. 
60 Die Befragungsmethode stellt eine der am weitesten verbreiteten Instrumente der Datenerhebung 

dar. Vgl. Yin 2014, S. 110; folglich findet sich in der Literatur eine Vielzahl von Publikationen, 

die sich mit der Durchführung von Befragungen und den verschiedenen Befragungsformen be-

fasst. Vgl. hierzu z.B. Maindok 2003; Möhring und Schlütz 2003. 
61 Vgl. zu den verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Experteninterviews ausführlich Bog-

ner 2017 sowie Kaiser 2014. 
62 Die schriftliche Befragungsform über einen Fragebogen, die insbesondere den Vorteil einer größe-

ren Standardisierung der qualitativ-empirischen Untersuchung bietet und in der Regel einen größe-

ren Stichprobenumfang erlaubt, erscheint hier weniger geeignet, da bei der Erhebung weniger die 

numerischen Daten als die Erfassung von persönlichen Einschätzungen, Ansichten und Erfahrun-

gen in Form von verbalen Daten im Vordergrund steht. Aufgrund eines geringeren Standardisie-

rungsgrades der Fragen und der Möglichkeit, auf die Aussagen der Befragten einzugehen und ge-

zielte Nachfragen zu stellen, erlaubt die Befragungsform des Interviews hier tiefere Einblicke in 

die zu untersuchende Forschungsproblematik. Vgl. z.B. Bortz und Döring 2006, S. 237–251. 
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teiligt sind (d. h. Unternehmen, Steuerberater, Finanzverwaltung, Gesetzgeber und 

Forscher), durchgeführt.63 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die befragten Experten insbesondere im 

Zusammenhang mit der allgemeinen Auslegung der Vorschriften (Rechtsunsicher-

heit), dem Anwendungsbereich und Verpflichtungsgrad des Steuersystems, dem 

Verzicht auf eine Steuerbilanz, den zugrunde liegenden Gewinnermittlungsprinzipien 

sowie der Herstellungs- und Verbesserungskostendefinition noch erhebliche Schwie-

rigkeiten und offene Fragen für den Fall einer Umsetzung des RLVGKB 2016 in seiner 

derzeitigen Form sehen. Die Regelungen des RLVGKB 2016 zur Definition der An-

schaffungskosten sowie zu planmäßigen Abschreibungen wurden von den Experten 

dagegen insgesamt unterstützt. Für die im Rahmen der Experteninterviews von den 

Stakeholdern kritisierten Regelungsbereiche wurden basierend auf den Expertenein-

schätzungen Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete Anpassung der Normen im 

Rahmen des weiteren EU-Regulierungsprozesses erarbeitet: 

• Eines der zentralen Probleme hinsichtlich der grundlegenden Ausrichtung des 

Gewinnermittlungssystems der GKB, die drohende Rechtsunsicherheit bei Ausle-

gungsfragen, lässt sich mit einem Bündel geeigneter Lösungsansätze verringern. 

Zentraler Bestandteil dieser Lösungsansätze und entscheidend für die Verringe-

rung der Rechtsunsicherheit bei gleichzeitig einheitlicher Auslegung in den ver-

schiedenen Mitgliedstaaten ist die Implementierung eines umfassenden Prinzipi-

enfundaments. In Verbindung mit einer Komplexitätsreduktion im Rahmen von 

Richtlinie, nationalem Umsetzungsgesetz und Durchführungsverordnung führt die 

stärkere Prinzipienorientierung zu einem kohärenten System mit geringerer Rege-

lungsdichte, welches sich zur Auslegung und Lückenschließung eignet. Neben 

den vier in Art. 6 RLVGKB 2016 explizit genannten allgemeinen Prinzipien (Realisa-

tions-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Jährlichkeitsprinzip) sollten hierfür 

weitere fundamentale Grundsätze zur Gewinnermittlung64 normiert werden. 

 
63 Eine Übersicht der Gesprächspartner und Termine der durchgeführten Experteninterviews ist im 

Anhang 3 aufgeführt; der jeweils verwendete Interviewleitfaden für Steuerberater (Anhang 4), Un-

ternehmen (Anhang 5), Finanzverwaltung (Anhang 6), Gesetzgeber (Anhang 7) und Forscher 

(Anhang 8) ist ebenfalls beigefügt. 
64 Welche weiteren Grundsätze im Einzelnen implementiert werden sollten ist Gegenstand des drit-

ten Artikels. 
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• Der Anwendungsbereich der GKB sollte sich aus Gleichheits- und Praktikabili-

tätsaspekten nicht nur auf große Kapitalgesellschaften,65 sondern auch auf die 

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie Personenunternehmen 

erstrecken.  

• Die Führung einer eigenständigen Steuerbilanz sollte insbesondere aufgrund der 

Kontrollfunktion der doppelten Buchführung, welche sowohl aufseiten der Erstel-

ler (Unternehmen und Steuerberater) als auch aufseiten der Finanzverwaltung be-

nötigt wird, fest in der Richtlinie verankert werden. 

• Im Bereich der Herstellungskosten wäre vor dem Hintergrund des Harmonisie-

rungsziels und der Gestaltungsresistenz der Gewinnermittlung eine Streichung des 

Wahlrechts zur Einbeziehung von indirekten Kosten bei der Bewertung von Vor-

räten und unfertigen Erzeugnissen zu befürworten.  

• Bezüglich der Definition der Verbesserungskosten wäre eine Abgrenzung in pau-

schalisierter Form durch eine rein quantitative Grenze in Verbindung mit einer 

zeitlichen Komponente der aktuellen Regelung des RLVGKB 2016 vorzuziehen.  

• Im Rahmen der Vorschriften zur planmäßigen Abschreibungen des Anlagever-

mögens wäre eine stärkere Verzahnung mit handelsrechtlichen Regelungen erfor-

derlich, um das Ziel einer Verringerung des steuerlichen Befolgungsaufwands für 

die Unternehmen zu erreichen. 

Die von den Experten bemängelte drohende Rechtsunsicherheit bei Auslegungsfra-

gen und die Forderung nach der Implementierung eines umfassenden Prinzipienfun-

daments bilden gleichsam den Ausgangspunkt des dritten Artikels. So ergibt sich das 

Ziel der Untersuchung, einen Vorschlag zur Reduktion dieser Problematik durch die 

Einführung eines Systems spezifischer europäischer Steuergrundsätze im Rahmen 

der GKB zu formulieren, sowohl aus der Deduktion des ersten Artikels, welcher be-

reits basierend auf dem Rechtsvergleich und einer kritischen Würdigung des 

RLVGKB 2016 die Notwendigkeit eines Prinzipienfundaments herausstellte, als auch 

aus der Induktion des zweiten Artikels, da die Experten die Rechtsunsicherheit als 

zentrales Problem sehen und die Prinzipienfundierung als Lösungsansatz favorisie-

ren. 

 
65 Nach Art. 2 Nr. 1 lit. c RLVGKB 2016 erstreckt sich der Pflichtanwendungsbereich auf Unternehmen, 

die Teil einer zu Rechnungslegungszwecken konsolidierten Gruppe mit einem Gesamtumsatz von 

mehr als 750 000 000 EUR sind. 
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Vor diesem Hintergrund wird im dritten Artikel66 ein dreistufiger Ansatz verfolgt. Im 

ersten Schritt werden die von der Europäischen Kommission entwickelten ökonomi-

schen Maxime,67 welche als Deduktionsgrundlage eines geeigneten GATAP-Systems 

dienen könnten, untersucht und gezeigt, dass insbesondere die Maxime der Gerech-

tigkeit, Einfachheit, Transparenz, Sicherheit, Konsistenz und Kohärenz eine praxisre-

levante Grundlage bilden.68 Basierend auf dieser Grundlage werden im zweiten 

Schritt die Rechnungslegungsgrundsätze des aktuellen RLVGKB 2016, der EU-

Rechnungslegungsrichtlinie und den IFRS verglichen, um aus dieser Gesamtheit 

möglicher Grundsätze ein geeignetes europäisches GATAP-System abzuleiten. Im 

Ergebnis sollte das bereits im RLVGKB 2016 verankerte Realisierungsprinzip als zent-

rales Periodisierungsprinzip beibehalten werden. Darüber hinaus sollten das Mat-

ching Principle, das Verrechnungsverbot und der Vollständigkeitsgrundsatz, welche 

in den Ansatz- und Bewertungsvorschriften lediglich implizit als Unterkategorien 

berücksichtigt werden, in der endgültigen Richtlinie ausdrücklich normiert werden, 

um Klarheit bei der Anwendung der Prinzipien für die Unternehmen zu schaffen. 

Das Imparitätsprinzip, das seine Berechtigung insbesondere aus dem handelsrecht-

lich bedeutsamen Ziel des Gläubigerschutzes ableitet, spielt bei der steuerlichen Ge-

winnermittlung hingegen keine Rolle und sollte nicht in die Richtlinie aufgenommen 

werden (weder ausdrücklich noch, wie im aktuellen RLVGKB 2016, implizit). Neben 

den bereits explizit bzw. implizit im RLVGKB 2016 enthaltenen Prinzipien sollten zur 

Schaffung eines umfassenden und kohärenten Prinzipienfundaments ferner die Prin-

zipien der Wesentlichkeit, der Unternehmensfortführung, der Klarheit und Übersicht-

lichkeit, der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Bilanzidentität fest in 

der Richtlinie verankert werden. Schließlich sind im dritten Schritt Anpassungen des 

Vorschlags auf der Ebene der einzelnen Ansatz- und Bewertungsvorschriften erfor-

derlich, um eine einheitliche Umsetzung entsprechend des formulierten GATAP-

Systems zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Fragen der Umsatzrealisie-

rung, der außerplanmäßigen Abschreibungen, der Bildung von Rückstellungen, des 

Verlustausgleichs und der Definition von Vermögensgegenständen und Verbindlich-

keiten. Abbildung 1 fasst die Zusammenhänge zwischen den Forschungsartikeln zu-

sammen. 

 
66 Vgl. Mock 2019. 
67 Vgl. Europäische Kommission 2001a. 
68 Vgl. hierzu auch ausführlich Kapitel 2.1. 
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Abbildung 1: Zusammenhang der Forschungsartikel69 

 
69 Eigene Darstellung. 
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1.4. Gang der Untersuchung 

Aus der Zielsetzung der Arbeit, einen Beitrag zur kontroversen Diskussion um die 

konkrete Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems einer GKB zu leisten und 

entscheidungsorientierte Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete Anpassung der 

Normen im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu erarbeiten, ergibt sich 

der nachfolgende Gang der Untersuchung. Um die Ausgestaltung des Gewinnermitt-

lungssystems der GKB kritisch würdigen zu können, erscheint es in Kapitel 2 zu-

nächst erforderlich, die allgemein anerkannten ökonomischen Maxime für Steuersys-

teme zu beleuchten und herauszustellen, inwiefern diese Maxime eine praktisch rele-

vante Deduktionsgrundlage für die Ableitung der Gewinnermittlungsvorschriften 

nach dem RLVGKB 2016 bilden könnten. Nur vor dem Hintergrund dieser Maxime 

lässt sich in den einzelnen Forschungsartikeln ermitteln, ob spezifische Gewinner-

mittlungsprinzipien und Einzelregelungen des RLVGKB 2016 zweckmäßig ausgestaltet 

sind. Darüber hinaus werden allgemeine Abwägungen zwischen dem Rules Based- 

und dem Principles Based Approach vorgenommen und dargelegt, warum im 

RLVGKB 2016 eine Mischung dieser Ansätze angestrebt werden sollte. Zudem werden 

die Notwendigkeit einer Regulierung auf europäischer Ebene herausgestellt und die 

rechtlichen Grundlagen, auf welchen die Initiative der EU-Kommission fußt, erläu-

tert. Primäres Ziel der Kommission ist es zum einen, ein Steuersystem, das robust 

und widerstandsfähig gegenüber aggressiver Steuerplanung multinationaler Unter-

nehmen ist, zu schaffen und zum anderen wesentliche steuerliche Wachstumshemm-

nisse im europäischen Binnenmarkt durch Vereinfachung und Steigerung der Effizi-

enz des Körperschaftsteuersystems zu beseitigen. Es wird aufgezeigt, inwiefern die 

langfristig geplante GKKB, aber auch bereits die GKB im ersten Schritt, durch eine 

Verringerung der steuerlichen Befolgungskosten, dem Ersatz bzw. der Vereinfa-

chung des komplexen Verrechnungspreissystems, der Vermeidung von Doppelbe-

steuerung und doppelter Nichtbesteuerung, der Ermöglichung eines grenzüberschrei-

tenden Verlustausgleichs und der Vereinfachung grenzüberschreitender Umstruktu-

rierungen zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 

Anschließend werden in Kapitel 3 zunächst die wichtigsten Meilensteine der europä-

ischen Bestrebungen einer Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung nachvoll-

zogen, welche die wechselvolle Entwicklung des GKB-Projekts verdeutlichen. Zu-

dem wird das GKB-Projekt in den Kontext der EU-Regulierung und der von G20 

und OECD betriebenen BEPS-Initiative eingeordnet sowie das Zusammenspiel mit 
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anderen Maßnahmen der EU-Kommission näher betrachtet. Neben dem europäi-

schen Kontext werden ferner auch die deutschen Rahmenbedingungen für die Um-

setzung einer GKB betrachtet und aufgezeigt, dass der Zeitpunkt für eine europäi-

sche Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlung vor dem Hintergrund des 

Zustands des in Deutschland tradierten Maßgeblichkeitsprinzips günstig erscheint. 

Im Anschluss daran erfolgt in Kapitel vier die Darstellung der bisherigen empiri-

schen und modelltheoretischen Forschung zum GKB-Projekt. 

Im fünften Kapitel werden basierend auf einer Gesamtbetrachtung der Forschungsar-

tikel die verschiedenen Implikationen, die sich aus den Beiträgen ableiten, zusam-

menfassend dargestellt. Hierbei wird zwischen den Implikationen für die Forschung, 

die Regulatorik und die Unternehmenspraxis unterschieden. Während bei den For-

schungsimplikationen insbesondere der weitere Forschungsbedarf und bei den regu-

latorischen Implikationen die erarbeiteten Lösungsvorschläge für eine Anpassung der 

Normen im Rahmen des weiteren EU-Regulierungsprozesses im Vordergrund ste-

hen, fokussieren die Implikationen der Unternehmenspraxis insbesondere die Abwä-

gung potentieller Chancen und Risiken des RLVGKB 2016. 

Ein abschließendes Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und 

stellt den übergeordneten Forschungsbeitrag der Studien heraus. Den Schlusspunkt 

der Arbeit bildet ein Ausblick auf zukünftige Perspektiven der Harmonisierung der 

europäischen Unternehmensbesteuerung. 

 

2. Theoretische Fundierung 

2.1. Ökonomische Maxime für die Ausgestaltung von Unternehmenssteuer-

systemen 

Die Orientierung an allgemeinen Grundsätzen und Prinzipien ist nach h. M. eine Vo-

raussetzung für die Gestaltung eines „idealen“ Steuersystems,70 weil die Besteuerung 

von Unternehmen ohne tragende Prinzipien willkürlich sein kann.71 Neben der Reali-

sierung zahlreicher Vorteile72 bietet die Einführung einer GKB insbesondere die 

Möglichkeit, das System für die Unternehmensbesteuerung von Grund auf neu und 

auf Basis allgemeiner ökonomischer Maxime sowie spezifischer Grundsätze ord-

 
70 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 27. 
71 Vgl. Tipke 2000, S. 257. 
72 Vgl. Kapitel 2.3. 
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nungsmäßiger steuerlicher Buchführung (den GATAP) zu entwickeln und so eine 

konsistente Lösung und ein geschlossenes Regelwerk zu schaffen.73 Dabei können 

sich die Prinzipien widersprechen und müssen, sofern ein Widerspruch vorliegt, ge-

geneinander abgewogen werden.74 Prinzipienorientierung bedeutet in diesem Fall, 

dass die Durchbrechung eines Prinzips durch ein anderes Prinzip legitimiert sein 

muss.75 Im Rahmen der Aufstellung eines Systems für die Unternehmensbesteuerung 

ist der Gewinn letztlich eine Abstraktion, die bestimmte Ziele und Restriktionen wi-

derspiegelt.76 Für diese Abstraktion ist es daher entscheidend, Klarheit über die Ma-

xime des Gewinnermittlungssystems zu schaffen. Grundsätzlich sind in Abhängig-

keit der zugrunde gelegten Ziele unterschiedlich ausgestaltete Gewinnermittlungs-

systeme denkbar, von denen keines per se richtig oder falsch ist.77 Im Sinne der For-

derung nach ,,Bilanzwahrheit“ ist allerdings Voraussetzung eines jeden Systems, 

dass eine realitätsgerechte Bemessung der Vermögensentwicklung eines Unterneh-

mens angestrebt wird.78  

Nach Ansicht der EU-Kommission besteht das grundlegende Ziel der Körperschaft-

steuerbemessungsgrundlage darin ein Maß für die Gewinne der Unternehmen zu 

liefern, auf welches die Staaten ihren individuellen Steuersatz anwenden können.79 

Primärzweck ist folglich die Generierung von Steuereinnahmen für das öffentlich-

rechtliche Gemeinwesen.80 Es ist jedoch unmittelbar ersichtlich, dass die Bemes-

sungsgrundlage einer Reihe weiterer Kriterien genügen muss, die sich aus allgemei-

nen wirtschaftlichen Maximen ableiten lassen und den primären Fiskalzweck be-

grenzen.81 Diese Anforderungen an die Besteuerung geben somit den Rahmen vor, 

innerhalb dessen der Fiskalzweck verwirklicht werden kann. Aus diesem Grund hat 

die Europäische Kommission in ihrem Arbeitsdokument „Unternehmensbesteuerung 

im Binnenmarkt“82 aus dem Jahr 2001 mehrere systemtragende ökonomische Maxi-

me für die Gestaltung eines Unternehmenssteuersystems identifiziert und diese beim 

ersten Treffen der Arbeitsgruppe „Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-

 
73 Vgl. Freedman und Macdonald 2008, S. 221. 
74 Vgl. Marx 2011, S. 550. 
75 Vgl. Tipke 2000, S. 259. 
76 Vgl. Schreiber 2002, S. 109; Moxter 2000, S. 2144. 
77 Vgl. Eggert 2015, S. 41. 
78 Vgl. bereits Lion 1929, S. 21–22 sowie Schön 2005, S. 59. 
79 Vgl. AG GKKB 2004, S. 3. 
80 Zum Fiskalzweck der Besteuerung ausführlich Tipke 2000, S. 74; Weber-Grellet 2001, S. 10. 
81 So auch die AG GKKB 2004, S. 3. 
82 Europäische Kommission 2001a. 
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Bemessungsgrundlage“ (AG-GKKB)83 im Jahr 2004 mit Blick auf die konkrete An-

wendung im Rahmen der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage analysiert. 

Dementsprechend sollen im Folgenden zunächst die verschiedenen ökonomischen 

Maxime dargestellt werden. Ferner wird erörtert, welche dieser Maxime eine prak-

tisch relevante Deduktionsgrundlage für die Ableitung konkreter GATAP bilden und 

inwieweit diese Maxime für die Entwicklung einer gemeinsamen Bemessungsgrund-

lage wichtig sind. 

Vertikale Steuergerechtigkeit (Leistungsfähigkeitsprinzip): Die Maxime der Ge-

rechtigkeit zählt zu den ältesten und meist diskutierten Grundsätzen einer sachge-

rechten Besteuerung.84 In Deutschland stellt die Gerechtigkeitsmaxime sowohl ein 

aus dem Gleichheitsgrundsatz folgendes verfassungsrechtliches Prinzip als auch eine 

steuerpolitische Leitlinie dar.85 Da die Wahrnehmung der Gerechtigkeit eines Steuer-

systems eng mit gesellschaftlichen Werten wie Solidarität und Anständigkeit ver-

bunden ist,86 wird seine politische Akzeptanz in hohem Maße von den beiden Di-

mensionen des Gerechtigkeitserfordernisses, der vertikalen und der horizontalen 

Steuergerechtigkeit, geprägt. Die vertikale Steuergerechtigkeit, auch Leistungsfähig-

keitsprinzip genannt, bezieht sich auf den Umverteilungseffekt eines Steuersystems 

und verlangt, dass die Steuerlast entsprechend der Leistungsfähigkeit auf die einzel-

nen Steuerpflichtigen verteilt wird.87 Dieser primär im Rahmen der persönlichen 

Einkommensteuer zur Anwendung kommende Grundsatz lässt sich nur einge-

schränkt auf die Unternehmensbesteuerung übertragen. Das Konzept eines progres-

siven Steuerersatzes, nach dem höhere Gewinne auch höher besteuert werden, findet 

im Kontext der Besteuerung von Unternehmen in den Mitgliedstaaten nur selten 

Anwendung88 und spielt für die Ausgestaltung der GKB ohnehin eine untergeordnete 

Rolle, weil im Rahmen des Projekts die Gewinnermittlung, nicht aber die Steuersät-

ze, harmonisiert werden sollen.89 

Allerdings spielt das Leistungsfähigkeitsprinzip für die Frage, inwieweit nicht reali-

sierte Gewinne nach dem RLVGKB 2016 steuerpflichtig sein sollen, und mithin für die 
 

83 AG GKKB 2004. 
84 Zur Diskussion des Gerechtigkeitsgrundsatzes vgl. beispielsweise Neumark 1970, S. 67; Bodenhö-

fer 2009, S. 797 sowie Stiglitz und Schönfelder 1996, S. 417. 
85 Vgl. Schön 2009, S. 72; Bardini 2010, S. 2. 
86 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 27. 
87 Zur Entwicklung des Leistungsfähigkeitsprinzip vgl. ausführlich Birk 1983, S. 6–18 sowie Hahn 

2004. 
88 So werden lediglich in einigen Mitgliedstaaten Erleichterungen für Kleinunternehmen gewährt. 

Vgl. AG GKKB 2004, S. 4. 
89 Vgl Europäische Kommission 2011b, S. 5. 
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Ausgestaltung des Realisationsprinzips eine wichtige Rolle.90 Dabei geht es im Kern 

nicht um die Höhe der Gesamtsteuerbelastung, sondern um die Verteilung der Belas-

tung auf die einzelnen Veranlagungszeiträume (Periodenabgrenzung). Die „richtige“ 

Periodenabgrenzung, beispielsweise in Form von Abschreibungen oder der Bildung 

von Rückstellungen, steht traditionell im Mittelpunkt des Steuerbilanzrechts.91 Sie 

kann erhebliche Zinseffekte92 verursachen und bei zeitlichem Auseinanderfallen von 

Zahlungszufluss und Steuerzahlungspflicht zu erheblichen Liquiditätsproblemen 

führen. 

Horizontale Steuergerechtigkeit: Das Prinzip der horizontalen Steuergerechtigkeit 

als zweite Dimensionen des Gerechtigkeitserfordernisses verlangt darüber hinaus, 

dass Steuerpflichtige in den gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen auch die gleiche 

steuerliche Behandlung erfahren.93 Im Kontext der internationalen Unternehmensbe-

steuerung bezieht sich diese Maxime primär auf die gerechte Zuordnung von Besteu-

erungsgrundlagen zwischen den Staaten, in denen internationale Unternehmen tätig 

sind, und kann üblicherweise im Rahmen von zwei Grundsätzen in ein Steuersystem 

integriert werden: dem Besteuerungsrecht des Quellenstaates sowie der Nichtdiskri-

minierung.94 Nach dem Grundsatz des Besteuerungsrechts des Quellenstaates (Terri-

torialitätsprinzip) steht diesem das vorrangige Recht zu, in seinem Gebiet erzielte 

Gewinne zu besteuern.95 Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung besagt darüber 

hinaus, dass die Staaten verpflichtet sind, ausländische Unternehmen und Anteilseig-

ner steuerlich nicht schlechter zu stellen als inländische Unternehmen und Anteils-

eigner, also diese nicht zu diskriminieren.96 Unternehmen in den gleichen wirtschaft-

lichen Verhältnissen sollten folglich unabhängig von Nationalitätserwägungen auch 

die gleiche steuerliche Behandlung erfahren. Durch die Implementierung dieser bei-

den Grundsätze kann im Ergebnis die Gleichbehandlung von Unternehmen, die in 

ein und demselben Mitgliedstaat tätig sind, gewährleistet werden.97 

 
90 So auch die AG GKKB 2004, S. 4. 
91 Vgl. statt vieler nur Weber-Grellet 1994, S. 289. 
92 Die Auswirkungen des Zinseffekts sind zwar aufgrund des derzeit herrschenden Niedrigzinsum-

felds moderat, sollte das Zinsniveau allerdings wieder steigen, würden auch die Zinseffekte erneut 

stärker ins Gewicht fallen. Zum aktuellen Zinsniveau vgl. Deutsche Bundesbank 2019, Statisti-

scher Teil S. 43. 
93 Vgl. zur horizontalen Steuergerechtigkeit im europäischen Kontext: Europäische Kommission 

2001a, S. 27 f.; Vgl. ferner zur Bedeutung des allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 GG im 

deutschen Steuerrecht: Hey 2018b, Rn. 110. 
94 Vgl. AG GKKB 2004, S. 4. 
95 Vgl. Seer 2018a, Rn. 88. 
96 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 27 f. 
97 Vgl. AG GKKB 2004, S. 4. 
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Effizienz (Neutralität): Als eine der wesentlichen Anforderungen gilt darüber hin-

aus die ökonomische Maxime der Effizienz, nach welcher Steuersysteme entschei-

dungsneutral wirken sollten, um wirtschaftliche Entscheidungen – wie etwa bei der 

Wahl eines Investitionsstandorts – nicht zu beeinflussen.98 Andernfalls entstehen 

steuerliche Anreize, die dazu führen, dass Investitionsentscheidungen nicht nach 

wirtschaftlichen Kriterien für den besten Standort getroffen und die wirtschaftlichen 

Leistungen nicht am kostengünstigsten Standort vom kostengünstigsten Erzeuger 

übernommen werden. Ressourcen werden hierdurch ökonomisch sinnwidrig und in 

der Folge ineffizient eingesetzt (Allokationsineffizienz).99 In der EU führen Alloka-

tionsineffizienzen zu einer niedrigeren Kapitalproduktivität, einem geringeren 

Wachstum sowie einer insgesamt verminderten internationalen Wettbewerbsfähig-

keit der Mitgliedstaaten.100 Daher ist die Neutralität in Bezug auf wirtschaftliche Ent-

scheidungsprozesse eine wichtige Voraussetzung für ein effizientes Steuersystem in 

der EU. 

Eine Ausnahme im Hinblick auf die Durchbrechung des Neutralitätsprinzips durch 

steuerpolitische Eingriffe stellt neben allgemeinen Lenkungs- und Umverteilungs-

zwecken insbesondere der Ausgleich von Marktversagen dar.101 Externe Effekte 

durch steuerfremde Verzerrungen oder Unzulänglichkeiten innerhalb einer Markt-

wirtschaft können durch gezielte steuerpolitische Anreize kompensiert und damit die 

Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft erhöht werden.102 Ein klassisches Beispiel für 

derartige externe Effekte sind von einzelnen Unternehmen nicht berücksichtigte 

umweltbelastende Folgen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, die durch Erhebung einer 

gesonderten Steuer wieder internalisiert werden können und so zu einer Reduzierung 

der umweltbelastenden Aktivität führen.103 Ein weiteres Feld, in dem typischerweise 

Marktversagen auftritt, ist Forschung und Entwicklung. Hier fallen die Kosten übli-

cherweise bei einem einzigen Unternehmen an, während der Nutzen aus den gewon-

nen Erkenntnissen regelmäßig auch anderen Unternehmen und der Allgemeinheit zu 

Gute kommt.104 Folglich sollen insbesondere die Forschung und Entwicklung im 

 
98 Vgl. grds. Wagner 1992; Wagner 2001, S. 356; Wagner 2005, S. 96 f.; Europäische Kommission 

2001a, S. 28 f. 
99 Vgl. Schön 2008, S. 54 Spengel und Malke 2008, S. 69 Freedman und Macdonald 2008, S. 227; 

AG GKKB 2004, S. 4 f. 
100 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 28. 
101 Vgl. AG GKKB 2004, S. 4. 
102 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 28. 
103 Vgl. für externe Effekte ausführlich:. Fritsch 2011, S. 83. 
104 Vgl. Spengel et al. 2009, S. 4–11. 
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Rahmen der Gewinnermittlung des RLVGKB 2016 durch gezielte steuerpolitische An-

reize gefördert werden.105 Ob steuerpolitische Anreize tatsächlich Marktversagen 

korrigieren oder aber selbst zu Ineffizienzen führen, lässt sich im Einzelnen oftmals 

nur schwer nachweisen.106 

Die beiden spezifisch auf grenzüberschreitende Sachverhalte zugeschnittenen Kern-

konzepte, die auf die Erhaltung der Neutralität eines Steuersystems im internationa-

len Kontext abzielen, sind die Kapitalexportneutralität (KEN) und die Kapitalim-

portneutralität (KIN).107 Das Konzept der KEN auf der einen Seite impliziert, dass 

Auslandsinvestitionen eines Unternehmens genauso behandelt werden wie seine In-

landsinvestitionen.108 Dieses Ergebnis wird dadurch erreicht, dass das Einkommen 

des Unternehmens unabhängig davon, ob es aus einer in- oder ausländischen Quelle 

stammt, ausschließlich im Ansässigkeitsstaat besteuert wird.109 Voraussetzung für 

die KEN ist folglich die Anwendung der Welteinkommensbesteuerung unter Beach-

tung des Ansässigkeitsprinzips durch die beteiligten Staaten.110 Da das Einkommen 

gebietsansässiger Unternehmen unabhängig davon besteuert wird, in welchem Staat 

es erzielt wurde, ist die Einkommensquelle nach diesem Prinzip irrelevant. Das Kon-

zept der KIN auf der anderen Seite sieht vor, dass alle Unternehmen unabhängig vom 

Ansässigkeitsstaat steuerlich gleich behandelt werden, d. h. die Anwendung eines 

territorialen und quellenorientierten Besteuerungsprinzips in den beteiligten Staa-

ten.111  

Weil die KEN einen ansässigkeitsorientierten und die KIN einen quellenorientierten 

Ansatz voraussetzen, ist es problematisch, dass innerhalb des europäischen Binnen-

marktes infolge unterschiedlicher einzelstaatlicher Besteuerungspraktiken beide 

Konzepte gleichzeitig verfolgt werden.112 Es lassen sich nur dann gleichzeitig so-

wohl die KEN als auch die KIN im europäischen Binnenmarkt erreichen, wenn die 

effektiven Steuersätze der Mitgliedstaaten, d. h. sowohl die Bemessungsgrundlage 

 
105 Vgl. Art. 9 Abs. 2, 3 RLVGKB 2016. 
106 Vgl. AG GKKB 2004, S. 4 f. 
107 Zur Entwicklung dieser Konzepte vgl. Richman 1963; Zudem wird in jüngerer Zeit auch das Kon-

zept der „Kapitalinhaberneutralität“ diskutiert. Vgl. hierzu Desai und Hines 2003, S. 487–502; vgl. 

Schön 2012, S. 215 f. 
108 Vgl. Schön 2012, S. 215; Jacobs et al. 2011, S. 19. 
109 Vgl. AG GKKB 2004, S. 5. 
110 Vgl. Schön 2012, S. 215. 
111 Vgl. Schön 2012, S. 215; AG GKKB 2004, S. 5. 
112 Vgl. AG GKKB 2004, S. 5. 
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als auch die nominalen Steuersätze umfassend harmonisiert sind.113 Eine so umfang-

reiche Harmonisierung, welche auch die Steuersätze der Mitgliedstaaten beinhaltet, 

ist aber weder Bestandteil der GKB noch wird sie langfristig im Rahmen einer 

GKKB angestrebt.114 Folglich muss eines der beiden sich gegenseitig ausschließen-

den Neutralitätskonzepte ausgewählt werden.115 Für die Ausgestaltung der Bemes-

sungsgrundlage im Rahmen des ersten Schritts einer GKB dürften aber weder das 

KEN- noch das KIN-Konzept besonders hilfreich sein.116 Voraussetzung für eine 

möglichst neutrale Besteuerung im Rahmen der GKB ist vielmehr die Folgerichtig-

keit der Regelungen.117 Ein konsistentes und in sich geschlossenes Steuersystem bie-

tet weniger Anreiz dafür, unternehmerische Entscheidungen allein vor dem Hinter-

grund steuerlicher Erwägungen zu treffen als ein inkonsistentes System voller inne-

rer Widersprüche.118 Die Aufstellung eines GATAP-Systems und die konsistente 

Auslegung dieser Grundsätze in den Einzelregelungen des RLVGKB 2016 bilden daher 

eine wichtige Voraussetzung für die Neutralität der GKB. 

Ergiebigkeit: Wie jedes andere Steuersystem hat auch die GKB zuvorderst die Auf-

gabe, Einnahmen für die Mitgliedstaaten als Steuergläubiger zu generieren (Fiskal-

zweck).119 Die ökonomische Maxime der Ergiebigkeit trägt diesem Ziel Rechnung. 

So ist die Ergiebigkeit der GKB Ausdruck ihrer Fähigkeit, in Verbindung mit dem 

jeweiligen nationalen Steuersatz Einnahmen zu erzielen und gewünschte wirtschaft-

liche Anreize zu vermitteln.120 Aus politökonomischer Perspektive könnte aus der 

Maxime der Ergiebigkeit daher folgen, dass bei möglichen Ausgestaltungsvarianten 

der GKB tendenziell jene Variante zu bevorzugen ist, die den Mitgliedstaaten höhere 

bzw. frühere Staatseinnahmen verspricht, um eine größere politische Unterstützung 

seitens der Mitgliedsstaaten für das GKB-Projekt zu gewinnen.121 Demgegenüber 

 
113 In diesem Fall führen Anrechnungs- und Freistellungsmethode zum selben Ergebnis, weil im Zuge 

der Anwendung der Anrechnungsmethode die ausländische Steuer genau in Höhe der inländischen 

Steuer angerechnet wird, was im Ergebnis einer Freistellung der ausländischen Einkünfte ent-

spricht.. Vgl. Schulz 2012, S. 110; Jacobs et al. 2011, S. 33; Kuhr 2013, S. 41. 
114 Vgl Europäische Kommission 2011b, S. 5. 
115 Vgl. Jacobs et al. 2011, S. 19 f.; Im Schrifttum wird sich diesbezüglich für das Konzept der KEN 

ausgesprochen, weil diese besser geeignet ist, um im internationalen Kontext die Allokationseffi-

zienz zu wahren. Vgl. Jacobs et al. 2011, S. 34; Kuhr 2013, S. 41; Dahlke 2011, S. 33–36; Schulz 

2012, S. 111. 
116 Vgl. AG GKKB 2004, S. 5. 
117 Vgl. Eggert 2015, S. 61. 
118 Vgl. hierzu bereits Vogel 1980. 
119 Vgl. Schön 2005, S. 9. 
120 Vgl. AG GKKB 2004, S. 5. 
121 Vgl. Kuhr 2013, S. 45 Sowie zu den politökonomischen Aspekten des GK(K)B-Projekts ausführ-

lich Dahlke 2011, S. 386–402. 
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steht allerdings die Vermittlung wirtschaftlicher Anreize, z. B. für Investitionen, die 

unmittelbar zu geringeren Steuereinnahmen führen.122  

Einfachheit, Transparenz und Bestimmtheit: Den Steuereinnahmen der Mitglied-

staaten stehen die Verwaltungskosten der europäischen Steuerbehörden für die 

Durchführung der Rechtsvorschriften sowie auf Seiten der Unternehmen oftmals 

erhebliche Befolgungskosten im Zusammenhang mit der Dokumentation der Ge-

winnermittlung (compliance costs) und Steuerplanungskosten gegenüber. Diese Kos-

ten sind mit Blick auf wohlfahrtsökonomische Überlegungen so gering wie möglich 

zu halten, wobei eine gänzliche Vermeidung der Natur der Sache nach ausschei-

det.123 Ziel ist vielmehr eine administrations- und befolgungseffiziente Besteuerung 

durch die Minimierung der Verwaltungs- und Befolgungskosten auf ein notwendiges 

Maß.124 Da die Höhe der Verwaltungs- und Befolgungskosten positiv mit dem Grad 

der Komplexität eines Steuersystems in Zusammenhang steht,125 zielt die ökonomi-

sche Maxime der Einfachheit und Praktikabilität auf eine administrations- und befol-

gungseffiziente Besteuerung ab.126 Die Forderung nach einer möglichst einfachen 

Besteuerung hängt zudem mit der Maxime der Einheitlichkeit und Kohärenz zusam-

men, da einfache Steuersysteme in der Regel weder erwünschte Steuervergünstigun-

gen vermitteln noch Möglichkeiten zur unerwünschten Steuerarbitrage oder zur 

Steuerumgehung eröffnen.127 Allerdings kann ein sehr einfaches Steuersystem im 

Kontrast zu den Gerechtigkeitsmaximen stehen,128 was eine sorgfältige Abwägung 

der Maxime erforderlich macht. 

Mit der Maxime der Einfachheit und der Transparenz eines Steuersystems hängt 

auch das Erfordernis der Bestimmtheit und Klarheit der steuerlichen Normen zu-

 
122 Die indirekten Auswirkungen des Einnahmenverzichts durch wirtschaftliche Anreize in Form 

höherer Investitionen oder gesteigerter internationaler Mobilität der Besteuerungsgrundlagen kön-

nen die entgangenen Steuereinnahmen allerdings teilweise oder sogar vollständig kompensieren. 

Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 29 Im internationalen Kontext ist für die Wirkung dieser 

Anreize allerdings insbesondere die Wechselwirkung mit anderen Steuersystemen ausschlagge-

bend. So entfaltet z. B. der Investitionsanreiz in Form eines ermäßigten effektiven Steuersatzes in 

einem Quellenstaat keine Wirkung, wenn die Konzernmutter eines Unternehmens nach dem Sitz-

landprinzip besteuert wird und der Steuersatz im Sitzstaat höher ist als im Quellenstaat, da in die-

sem Fall lediglich eine Verlagerung der Steuereinnahmen zwischen Quellenstaat und Sitzstaat be-

wirkt wird. Vgl. AG GKKB 2004, S. 5. 
123 Vgl. diesbezüglich Treisch 2004, S. 101; Dahlke 2011, S. 55 f. 
124 Vgl. Kuhr 2013, S. 44. 
125 Vgl. Musgrave et al. 1993, S. 91. 
126 So sprechen sich Spengel und Malke 2008, S. 68 sowie Oestreicher und Spengel 2007, S. 438 f. 

und Herzig 2004, S. 23 für ein einfaches und praktikables Steuersystem aus. Vgl. Kuhr 2013, S. 

44. 
127 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 29 f. 
128 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 30. 
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sammen. Sind die Vorschriften bestimmt und klar, ist das Steuersystem sowie seine 

Handhabung in einem Land insgesamt stabil, was den Unternehmen mehr Planungs-

sicherheit und der Verwaltung größere Einnahmensicherheit verschafft.129 Dagegen 

wirkt sich ein unbestimmtes Steuersystem aufgrund ständiger Änderungen der Nor-

men und ihrer Auslegung negativ und verzögernd auf die Investitionsentscheidungen 

der Unternehmen aus. 

Einheitlichkeit und Kohärenz: Nach der ökonomischen Maxime der Einheitlichkeit 

und Kohärenz sollten Geschäftsvorgänge, welche ein identisches wirtschaftliche Er-

gebnis zur Folge haben, auch steuerlich mit den gleichen Rechtsfolgen für die Unter-

nehmen verknüpft sein, sodass wirtschaftliche Entscheidungen über die Strukturie-

rung von Geschäftsvorgängen nicht durch steuerliche Überlegungen verzerrt wer-

den.130 In engem Zusammenhang mit der Einheitlichkeit und Kohärenz des Steuer-

systems steht das Erfordernis der Objektivität der Besteuerung, welches voraussetzt, 

dass Steuerhinterziehung sowie künstliche Steuergestaltungen mit dem Ziel der 

Steuervermeidung unterbunden werden.131 Unternehmen sollten ihre Steuerlast nicht 

durch die Ausübung von explizit im Gesetz verankerten Wahlrechten oder faktischen 

Beurteilungsspielräumen beeinflussen können, da dies die Gleichmäßigkeit der Be-

steuerung gefährden würde.132 

Flexibilität und Durchsetzbarkeit: Da Märkte einem ständigen Wandel unterlie-

gen, setzt die Maxime der Flexibilität die Fähigkeit eines Steuersystems voraus, sich 

diesem Wandel anpassen und auf Änderungen der Geschäftspraktiken entsprechend 

reagieren zu können.133 Für die GKB ist die Berücksichtigung dieser Maxime beson-

ders entscheidend, da sich die einmal vereinbarten Regelungen aufgrund des Ein-

stimmigkeitserfordernisses im Europäischen Rat wohl nur erheblich schwerer wieder 

 
129 Vgl. AG GKKB 2004, S. 6. 
130 Als Beispiel kann hier das Finanzierungsleasing von Anlagen herangezogen werden, das nach der 

Maxime der Einheitlichkeit und Kohärenz denselben Gewinn nach Steuern erwirtschaften sollte, 

wie der Kauf von Anlagen. Vgl. AG GKKB 2004, S. 6. 
131 Vielmehr sollten die Gewinnermittlungsregeln so gestaltet sein, dass die Steuerbelastung für die 

Unternehmen unausweichlich ist. Vgl. Vogel 1980, S. 208; Kirchhof 1998, S. 26 f.; Eggert 2015, 

S. 62. 
132 Steuerliche Wahlrechte stehen zwar zunächst einmal allen Unternehmen zu, die den Tatbestand 

einer bestimmten Regelung erfüllen, und führen daher in der Theorie nicht zu mehr Ungleichheit 

als zwingende Normen. In der Praxis entstehen allerdings unbeabsichtigte Vorteile für große Un-

ternehmen gegenüber den KMU, weil sich die Beratungskosten im Verhältnis zu den steuerlichen 

Auswirkungen einer Gestaltung relativieren und sich große Unternehmen in der Regel deutlich ge-

schickter in der praktischen Steuergestaltung zeigen. Vgl. Isensee 1994, S. 8; Schön 2005, S. 19; 

Eggert 2015, S. 62 sowie zu Größeneffekten bei den Befolgungskosten allgemein: Europäische 

Kommission 2004, S. 22. 
133 Vgl. AG GKKB 2004, S. 6. 
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ändern lassen werden als die bestehenden nationalen Steuerbemessungsgrundla-

gen.134 In engem Zusammenhang mit der Flexibilität des Steuersystems steht die 

Maxime der Durchsetzbarkeit der Gewinnermittlungsvorschriften, da ein flexibles, 

aber unbestimmtes und nicht durchsetzbares System weder das Gerechtigkeitserfor-

dernis noch das Neutralitätserfordernis erfüllt.135 Auch die Maxime der Durchsetz-

barkeit ist für das GKB-Projekt aufgrund des Fehlens einschlägiger Rechtsprechung 

und Verwaltungsanweisungen von besonders großer Bedeutung.136 Sowohl die er-

forderliche Flexibilität als auch die Durchsetzbarkeit der Gewinnermittlungsvor-

schriften ließe sich insbesondere durch die Implementierung eines GATAP-Systems 

sowie der kohärenten Auslegung dieser Prinzipien im Rahmen der Einzelregelungen 

erreichen.137 

Zwischenfazit: Bei der Anwendung der ökonomischen Maximen als Grundlage für 

die Deduktion konkreter GATAP und der Einzelregelungen des GKB-Vorschlags ist 

zu beachten, dass die Maxime für die Beurteilung eines Steuersystems, d. h. der Be-

messungsgrundlage und des Steuersatzes sowie des Zusammenspiels von Unterneh-

mens- und Personenbesteuerung, konzipiert sind.138 Da sich das Ziel der GKB auf 

die Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen der Unternehmen beschränkt, sind 

einige Maxime, die nur in Verbindung mit dem Steuersatz oder dem Zusammenspiel 

mit der persönlichen Besteuerung ihre volle Wirkung entfalten, als Deduktionsgrund-

lage nur eingeschränkt anwendbar. Insbesondere die Maxime der Effizienz und der 

Ergiebigkeit sind daher bei Ausgestaltungsfragen der verschiedenen Strukturelemen-

te der Bemessungsgrundlage nur bedingt hilfreich.139 Die Maxime der Flexibilität 

 
134 Zwar plädiert die Europäische Kommission dafür in bestimmten Bereichen der gemeinschaftlichen 

Steuerpolitik schrittweise zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rahmen des or-

dentlichen Gesetzgebungsverfahrens überzugehen (Europäische Kommission 2019), allerdings 

wäre die Flexibilität ebenso bei qualifizierter Mehrheit eine wichtige Maxime, da sich die Rege-

lungen auch im Beschlussverfahren mit qualifizierter Mehrheit nicht einfacher ändern lassen, als 

im nationalen Rahmen. 
135 Vgl. AG GKKB 2004, S. 6. 
136 Vgl. Velte und Mock 2018a, S. 1087–1090. 
137 Während ein rein prinzipienbasiertes System aufgrund eines zu hohen Maßes an Flexibilität die 

Bestimmtheit der Gewinnermittlungsvorschriften untergraben würde (vgl. AG GKKB), schafft die 

Kombination von Prinzipien und konkretisierenden Einzelregelungen ein flexibles und bestimmtes 

Steuersystem. Zu den Abwägungen zwischen dem Rules Based-, dem Principles Based- und dem 

Objective Oriented Approach siehe Kapitel 2.2. 
138 AG GKKB 2004, S. 3. 
139 Auch die AG GKKB kommt zu dem Schluss, dass einige der ökonomischen Maxime für die Kon-

zeption von Steuersystem in der Diskussion über die Strukturelemente einer Steuerbemessungs-

grundlage weniger relevant wären, während andere durchaus hilfreich sein könnten. Als nur be-

dingt hilfreich schätzt die AG GKKB ebenfalls die Maxime der Effizienz, allerdings auch die bei-

den Gerechtigkeitsmaxime ein, während die Einfachheit, Flexibilität, Durchsetzbarkeit als Beispiel 

für praktisch relevante Maxime herangezogen werden. Vgl. AG GKKB S. 6. 
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und Durchsetzbarkeit sprechen grds. für die Implementierung eines kohärenten Prin-

zipiensystems, sind bei konkreten Überlegungen zu einzelnen Gewinnermittlungs-

vorschriften aber ebenfalls weniger relevant. Die ökonomischen Maxime der vertika-

len und horizontalen Gerechtigkeit, der Einfachheit, Transparenz und Bestimmtheit, 

der Einheitlichkeit und Kohärenz hingegen ermöglichen die Ableitung konkreter 

GATAP und Einzelregelungen und bilden somit eine praktisch relevante Dedukti-

onsgrundlage für die Ausgestaltung der GKB. 

2.2. Abwägungen zwischen dem Rules Based- und dem Principles Based Ap-

proach 

Gemeinsam mit den ökonomischen Maximen bildet eine grundsätzliche Abwägung 

zwischen dem Rules Based- und dem Principles Based Approach das theoretische 

Fundament der Arbeit. Die Bilanzskandale in den USA, wie u.a. von Enron (2001), 

Lehman Brothers (2008) und Madoff (2008), haben das Vertrauen der Kapitalmarkt-

teilnehmer in die Qualität von rein regelbasierten Standards nachhaltig beschädigt.140 

Für das internationale Bilanzrecht wurde in Folge dieser Skandale verstärkt eine 

Diskussion darüber geführt, ob Missbräuche eher durch möglichst detaillierte regel-

basierte Vorschriften (dem sog. Rules Based Accounting) oder eine stärkere Prinzipi-

enorientierung (sog. Principles Based Accounting) verhindert werden könnten.141 Im 

Zentrum der Kritik an rein regelbasierten Vorschriften steht insbesondere die diesem 

Ansatz zugrunde liegende Kasuistik, da die angesprochenen Bilanzskandale auch 

durch die bestrebte lückenlose Erfassung von Einzelfallregelungen nach US-GAAP 

nicht verhindert werden konnten.142 Vielmehr lädt eine unüberschaubare Kasuistik 

zur sachverhaltsgestaltenden Rechnungslegungspolitik ein,143 mit welcher die Bilan-

zierungsstandards und die zugrunde liegenden Prinzipien bewusst umgangen werden, 

weshalb in diesem Zusammenhang auch vom „cook book accounting“ gesprochen 

wird.144 Insbesondere mit Blick auf die Detailfülle und Intransparenz sind aus-

schließlich regelbasierte Systeme daher mit zahlreichen Risiken verbunden.145 

 
140 Zu Bilanzskandalen in den USA vgl. z. B. Gunz und Thorne 2017; vgl. ferner bereits Velte 2008, 

S. 61 m.w.N. sowie zum Enron-Bilanzskandal Lenz 2002, I; Hartgraves 2004, S. 753–771; Ta-

ckett et al. 2004, S. 340–350; Justenhoven und Krawietz 2006, S. 62 f. 
141 Vgl. kritisch zum Rules Based Accounting Sunder 2003, S. 141 sowie Kuhner 2004, S. 261; Leib-

fried und Meixner 2006, S. 210; Velte 2008, S. 61–67. 
142 Vgl. z.B. Preißler 2002, S. 2389; Preißler 2005; Benston et al. 2006, S. 166; Luttermann 2006, S. 

782; Watrin und Strohm 2006, S. 123. 
143 Vgl. Kuhner 2004, S. 262. 
144 Vgl. Heintges 2005, S. 15 f.; Velte 2008, S. 62. 
145 Vgl. Nobes 2005, S. 32. 
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Auf der anderen Seite stellt allerdings auch das reine Principles Based Accounting 

für die Entwicklung eines steuerlichen Gewinnermittlungssystems keine geeignete 

Alternative dar. Während das Rules Based Accounting Anreize zu sachverhaltsgestal-

tender Rechnungslegungspolitik liefert, ist ein ausschließlich prinzipienbasierter An-

satz mit ungewollten Anreizen zu sachverhaltsabbildenden Maßnahmen der Rech-

nungslegungspolitik verbunden.146 Prinzipien allein führen häufig nicht zu einem 

eindeutigen Ergebnis, weshalb Unschärfen und mangelnde Objektivierbarkeit aus 

diesem Ansatz folgen.147 Da für das Steuerrecht als Eingriffsrecht besondere rechts-

staatliche Anforderungen an die Steuergesetzgebung und -verwaltung gelten, ist im 

Sinne der Rechtssicherheit für die steuerliche Gewinnermittlung aber Voraussetzung, 

dass für die Steuerpflichtigen die Rechtsfolgen ihres Handelns möglichst genau ab-

schätzbar sind.148 Zudem haben die Steuerpflichtigen das Recht, ihre Verhältnisse 

innerhalb eines rechtlich zulässigen Rahmens steuerlich möglichst günstig zu gestal-

ten.149 

Folglich ist auch ein ausschließlich prinzipienbasierter Ansatz für die betriebliche 

Praxis nicht zweckdienlich. Nach h. M. wäre stattdessen die Mischung dieser beiden 

Ansätze zu bevorzugen, sodass das bestehende prinzipienbasierte Normengerüst 

durch einen höheren Detaillierungsgrad an Einzelfallregeln erweitert wird, wobei 

Letztere im Idealfall nichts anderes als die Konkretisierung des Prinzips für den Ein-

zelfall darstellen.150 Die Prinzipien erfüllen ferner bei Sachverhalten, welche nicht 

durch die Einzelfallregelungen abgedeckt werden, eine Auffangfunktion. Tatsächlich 

stellen das Rules Based- und das Principles Based Accounting für das Steuerrecht 

keine sich ausschließenden Gegensätze dar, weil - wie Schildbach bereits mit Blick 

auf das Bilanzrecht konstatiert - „Detailregeln übergeordnete Prinzipien nicht aus-

schließen, sondern bei sinnvoller Festlegung die Regeln so ergänzen, daß die Befol-

gung der Detailvorschriften im Regelfall zur fair presentation führt“151.152 Rechtssi-

cherheit und Objektivierung lassen sich insbesondere dann erreichen, wenn aus be-

stimmten allgemeinen Prinzipien möglichst eindeutige Regeln abgeleitet werden, 

 
146 Vgl. bezugsnehmend auf das deutsche Handelsrecht, welches aufgrund der weitreichenden 

Bedeutung der GoB dem reinen Principles Based Accounting entspricht: Lauth 2000, S. 1370; 

Langenbeck 2001, 585; Schildbach 2001, S. 857; Böcking und Dutzi 2002, S. 358. 
147 Vgl. Lüdenbach et al. 2014, Rn. 46. 
148 Vgl. zu den rechtsstaatliche Anforderungen im Einzelnen Seer 2018a, Rn. 27. 
149 So der BFH in ständiger Rechtsprechung seit dem Beschluss v. 29.11.1982 – GrS 1/81, BStBl. II 

1983, S. 272, 277; Vgl. bereits Eggert 2015, S. 87. 
150 Vgl. Velte 2008, S. 66 f.; Kronner und Herold 2007, S. 164. 
151 Schildbach 2003, S. 263. 
152 Vgl. Velte 2008, S. 64. 
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sodass sowohl die sachverhaltsgestaltende als auch die sachverhaltsabbildende 

Rechnungslegungspolitik auf ein Minimum reduziert werden.153 Diese Mischung des 

Rules Based- und Principles Based Approach sollte folglich auch im RLVGKB 2016 

angestrebt werden.154 

2.3. Notwendigkeit einer Regulierung auf europäischer Ebene und europa-

rechtliche Voraussetzungen 

Mit dem GKB-Projekt verfolgt die EU-Kommission zwei übergeordnete Ziele. Zum 

einen soll eine gerechtere und effizientere Besteuerung von Unternehmensgewinnen 

durch ein Steuersystem, das robust und widerstandsfähig gegenüber aggressiver 

Steuerplanung multinationaler Unternehmen ist, erreicht werden. Als spezifische 

Teilziele, welche die Erreichung dieses übergeordneten Ziels unterstützen, identifi-

ziert die EU-Kommission155 

• die Einschränkung der Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Steuerpla-

nung; 

• die Schaffung gleicherer Wettbewerbsbedingungen zwischen nationalen und 

multinationalen Unternehmen; 

• die Gewährleistung, dass Unternehmen eine angemessene Steuerlast tragen; 

und 

• die Verbesserung der allgemeinen Moral der Steuerzahler, welche derzeit 

durch die Wahrnehmung, dass internationale Akteure weitgehend der Besteu-

erung entgehen, konterkariert wird. 

Zum anderen sollen wesentliche steuerliche Wachstumshemmnisse im europäischen 

Binnenmarkt durch Vereinfachung und Steigerung der Effizienz des Körperschaft-

steuersystems beseitigt werden. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen im Binnenmarkt war das zentrale Ziel des RLVGKKB 2011 und spielt auch in 

der Neuauflage im Rahmen des RLVGKB 2016 und des RLVGKKB 2016 eine wichtige 

 
153 Vgl. Velte 2008, S. 67. 
154 Dieser Erkenntnis folgend wird im dritten Artikel nicht nur ein geeignetes Prinzipienfundament 

entwickelt sondern auch geprüft, ob und ggf. welche Anpassungen des RLVGKB 2016 auf der Ebene 

der einzelnen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, d. h. der rules, erforderlich sind, um eine ein-

heitliche Umsetzung entsprechend des formulierten GATAP-Systems zu gewährleisten. 
155 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 23. 
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Rolle.156 Die spezifischen Teilziele zur Unterstützung dieses übergeordneten Ziels 

sind157 

• die Vereinfachung des derzeit sehr komplexen internationalen Systems der 

Unternehmensbesteuerung innerhalb der EU zur Senkung der Befolgungskos-

ten für die Einhaltung der Vorschriften sowie des Verwaltungsaufwands; und 

• die Beseitigung der Doppelbesteuerungsrisiken sowie der noch bestehenden 

Diskriminierungen und Beschränkungen innerhalb der EU. 

Es ist zu erwarten, dass die langfristig geplante GKKB, aber auch bereits die GKB 

im ersten Schritt, aufgrund verschiedener Vorteile zur Erreichung dieser Ziele bei-

tragen. Diese Vorteile sollen im Folgenden kurz umrissen werden. Abbildung 3 ver-

schafft einen Überblick, welche spezifischen Vorteile des G(K)KB-Projekts auf die 

Erreichung der übergeordneten Ziele der EU-Kommission einzahlen. 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen übergeordneten Zielen der EU-

Kommission und spezifischen Vorteilen einer G(K)KB158 

Verringerung der Befolgungskosten: Ein wesentlicher Vorteil der Harmonisierung 

der Unternehmensbesteuerung liegt darin, dass Unternehmen im Rahmen der GKB 

einem einheitlichen Regelwerk für die Körperschaftsteuer unterliegen, das für den 

gesamten Binnenmarkt gilt und den grenzüberschreitenden Handel und Investitionen 

innerhalb der EU erleichtert. Folglich rechnet die EU-Kommission damit, dass sich 

zumindest die steuerliche Belastung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen erheb-

lich verringert.159 Generell setzt sich die steuerliche Belastung der Unternehmen aus 

der tatsächlichen Steuerschuld und den Befolgungskosten, die im Zusammenhang 

mit der Berechnung, der Zahlung und der Erhebung der Steuern anfallen, zusam-

 
156 Vgl. bereits Europäische Kommission 2011b, S. 4 sowie Europäische Kommission 2016d, S. 2 
157 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 23, Die darüber hinaus zwei weitere spezifische Ziele mit 

Blick auf die Vorschriften gegen Verschuldungsanreize und einen erhöhten Abzug für Forschung 

und Entwicklung (F&E) benennt. 
158 Eigene Darstellung basierend auf Europäische Kommission 2016a. 
159 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 2. 
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men.160 Die Befolgungskosten, die auch als „hidden costs of taxation“161 bezeichnet 

werden, sind aus ökonomischer Sicht als Effizienzverlust und Verschwendung wirt-

schaftlicher Ressourcen anzusehen, da sie private Gewinne reduzieren, aber nicht zu 

höheren Steuereinnahmen führen (sog. deadweight loss).162 In ihrem Impact Assess-

ment für den vorangegangenen RLVGKKB 2011 geht die EU-Kommission davon aus, 

dass die Befolgungskosten bei Großunternehmen etwa 2 % und bei KMU rund 30 % 

der gezahlten Steuern entsprechen.163 Der EU-Kommission zufolge steigen diese 

Befolgungskosten mit grenzüberschreitender Tätigkeit und höherer Anzahl von 

Tochtergesellschaften der Unternehmen weiter. Tatsächlich scheinen sich das Kos-

tenniveau und die Struktur der steuerlichen Befolgungskosten seitdem nicht wesent-

lich verändert zu haben.164 Vielmehr ist aufgrund verschiedener Körperschaftsteuer-

reformen der Mitgliedstaaten, die im Kern auf die Stärkung des internationalen 

Rahmens zur Verhinderung von Missbrauch abzielten, davon auszugehen, dass die 

Befolgungskosten für die Unternehmen seitdem weiter gestiegen sind.165 Eine Re-

duktion der Befolgungskosten bei der Gründung von Tochtergesellschaften stellt vor 

diesem Hintergrund einen wesentlichen Vorteil dar. Nach Schätzungen der EU-

Kommission könnte der Zeitaufwand für die Gründung einer neuen Tochtergesell-

schaft in einem anderen Mitgliedstaat um 62-67 % sinken,166 was den Unternehmen 

(und insbesondere den KMU) den Gang ins europäische Ausland erheblich erleich-

tern würde. Mit Blick auf die wiederkehrenden Befolgungskosten, d. h. ohne Be-

rücksichtigung der einmaligen Umstellungskosten, geht die EU-Kommission von 

einem Rückgang der für Befolgungstätigkeiten aufgebrachten Zeit um 8 % nach Ein-

führung der GKKB aus.167 Im Rahmen der GKB, ohne Konsolidierung und formel-

hafte Gewinnaufteilung, ist laut EU-Kommission zunächst eine Zunahme der für 

 
160 Vgl. zu den Bestandteilen der Steuerbefolgungskosten z.B. Sandford et al. 1989, S. 10–12; Allers 

1994, S. 30–32 Rose et al., S. 6–8. 
161 Europäische Kommission 2011a, S. 10. 
162 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 130. 
163 Europäische Kommission 2011a, S. 10. 
164 Dies legt zumindest eine aktuelle Studie nahe, die zeigt, dass die Steuerbefolgungskosten für den 

Zeitraum 1984 bis 2014 weitgehend stabil geblieben sind (vgl. Eichfelder und Vaillancourt 2014). 

Bestehende Unterschiede zwischen verschiedenen Schätzungen sind nach Ansicht der EU-

Kommission vielmehr auf unterschiedliche Methoden zur Messung der Kosten zurückzuführen 

(Europäische Kommission 2016a, S. 39). Zu den unterschiedliche Messmethoden der Befolgungs-

kosten ausführlich: Ramboll Management Consulting, The Evaluation Partnership and Europe 

Economic Research 2013. 
165 So haben nach dem Steuerreformbericht 2015 mehrere Mitgliedstaaten allgemeine oder spezifi-

sche Missbrauchsbekämpfungsvorschriften in den Jahren 2014 und 2015 eingeführt oder ver-

schärft. Vgl. hierzu im Einzelnen Europäische Kommission 2015b, in Abschnitt 1.5.2.; Vgl. auch 

Europäische Kommission 2016a, S. 39. 
166 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 39; Europäische Kommission 2016d, S. 9. 
167 Vgl. Europäische Kommission 2016a, S. 130–138. 
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Befolgungstätigkeiten aufzubringenden Zeit von etwa 4 % zu erwarten.168 Durch 

eine Vereinfachung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB im Sinne einer 

Komplexitätsreduktion könnte der Zeitaufwand und damit die Befolgungskosten 

allerdings noch erheblich gesenkt werden.169 

Verrechnungspreise: Ein weiterer Vorteil ist die Vereinheitlichung der Verrech-

nungspreise. Durch die Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlungsvor-

schriften innerhalb der EU könnte zwar nicht auf die Ermittlung von Verrechnungs-

preisen verzichtet werden, sie ließe sich jedoch verbessern und vereinfachen, wovon 

sowohl Unternehmen als auch die Steuerbehörden profitieren würden. Da die Ver-

rechnungspreise für die Anwendung kostenbasierter Methoden (z.B. die Kostenauf-

schlagsmethode) in der Regel nach (steuerlichen) Bilanzierungsgrundsätzen berech-

net werden, wären die Schwierigkeiten bei der Ermittlung einer einheitlichen Kos-

tenbasis für grenzüberschreitende Transaktionen wesentlich geringer.170 Mit der Ein-

führung einer GKKB würden viele Formen der Gewinnverlagerung durch Verrech-

nungspreise (unter den an der GKKB beteiligten Unternehmen) sogar gänzlich ver-

schwinden.171 Da im Rahmen der GKKB nur realisierte Gewinne aus Transaktionen 

mit Dritten durch die formelhafte Gewinnverteilung auf die Konzerngesellschaften 

verteilt werden, können konzerninterne Lieferungen und Leistungen grds. zum je-

weiligen Steuerbuchwert erfolgen. Gewinne aus konzerninternen Transaktionen sind 

dagegen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einheit nicht zu erfassen.172 

Ferner werden Refinanzierungskosten einer Konzerngesellschaft nicht vom individu-

ellen Einkommen sondern vom konsolidierten Konzernergebnis abgezogen und auf 

alle Mitgliedstaaten, in denen die Konzerngesellschaften ansässig sind, umgelegt. 

Die Steuerbelastung des Konzerns ist folglich nicht durch eine Änderung der kon-

zerninternen Finanzierungskomponenten beeinflussbar, sodass die entsprechenden 

Abwehrmaßnahmen zur Begrenzung der Fremdfinanzierung durch Anteilseigner 

(Zinsschranke) sowie die Vorschriften über beherrschte ausländische Unternehmen 

zumindest innerhalb des europäischen Binnenmarktes obsolet werden.173 

 
168 Spengel&Zöllkau gehen hingegen auch bei der GKB von einer Senkung der Befolgungskosten aus. 

Vgl. Spengel und Zöllkau 2012, S. 9. 
169 Vgl. zur Möglichkeit einer Komplexitätsreduktion Velte und Mock 2018a, 1088 f. 
170 Vgl. Schön 2002, S. 283; Schön 2009, S. 73; Spengel und Zöllkau 2012, S. 10. 
171 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 2. 
172 Vgl. Spengel und Zöllkau 2012, S. 10. 
173 Die im Richtlinienvorschlag zugrunde gelegten Regelungen zur Zinsschranke (Art. 13 

RLVGKB 2016) sowie zu beherrschten ausländischen Unternehmen (Art. 59 und 60 RLVGKB 2016) gel-

ten insoweit zunächst bis zur Einführung der Konsolidierung und formelhaften Gewinnaufteilung 
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Doppelbesteuerung und doppelte Nichtbesteuerung: Ein weiterer Vorteil der 

GKKB liegt in der Vermeidung von Diskrepanzen, die bei der Interaktion zwischen 

den unterschiedlichen nationalen Körperschaftsteuerregelungen entstehen können, 

wenn die entsprechenden nationalen Vorschriften ohne Berücksichtigung der grenz-

überschreitenden Dimension von Geschäftstätigkeiten der Unternehmen aufgesetzt 

werden. Mit derartigen Diskrepanzen sind Risiken der Doppelbesteuerung und dop-

pelten Nichtbesteuerung verbunden, welche das reibungslose Funktionieren des Bin-

nenmarktes gefährden.174 Bereits mit der Harmonisierung der Gewinnermittlungs-

vorschriften durch die GKB könnten einige Fälle der Doppelbesteuerung und der 

doppelten Nichtbesteuerung vermieden werden.175 Die Allokation von Steuergeldern 

zwischen den Mitgliedstaaten auf Grundlage des Fremdvergleichs (arm’s length 

principle), die den Kern der Bestimmung von Verrechnungspreisen bildet, ist eine 

der häufigsten Ursachen für die Doppelbesteuerung von gruppeninternen Transaktio-

nen.176 Im Rahmen von Verrechnungspreisen tritt Doppelbesteuerung immer dann 

auf, wenn die Steuerverwaltung eines Mitgliedstaats den Preis, der vom Unterneh-

men bei der grenzüberschreitenden gruppeninternen Transaktion festgelegt wurde, 

unilateral erhöht, ohne dass diese Anpassung durch eine entsprechende Gegenanpas-

sung im anderen betroffenen Mitgliedstaat ausgeglichen wird.177 Mit Einführung der 

GKB könnte zumindest ein Konsens der EU-Mitgliedstaaten über den ermittelten 

Gewinn, auf den sich die Verrechnungspreise beziehen, geschaffen werden.178 Nicht 

durch die einheitliche Gewinnermittlung verhindert werden kann allerdings, dass es 

zu unterschiedlichen Auffassungen der Steuerverwaltungen über den Fremdvergleich 

und den damit verbundenen einseitigen Preisanpassungen kommt.179 Eine daraus 

resultierende Doppelbesteuerung könnte erst mit Einführung der GKKB vollständig 

vermieden werden.180 

 
(GKKB) und sind hiernach in der Regel nur noch für verbundene Unternehmen mit Sitz in einem 

Drittland relevant. Vgl. analog zum vorangegangenen RLVGKKB 2011 Spengel und Zöllkau 2012, S. 

10. 
174 Die Kommission bemerkt in diesem Zusammenhang, dass es den Mitgliedstaaten zunehmend 

schwerfalle, sich angesichts solcher Diskrepanzen im Alleingang gegen aggressive Steuerpla-

nungspraktiken multinationaler Unternehmen zur Wehr zu setzen und diese wirksam zu unterbin-

den, um ihre nationalen Steuerbemessungsgrundlagen vor Erosion und Gewinnverlagerung zu 

schützen. Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 2. 
175 Vgl. hierzu ausführlich Röder 2012, 138-141. 
176 Vgl. Europäische Kommission 2011a, S. 12. 
177 Vgl. Europäische Kommission 2011a, S. 12. 
178 Vgl. Eggert 2015, S. 89 f. 
179 Vgl. Röder 2012, S. 141. 
180 Der derzeitige Lösungsansatz mittels den Verständigungsverfahren nach Doppelbesteuerungsab-

kommen (Art. 25 OECD-Musterabkommen) und dem Schiedsverfahren der EU (90/436/EWG: 
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Die ökonomische Doppelbesteuerung im Konzern wird im Rahmen der GKB durch 

das Schachtelprivileg nach Art. 8 lit. c) und d) RLVGKB 2016 verhindert.181 Mit einer 

Harmonisierung der Gewinnermittlungsvorschriften könnten zudem europaweit ein-

heitliche Vorschriften zur Abgrenzung von abziehbaren Zinszahlungen (Art. 9 Abs. 1 

und 2 RLVGKB 2016) und nicht abziehbaren Gewinnausschüttungen (Art. 12 Abs. 1 lit. 

a) RLVGKB 2016) eingeführt werden, welche Qualifikationskonflikte im Rahmen der 

Einordnung von hybriden Finanzinstrumenten als Fremd- oder Eigenkapital und die 

daraus folgende Doppelbesteuerung oder doppelte Nichtbesteuerung verhindern.182 

Gleiches gilt für grenzüberschreitende Leasingverträge, bei denen sich regelmäßig 

die Frage stellt, wer zum Abzug der Abschreibungen berechtigt ist.183 Voraussetzung 

für die einheitliche Qualifikation in den verschiedenen Mitgliedstaaten ist allerdings, 

dass im Rahmen der GKB klare Zuordnungskriterien gebildet werden, da es sonst zu 

unterschiedlichen Auslegungen der gemeinsamen Vorschriften und somit letztlich 

doch zu Qualifikationskonflikten kommen könnte.184 

Grenzüberschreitenden Verlustausgleich: Ein weiterer Vorteil liegt in der Ermög-

lichung eines grenzüberschreitenden Verlustausgleichs. Um die wirtschaftliche Ein-

heit von Unternehmensgruppen steuerlich zu berücksichtigen, haben viele Mitglied-

staaten auf nationaler Ebene ein Gruppenbesteuerungssystem etabliert. Obwohl die 

Ausgestaltung dieser Systeme innerhalb der EU stark variiert, ist die Möglichkeit 

eines Verlustausgleichs in der Unternehmensgruppe innerhalb der nationalen Steuer-

systeme weit verbreitet.185 Der grenzüberschreitende Verlustausgleich in der EU hin-

gegen ist trotz des europäischen Binnenmarktes - insbesondere für die Verluste ver-

schiedener Gesellschaften einer Gruppe - noch immer die Ausnahme.186 Dies stellt 

 
Übereinkommen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen 

zwischen verbundenen Unternehmen vom 23.07.1990, in: ABl. Nr. L 225 vom 20.08.1990 S. 10-

24) ist aufgrund der langen Verfahrensdauer und der hohen Kosten unvorteilhaft, weshalb viele 

Unternehmen auf die Einleitung eines solchen Verfahrens verzichten. Vgl. Europäische Kommis-

sion 2011a, S. 12. 
181 Zudem stellen auch Einkünfte einer Betriebsstätte, die der Steuerpflichtige in dem Mitgliedstaat 

erhält, in dem er steuerlich ansässig ist, steuerfreie Erträge dar (Art. 8 lit. e) RLVGKB 2016). Vgl. 

analog zum vorangegangene RLVGKKB 2011 Eggert 2015, S. 90. 
182 Vgl. analog zum vorangegangene RLVGKKB 2011 Europäische Kommission 2011a, S. 11; Röder 

2012, S. 141; Eggert 2015, S. 90. 
183 Vgl. hierzu Russo 2008, S. 368 f. 
184 Vgl. analog zum vorangegangene RLVGKKB 2011 Eggert 2015, S. 90. Spengel/Zöllkau sehen das 

Problem der Doppelbesteuerung oder doppelten Nichtbesteuerung durch Qualifikationskonflikte 

insofern nicht im Rahmen der GKB gelöst, sondern erst mit Einführung der GKKB, da hier die 

Veranlagung der einzelnen Gruppenmitglieder durch eine einzige Hauptsteuerbehörde erfolgt. 

Vgl. Spengel und Zöllkau 2012, S. 9. 
185 Vgl. Princen und Gerard 2008, S. 178–185; Oestreicher et al. 2011, S. 10. 
186 Vgl. IFSt-Arbeitsgruppe 2011, S. 112; Röder 2012, S. 142–149. 
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ein zentrales Hindernis für die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit im Bin-

nenmarkt dar, weil hierdurch ein Anreiz für die Unternehmen entsteht, ihre wirt-

schaftliche Tätigkeit auf das Inland zu beschränken und auf Investitionen in andere 

Staaten der EU zu verzichten.187 Bei Umsetzung der GKKB würde der grenzüber-

schreitende Verlustausgleich durch die Konsolidierung der Ergebnisse der Konzern-

teile zu einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage auf der Ebene des steuerpflichti-

gen Unternehmens automatisch erreicht werden. Allerdings ist die Konsolidierung 

keine zwingende Voraussetzung für den grenzüberschreitenden Verlustausgleich. So 

schlägt die Kommission im RLVGKB 2016 vor, mit der GKB auch einen Mechanismus 

für den grenzüberschreitenden Verlustausgleich mit späterer Nachbesteuerung zu 

implementieren, der bis zur Einführung der konsolidierten Bemessungsgrundlage 

(GKKB) in Kraft bleibt.188 

Grenzüberschreitende Umstrukturierungen: Schließlich erleichtert eine harmoni-

sierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage grenzüberschreitende Umstrukturie-

rungen von Unternehmen sowie die diesbezüglich erforderliche internationale Zu-

sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Steuerliche Probleme werden in diesem 

Zusammenhang auf Ebene der EU derzeit durch die Fusionsrichtlinie189 aufgegriffen. 

Obwohl sich die Situation mit Einführung dieser Richtlinie bereits verbessert hat, 

bestehen für den EU-Binnenmarkt noch immer erhebliche steuerliche Hindernisse.190 

Problematisch ist insbesondere, dass durch grenzüberschreitende Umstrukturierun-

gen regelmäßig eine Aufdeckung der stillen Reserven ausgelöst wird. Die Fusions-

richtlinie kann dies nur verhindern, wenn die übertragenen Wirtschaftsgüter auch 

nach der Umstrukturierung einer Betriebsstätte im ursprünglichen Belegenheitsstaat 

zugerechnet werden können und dort zur Erzielung des steuerlichen Ergebnisses bei-

tragen.191 Mit Einführung der GKB wäre die Aufdeckung der stillen Reserven zwar 

nicht direkt ausgeschlossen, jedoch könnte die Harmonisierung der Gewinnermitt-

lung grenzüberschreitende Umstrukturierungen insofern erleichtern, als dass Vermö-

genswerte und Schulden in allen Mitgliedstaaten nach den gleichen Vorschriften 

erfasst und bewertet würden. Die Folgekosten der Umstrukturierungen, Unsicherhei-

 
187 Vgl. Europäische Kommission 2001a, S. 271. 
188 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 3 f. 
189 Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23.07.1990, ABl. Nr. L 225 vom 20.08.1990, S. 1-5, in der 

Fassung der Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19.10.2009, ABl. Nr. L 310/34 vom 

25.11.2009, S. 34. 
190 Vgl. Europäische Kommission 2011a, S. 11. 
191 Gemäß der Fusionsrichtlinie Art. 4 Abs. 2 lit. b). 
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ten und Risiken drohender Doppelbesteuerung wären für die Unternehmen folglich 

leichter kalkulierbar und die Befolgungskosten dementsprechend geringer.192 Dar-

über hinaus könnte für den grenzüberschreitenden Transfer von Wirtschaftsgütern 

innerhalb des EU-Binnenmarktes im Zuge der GKB auch ein Aufschub der Besteue-

rung der stillen Reserven bis zur tatsächlichen Realisation im neuen Belegenheits-

staat eingeführt werden.193 Im Fall der GKKB könnte eine Aufdeckung der stillen 

Reserven bei Umstrukturierungen innerhalb einer Gruppe durch die Konsolidierung 

und Aufteilung der Bemessungsgrundlage sogar gänzlich vermieden werden.194  

Insgesamt könnten mit der Umsetzung der GKKB, aber auch bereits der GKB im 

ersten Schritt, erhebliche Fortschritte hinsichtlich der von der EU-Kommission ge-

steckten Ziele erreicht werden. Tabelle 2 fasst zusammen, inwieweit die verschiede-

nen Vorteile durch die beiden Richtlinienvorschläge realisiert werden könnten. 

 Ansätze mit unterschiedlicher Reichweite  

der internationalen Kooperation 

Vorteile 

Gemeinsame  

Körperschaftsteuer- 

Bemessungsgrundlage 

(GKB) 

Gemeinsame  

Konsolidierte  

Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage 

(GKKB) 

Verringerung der Befol-

gungskosten 
Teilweise erreicht Vollständig erreicht 

Obsoleszenz des  

Verrechnungs- 

preissystems 

Nicht erreicht, aber verein-

facht 
Vollständig erreicht 

Vermeidung von Dop-

pelbesteuerung und dop-

pelter Nichtbesteuerung 

Teilweise erreicht Vollständig erreicht 

Grenzüberschreitender 

Verlustausgleich 
Vollständig erreicht Vollständig erreicht 

Grenzüberschreitende 

Umstrukturierungen 

Nicht erreicht, aber verein-

facht 
Vollständig erreicht 

Tabelle 2: Vorteile einer GK(K)B195 

Wie Tabelle 2 veranschaulicht, können erst im Rahmen der GKKB mit Konsolidie-

rung und formelhafter Gewinnaufteilung alle Vorteile mit Blick auf die Vereinfa-

chung des Körperschaftsteuersystems und seine Stärkung gegen aggressive Steuer-

planung vollständig realisiert werden. Allerdings zeigt sich bei Betrachtung der spe-

 
192 Vgl. Spengel und Zöllkau 2012, S. 10. 
193 Für einen Vorschlag, wie eine solche Regelung im Einzelnen aussehen könnte vgl. Röder 2012, S. 

147–149. 
194 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 6. 
195 Eigene Darstellung in Anlehnung an Spengel und Zöllkau 2012, S. 9. 
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zifischen Vorteile des GKKB-Projekts auch, dass bereits große Fortschritte durch die 

Harmonisierung der Bemessungsgrundlage in Form einer GKB erreicht werden 

könnten. Zudem sollten die Vorteile der GKB nicht isoliert, sondern mit Blick auf 

das langfristige Ziel, der Umsetzung der GKKB, betrachtet werden. Es wird deutlich, 

dass die Harmonisierung der Bemessungsgrundlage im Rahmen der GKB einen grö-

ßeren Schritt für die Unternehmensbesteuerung in der EU darstellt, als es auf den 

ersten Blick den Anschein hat.196 Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen der EU-

Kommission, zunächst nur die steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften anzuglei-

chen, um die Durchsetzbarkeit des Projekts zu erhöhen, und erst in einem zweiten 

Schritt eine Konsolidierung und Aufteilung vorzunehmen, zu begrüßen. 

Für die Kompetenz der EU zum Vorschlag einer Richtlinie ist Voraussetzung, dass 

eine bestimmte Ermächtigungsgrundlage vorliegt (Prinzip der begrenzten Einzeler-

mächtigung nach Art. 5 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)) und 

die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten werden.197 Die 

Kommission stützt den RLVGKB 2016 auf ihre Ermächtigungsgrundlage nach 

Art. 115 AEUV, der die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten erlaubt, sofern sich die Maßnahmen unmittelbar auf die Errichtung 

oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken.198 Hiervon ist im Falle der 

GKB auszugehen, da diese darauf abzielt, Geschäftstätigkeiten innerhalb der EU 

durch die Schaffung einer einheitlichen steuerlichen Gewinnermittlung für Kapital-

gesellschaften zu erleichtern. Zudem soll die Unternehmensbesteuerung in der EU 

robuster und widerstandsfähiger gegenüber aggressiver Steuerplanung werden. Beide 

Ziele sind auf die Beseitigung von Marktverzerrungen gerichtet und wirken sich da-

her maßgebliche und direkt auf die Funktionsweise des Binnenmarkts aus.199 

Weiterhin kann die Europäische Union nach dem Subsidiaritätsgrundsatz in den Be-

reichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur unter bestimmten 

Bedingungen eingreifen (Art. 5 Abs. 3 EUV). Voraussetzung ist, dass sich die ange-

strebte Zielsetzung weder auf nationalstaatlicher noch auf regionaler oder lokaler 

Ebene erreichen lässt (Negativkriterium) und diese Ziele stattdessen auf europäischer 

 
196 Vgl. bereits Evers et al. 2015, S. 361 f. 
197 Vgl. Calliess 2016, Rn. 5. 
198 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 5; Die Ermächtigungsgrundlage des Art. 114 AEUV 

kommt dagegen aufgrund der Bereichsausnahme für die Bestimmungen über die Steuern in Abs. 2 

ebenso wenig in Betracht, wie die Ermächtigungsgrundlage nach Art. 113 AEUV, welche sich auf 

die Harmonisierung der indirekten Steuern beschränkt. Vgl. Eggert 2015, S. 7. 
199 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 5. 
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Ebene besser verwirklicht werden können (Positivkriterium), sodass ein Bedarf für 

ein Unionshandeln besteht.200 Nach Ansicht der EU-Kommission sind positives und 

negatives Kriterium des Subsidiaritätsgrundsatzes gewahrt.201 Mit der Harmonisie-

rung der Körperschaftsteuersysteme sollen gerechtere und kohärente steuerliche 

Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeiten von Unternehmen entstehen und 

bestehende Verzerrungen auf dem Binnenmarkt abgeschwächt werden. Diese Ziele 

lassen sich nicht durch unkoordinierte Einzelmaßnahmen der Mitgliedstaaten errei-

chen, da sich Steuerpflichtige nach wie vor mit unterschiedlichen und teilweise wi-

dersprüchlichen Steuersystemen auseinandersetzen müssten. Stattdessen sollen Prob-

leme beseitigt werden, die über die einzelnen Mitgliedstaaten hinaus bestehen und zu 

deren Lösung ein gemeinsamer Ansatz erforderlich ist. Deshalb haben die Maßnah-

men nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie einheitlich im gesamten Binnenmarkt 

Anwendung finden. Andernfalls würde eine Fragmentierung der Unternehmensbe-

steuerung dazu führen, dass steuerliche Hindernisse und unlauterer Steuerwettbe-

werb weiterhin gedeihen könnten. Eine bloße Koordinierung nationaler Steuerprakti-

ken für eine punktuelle Harmonisierung im Rahmen weiterer Maßnahmen durch die 

Mitgliedstaaten reicht in diesem Fall nicht aus, um steuerlich bedingte Verzerrungen 

im Binnenmarkt zu beseitigen. 202 Mit der Steuerkoordinierung werden in der Regel 

nur spezifische Problemstellungen durch gezielte Maßnahmen aufgegriffen und nicht 

die ganze Bandbreite der Probleme fokussiert, denen sich Unternehmen im Binnen-

markt ausgesetzt sehen. Diese erfordern eine ganzheitliche Lösung, weshalb sich die 

gesteckten Ziele besser auf Unionsebene verwirklichen lassen.203 

Wie der Subsidiaritätsgrundsatz dient auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

dem Schutz der Mitgliedstaaten und legt fest, dass die Maßnahmen der Union nicht 

über das zur Erreichung der vertraglichen Ziele notwendige Maß hinausgehen dür-

 
200 Vgl. hierzu Calliess 2016, Rn. 23–25; Da sowohl der RLVGKB 2016 als auch der RLVGKKB 2016 das 

Funktionieren des Binnenmarktes und damit eine geteilte Zuständigkeit nach Art. 4 Abs. 2 lit. .11) 

AEUV betreffen, besteht die Notwendigkeit einer einzelaktsbezogenen Subsidiaritätsprüfung nach 

Art. 5 Abs. 3 EUV (vgl. Calliess 2016, Rn. 5). Grundlegendes Ziel ist nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 EUV 

„eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“, weshalb ökonomischen Effizi-

enzüberlegungen für die Regelungen zur Errichtung des Binnenmarkts im Vergleich zum deut-

schen Recht ein größeres Gewicht eingeräumt wird. Vgl. Eggert 2015, S. 9. 
201 Vgl. zur Begründung dieser Ansicht ausführlich Europäische Kommission 2016d, S. 5 f. 
202 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 6. 
203 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 6; Die Frage, ob die gesteckten Ziele nur auf Ebene der 

Union wirksam erreicht werden können, fällt in den Einschätzungsspielraum des Unionsgesetzge-

bers. Auch bei Zweifeln an der Begründung der Kornmission ist daher nicht davon auszugehen, 

dass der Gerichtshof der Europäische Union (EuGH) den RLVGKB 2016 aufgrund eines Verstoßes 

gegen das Subsidiaritätsprinzip für nichtig erklären würde. Vgl. analog zum vorangegangenen 

RLVGKKB 2011: Eggert 2015, S. 14. 
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fen.204 Der RLVGKB 2016 geht nicht über die Harmonisierung der Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage im Binnenmarkt hinaus. Diese Harmonisierung stellt die 

grundlegende Voraussetzung für den Abbau der festgestellten, den Binnenmarkt ver-

zerrenden Hindernisse dar. Da die Mitgliedstaaten weiterhin frei über die Festlegung 

ihrer Körperschaftsteuersätze entscheiden, wird ihre Souveränität bei der Erzielung 

der Steuereinnahmen nicht weiter eingeschränkt.205 Die im RLVGKB 2016 geplanten 

Vorschriften gehen daher nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Ziele 

des Vertrags für ein besseres Funktionieren des Binnenmarktes zu erreichen und ent-

sprechen daher dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.206 In der Gesamtschau ist der 

RLVGKB 2016 folglich mit Blick auf die Vereinfachung des Körperschaftsteuersystems 

und seine Stärkung gegen aggressive Steuerplanung ökonomisch sinnvoll und unter 

Berücksichtigung der rechtlichen Voraussetzungen zulässig. 

 

3. Entwicklung einer harmonisierten steuerlichen Gewinnermitt-

lung vor dem Hintergrund europäischer und deutscher Rahmen-

bedingungen 

3.1. Entwicklung des GKB-Projekts im Kontext der EU-Regulierung 

Das aktuelle GKB-Projekt ist nicht der erste Versuch, die direkte Besteuerung der 

Unternehmen in Europa zu harmonisieren. Bereits am 1.8.1975 legte die Kommissi-

on ihren ersten Vorschlag für eine Harmonisierung der Körperschaftsteuersysteme 

und der Regelungen der Quellensteuer auf Dividenden vor, der allerdings noch keine 

Regelungen zur steuerlichen Gewinnermittlung enthielt.207 Diese folgten erst im Jahr 

1988 im Vorentwurf für eine EG-Richtlinie über die Harmonisierung der steuerli-

 
204 Als allgemeiner Rechtsgrundsatz ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip in der ständigen Rechtspre-

chung des EuGH auch als ungeschriebenes Element des Unionsrechts anerkannt. Die von der EU-

Kommission gewählten Mittel zur Erreichung des angestrebten Zwecks müssen folglich geeignet 

sein und dürfen nicht über das Maß des hierzu Erforderlichen hinausgehen. Vgl. Calliess 2016, 

Rn. 44 m.w.N. 
205 Europäische Kommission 2016d, S. 6. 
206 Europäische Kommission 2016d, S. 6 Beim Vorliegen eines wirtschaftlich komplexen Sachver-

halts, wie im Fall der GKB, wird der EU-Kommission vom EuGH ein weitreichendes politisches 

Ermessen eingeräumt. Vgl. z.B. EuGH v. 13.5.1997, Rs. C-233/94 (Deutschland/Parlament und 

Rat), Slg. 1997, I-2441, Rn. 55 f.; EuGH v. 12.11.1996, Rs. C-84/94 (Vereinigtes Königreich/Rat), 

Slg. 1996, I-5755, Rn. 58 sowie hierzu mit kritischen Anmerkungen Calliess 1996; vgl. zum Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz der GKKB bereits ausführlich Eggert 2015, S. 14–16. 
207 Vgl. EG-Kommission 1975. 
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chen Gewinnermittlungsvorschriften.208 Dieser ähnelte in seinem Grundgedanken 

einer vollständig harmonisierten Bemessungsgrundlage bereits dem aktuellen 

RLVGKB 2016 und sah sogar einen weiteren Anwendungsbereich vor, wurde allerdings 

schon bald nicht weiter von der Kommission verfolgt.209 Mit der Mitteilung über 

Leitlinien zur Unternehmensbesteuerung im Jahr 1990 änderte die Kommission ihren 

Standpunkt und stellte fest, dass die Koordination und Annäherung der Steuerpolitik 

der Mitgliedstaaten besser mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sei als eine 

umfassende Vereinheitlichung.210 Dieser Standpunkt änderte sich erneut mit dem 

Arbeitsdokument zur Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt vom 23.10.2001, 

mit dem die Kommission den Grundstein des erneuten Vorstoßes für eine Harmoni-

sierung der europäischen Unternehmensbesteuerung legte.211 Die aus den Ergebnis-

sen des Dokuments abgeleiteten steuerpolitischen Schlussfolgerungen wurden noch 

am gleichen Tag in der Mitteilung „Ein Binnenmarkt ohne steuerliche Hindernis-

se“212 veröffentlicht. Demnach strebte die Kommission eine Doppelstrategie an, die 

einerseits auf kurzfristigen punktuellen Maßnahmen213 sowie andererseits auf einem 

langfristigen und umfassenden Lösungsansatz fußte.214 Im Sinne des langfristigen 

Lösungsansatzes wurden in der Mitteilung der Kommission verschiedene Modelle in 

Erwägung gezogen,215 von denen sich in einer anschließenden europaweiten Diskus-

sion das Modell der GKKB durchsetzte und schließlich am 16.03.2011 in der Veröf-

fentlichung des RLVGKKB 2011 mündete. Da die an den RLVGKKB 2011 anschließenden 

Gespräche im Europäischen Rat zeigten, dass eine vollumfängliche Zustimmung 

aller Mitgliedstaaten nicht zu realisieren ist, entschied sich die Kommission in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015216 für eine stufenweise Umsetzung des GKKB-Projekts 

und veröffentlichte im Oktober 2016 den RLVGKB 2016 für eine Harmonisierung der 

Gewinnermittlung sowie den RLVGKKB 2016 für eine daran anschließende Konsolidie-

rung und formelhafte Gewinnaufteilung. In Tabelle 3 lassen sich wichtige Meilen-

 
208 Vgl. EG-Kommission 1988. 
209 Vgl. Knobbe-Keuk 1993, S. 17. 
210 Vgl. EG-Kommission 1990 sowie zu früheren Richtlinienentwürfen bereits Eggert 2015, S. 4. 
211 Vgl. Europäische Kommission 2001a. 
212 Vgl. Europäische Kommission 2001b. 
213 Hierzu zählen insbesondere die Fusionsrichtlinie, die Mutter-Tochter-Richtlinie sowie die Zins- 

und Lizenzgebührenrichtlinie; vgl. zu diesen Spengel 2004, S. 126–133. 
214 Vgl. Mors und Rautenstrauch 2008, S. 97; Kußmaul et al. 2010, S. 178. 
215 Neben dem Modell der GKKB wurden die Besteuerung im Sitzland, die europäische Körper-

schaftsteuer und die harmonisierte einheitliche Besteuerungsgrundlage zur Diskussion gestellt; 

vgl. Europäische Kommission 2001b, S. 19–20. 
216 Vgl. Europäische Kommission 2015a. 
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steine nachvollziehen, welche die heterogene Entwicklung der EU-Bestrebungen 

verdeutlicht. 

Datum Ereignis 

01.08.1975 • Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Harmoni-

sierung der Körperschaftsteuersysteme und der Regelungen der 

Quellensteuer auf Dividenden, ABl. C 253 v. 5.11.1975, 2 

• Ziel: Abbau von Unterschieden bei der Steuerbelastung von Unter-

nehmensgewinnen, um die Wettbewerbsneutralität innerhalb des 

Binnenmarktes zu erhöhen 

• Verzicht auf eine Harmonisierung der Regelungen zur Gewinner-

mittlung und Beschränkung auf Vorschriften zur Vereinheitlichung 

der Körperschaftsteuersätze (zwischen 45% und 55%) (vgl. Art. 3 

des Vorschlags). 

11.11.1988 • Kommission, Vorentwurf für eine EG-Richtlinie über die Harmoni-

sierung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften (abgedruckt 

in Beilage 18 zu DB Heft 45/1988) 

• Ziel: Vereinheitlichung der Gewinnermittlungsnormen der EU-

Mitgliedstaaten, keine Harmonisierung der Steuersätze  

• Verringerung der Befolgungskosten auf Seiten der Unternehmen 

sowie Förderung von Transparenz im Steuerwettbewerb auf Seiten 

der Mitgliedstaaten (vgl. Vorentwurf A.II.2).  

• Keine Anreizmaßnahmen der Staaten auf der Ebene der Bemes-

sungsgrundlage (vgl. Vorentwurf A.II 4).  

• Ausweitung des persönlichen Anwendungsbereichs von Körper-

schaften auf alle Unternehmen, die ihren steuerlichen Gewinn durch 

einen Vermögensvergleich mit Gewinn- und Verlustrechnung zu er-

mitteln haben (vgl. Vorentwurf B.I 2). 

20.04.1990 • Kommission, Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemein-

schaften an das Parlament und den Rat über Leitlinien zur Unter-

nehmensbesteuerung (SEK (90) 601 endg.; Ratsdok. 6128/90 vom 

20. 4. 1990) 

• Ziel: Die Koordination und Annäherung der Steuerpolitik der Mit-

gliedstaaten ist besser mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar 

als eine umfassende Vereinheitlichung 

• systematische Harmonisierung der Vorschriften zur Unternehmens-

besteuerung wird nicht mehr angestrebt; Zurückziehung des Richtli-

nienvorschlags von 1975 

23.10.2001 • Kommission, Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 

vom 23.10.2001. Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt 

(COM(2001) 582 endgültig; SEK(2001) 1681) 

• Ziel: systematische Harmonisierung der europäischen Unterneh-

mensbesteuerung 

23.10.2001 • Kommission, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäi-

sche Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Ein Bin-

nenmarkt ohne steuerliche Hindernisse - Strategie zur Schaffung ei-

ner konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage für die 

grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit in der EU (KOM(2001) 

582 endgültig) 
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• Ziel: Doppelstrategie, die einerseits auf kurzfristigen punktuellen 

Maßnahmen (insbesondere Fusionsrichtlinie, Mutter-Tochter-

Richtlinie sowie Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie) sowie anderer-

seits auf einem langfristigen und umfassenden Lösungsansatz beruht.  

• Alternativen: GKKB, Besteuerung im Sitzland, europäische Körper-

schaftsteuer und harmonisierte einheitliche Besteuerungsgrundlage 

2004-2008 • Arbeitsgruppe GKKB, Arbeitsunterlage 01 bis 67, abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/taxation 

_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-

tax-base-ccctb/preparation-2011-ccctb-proposal_de (zuletzt abgeru-

fen am 30.04.2019) 

• Ziel: Arbeitsgruppe bestehend aus Experten und Interessenvertretern 

der Mitgliedsstaaten zur technischen Unterstützung bei der Erarbei-

tung des GKKB-Vorschlags 

16.03.2011 • Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Ge-

meinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(KOM(2011) 121/4) 

• Ziel: Präferenz für GKKB-Modell 

2012-2014 • Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 

über eine Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) – Kompromissvorschläge (unter der 

Ratspräsidentschaft Dänemarks am 04.04.2012 Dok. Nr. 8387/12, 

Irlands am 02.05.2013 Dok. Nr. 9180/13, Litauens am 14.10.2013 

Dok. Nr. 14768/13, Griechenlands am 26.05.2014 Dok. Nr. 

10177/14, Italiens am 19.11.2014 Dok. Nr.15756/14) 

• keine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten 

17.06.2015 • Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Par-

lament und den Rat. Eine faire und effiziente Unternehmensbesteue-

rung in der Europäischen Union - Fünf-Aktionsschwerpunkte 

(COM(2015) 302 final) 

• keine Zustimmung der Mitgliedstaaten für den GKKB-

Richtlinienvorschlag 2011 im Europäischen Rat  

• Ziel: Aufspaltung des GKKB-Projektes in mehrere Schritte 

25.10.2016 • Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Ge-

meinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (COM(2016) 

685 final) 

• Ziel: Angleichung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften 

25.10.2016 • Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Ge-

meinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(COM(2016) 683 final) 

• Ziel: Konsolidierung und Aufteilung der Bemessungsgrundlage sind 

Gegenstand des zweiten Richtlinienvorschlags für eine GKKB und 

werden solange vertagt, bis eine Einigung zur Einführung der GKB 

erzielt werden kann. 

Tabelle 3: Entwicklung des EU-Harmonisierungsprojekts für eine GKB 
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In der Mitteilung COM (2015) 302 der Kommission217 zu einem Aktionsplan für 

eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der EU, die am 17. Juni 2015 

veröffentlicht wurde, ordnet die EU-Kommission das GKB-Projekt in den Kontext 

der europäischen Regulierung ein und nennt fünf Schlüsselbereiche für konkrete 

Maßnahmen, welche im Fokus ihrer Regulierung stehen. Übergeordnetes Ziel des 

Aktionsplans ist es, einen Rahmen für eine faire und effiziente Besteuerung von Un-

ternehmensgewinnen zu schaffen, um Investitionen und nachhaltiges Wachstum in 

Europa zu fördern, die Steuerlast gerecht zu verteilen und die Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Wirtschaft zu stärken.218 Abbildung 3 vermittelt zunächst einen 

Überblick über die Kernbereiche des Aktionsplans, bevor die einzelnen Schwerpunk-

te der europäischen Steuerpolitik näher erläutert werden. 

 

Abbildung 3: Kernbereiche der europäischen Steuerpolitik nach dem Aktions-

plan für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der EU219 

Erster Kernbereich und „Herzstück“220 des Aktionsplans ist die Wiederaufnahme des 

GKKB-Vorschlags aus dem Jahr 2011, welche 2016 in der Vorlage der beiden Richt-

linienvorschlägen für eine GKB und eine GKKB mündete. Da insbesondere die steu-

erliche Konsolidierung kontroverse Diskussionen im Rat ausgelöst hatte und diese 

die Fortschritte in anderen wesentlichen Bereichen in Frage stellen könnte, hatte sich 

die EU-Kommission für ein schrittweises Vorgehen entschieden. Die Arbeiten an der 

 
217 Europäische Kommission 2015a. 
218 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 2. 
219 Eigene Darstellung. 
220 Europäische Kommission 2016d, S. 4. 
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Konsolidierung (d. h. der GKKB) sollen solange vertagt werden, bis eine Einigung 

über verbindliche Gewinnermittlungsvorschriften für die GKB erzielt wurde. Im 

Ganzen stellt die GKKB im Aktionsplan eine übergreifende Initiative dar, die für die 

Erreichung der Ziele einer gerechteren und effizienteren Besteuerung ein äußerst 

wirksames Instrument darstellt.221 

Der Ausgangspunkt der Kommission, der zum Anstoß des GKKB-Projekts führte, ist 

die Vereinfachung und Steigerung der Effizienz des Körperschaftsteuersystems im 

europäischen Binnenmarkt. Im Zuge der Entwicklungen seit dem RLVGKKB 2011 hat 

jedoch auch der Kampf gegen die aggressive Steuerplanung multinationaler Unter-

nehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen. So haben die Staats- und Regierungs-

chefs der G20 im Jahr 2013 den ehrgeizigen BEPS-Aktionsplan gebilligt. Dieses aus 

15 Aktionspunkten bestehende Maßnahmenpaket wurde 2015 vorgelegt und beinhal-

tet neue oder verstärkte internationale Standards sowie konkrete Maßnahmen, die 

den Staaten helfen sollen, den Möglichkeiten zur Gewinnverkürzung und Gewinn-

verlagerung entgegenzuwirken.222 Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen und die 

Einhaltung von Verpflichtungen, insbesondere von Mindeststandards, ist daher ein 

Kernbereich der europäischen Steuerpolitik geworden.223 Tatsächlich nimmt die EU-

Kommission inzwischen eine Vorreiterrolle im Rahmen der BEPS-Initiative ein.224 

Insofern steht der RLVGKB 2016 in einem engen Zusammenhang mit der Anti-Tax-

Avoidance-Directive (ATAD, BEPS-1-Richtlinie)225 und ihrer Erweiterung um 

Maßnahmen zu hybriden Gestaltungen mit Bezug zu Drittländern (ATAD-2, BEPS-

2-Richtlinie)226 im Rahmen derer diese Elemente in Form von Mindeststandards ein-

geführt wurden.227 Aufgrund der engen Verknüpfung der GKB mit dem BEPS-

Projekt sind im RLVGKB 2016 zahlreiche Regelungen zu grenzüberschreitenden Sach-

verhalten enthalten.228 Im Unterschied zur ATAD und ATAD-2 enthalten die Rege-

 
221 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 4. 
222 Vgl. OECD 2016. 
223 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 10–12. 
224 Vgl. Hey 2018c, Rn. 74. 
225 Vgl. Rat der Europäischen Union, Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates v. 12.7.2016 mit Vor-

schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf 

das Funktionieren des Binnenmarkts, ABl. Nr. L 193/1 (zitiert als ATAD). 
226 Vgl. EU-Kommission 2016e (zitiert als ATAD-2). 
227 Während in bisher umgesetzten Richtlinien im Bereich der Ertragsteuern vor allem die Beseiti-

gung steuerlicher Hemmnisse für im Binnenmarkt grenzüberschreitend tätige Unternehmen im 

Mittelpunkt stand, sind diese beiden Richtlinien nicht auf die Entlastungen der Steuerpflichtigen 

ausgerichtet. Vgl. Scheffler und Köstler (2017), S. 12 sowie zur ATAD und ATAD-2 ausführlich: 

Eilers und Oppel 2016, S. 319; Benz und Böhmer 2016, S. 2800; Ginevra 2017; Lang et al. 2017; 

Grotherr 2017b; Grotherr 2017g. 
228 Vgl. z. B. Artikel 59 bis 61a RLVGKB 2016. 
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lungen des RLVGKB 2016 allerdings absolute Regeln anstatt von Mindeststandards. 

Der RLVGKB 2016 setzt zudem auf den Änderungen der Richtlinie über Mutter- und 

Tochtergesellschaften (2014 und 2015)229 und dem Vorschlag für eine Neufassung 

der Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren (2011)230 auf, die ebenfalls die Stär-

kung des EU-Steuerrechts gegenüber aggressiver Steuerplanung fokussieren.231 

Im März 2018 hat die EU-Kommission außerdem zwei unterschiedliche Legislativ-

vorschläge zur effektiven Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle in der EU vorge-

legt, mit der sie eine zweigleisige Strategie verfolgt.232 Der erste Vorschlag zielt da-

rauf ab, die Körperschaftsteuer-Vorschriften so zu überarbeiten, dass Mitgliedstaaten 

Gewinne auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens in ihrem Gebiet 

besteuern können.233 Anknüpfungspunkt für die Wahrnehmung von Besteuerungs-

rechten soll die digitale Präsenz (sog. virtuelle Betriebsstätte)234 von Unternehmen 

sein. Im Ergebnis sollen Gewinne dort registriert und besteuert werden, wo über digi-

tale Kanäle signifikante Interaktionen zwischen Unternehmen und Nutzern stattfin-

den. Auch die formelhafte Gewinnaufteilung im Rahmen der GKKB soll hierfür ent-

sprechend angepasst werden.235 Als Zwischenlösung bis zur Umsetzung der umfas-

senden Reform beinhaltet der zweite Vorschlag eine Übergangssteuer auf bestimmte 

Erträge aus digitalen Tätigkeiten und soll dazu führen, dass Tätigkeiten, die derzeit 

nicht wirksam besteuert werden, direkte Einnahmen für die Mitgliedstaaten schaf-

fen.236 

 
229 Richtlinie des Rates v. 23.7.1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- Tochtergesell-

schaften verschiedener Mitgliedstaaten (90/435/EWG), ABl. L 225 v. 20.8.1990, 6; neugefasst 

durch RL 2011/96/EU v. 30.11.2011, ABl. EU L 345/08, zuletzt geändert durch RL 2014/86/EU 

des Rates v. 8.7.2014, ABl. L 219/40 und RL 2015/121/EU v. 27.1.2015, ABl. L 21/1. Siehe hier-

zu Kofler 2011; Boulogne 2016. 
230 RL 2003/49/EWG v. 3.6.2003, ABl. L 157/49. Der Vorschlag für eine Neufassung, KOM(2011) 

714 endgültig, wurde bislang noch nicht umgesetzt. Vgl. hierzu Hey 2018a, Rn. 146. 
231 Vgl. Europäische Kommission 2016d, S. 4. 
232 Vgl. Europäische Kommission 2018a. 
233 Vgl. Europäische Kommission 2018c. 
234 Von einer virtuellen Betriebsstätte wird ausgegangen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt 

ist: jährliche Erträge von mehr als 7 Mio. EUR in einem Mitgliedstaat, mehr als 100.000 Nutzer in 

einem Steuerjahr in einem Mitgliedstaat oder Abschluss von mehr als 3.000 Geschäftsverträgen 

über digitale Dienstleistungen zwischen dem Unternehmen und gewerblichen Nutzern in einem 

Steuerjahr. Vgl. Europäische Kommission 2018c, Art. 5. 
235 Vgl. Europäische Kommission 2018a. 
236 Vgl. Europäische Kommission 2018b. Diese Lösung wurde allerdings von den Mitgliedstaaten 

Dänemark, Finnland, Irland und Schweden auf der Tagung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) 

vom 12. März 2019 grds. abgelehnt. Das EU-Parlament fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die 

Einführung der Digitalsteuer, sofern nicht anders möglich, wenigstens auf dem Wege der verstärk-

ten Zusammenarbeit einzuführen. Vgl. Europäisches Parlament 2019, Rn. 74. Dagegen kritisch zu 

einem Alleingang der EU im Rahmen der Digitalsteuer: Englisch 2018, Rn. 71; Fuest 2018. 
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Den dritten Schlüsselbereich des Aktionsplans stellen Maßnahmen mit dem Ziel bes-

serer steuerlicher Rahmenbedingungen für Unternehmen dar.237 Auch diesbezüglich 

könnte mit der G(K)KB ein wichtiger Schritt zur Förderung der Unternehmen, des 

Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung im Binnenmarkt gelingen. Sofern die 

Konsolidierung erst in einer späteren Phase erfolgt, soll die erste Umsetzungsstufe 

des Projekts, d. h. die Einführung einer GKB, von zusätzlichen Maßnahmen flankiert 

werden, die das steuerliche Umfeld für Unternehmen und Investoren in der EU ver-

bessern. Zum einen wird im Rahmen des RLVGKB 2016 ein zeitlich begrenzter Ver-

lustausgleich mit Nachbesteuerung implementiert (Art. 42 RLVGKB 2016), der es unter 

strengen Bedingungen ermöglicht, vorübergehend Verluste in unmittelbaren Toch-

tergesellschaften und Betriebsstätten in anderen EU-Mitgliedstaaten zu berücksichti-

gen, um das Ausbleiben der Vorteile der grenzüberschreitenden Konsolidierung aus-

zugleichen.238 Zum anderen sind effizientere Streitbeilegungsmechanismen in Dop-

pelbesteuerungsangelegenheiten erforderlich, bis die Umsetzung der GKKB das Ri-

siko einer Doppelbesteuerung in der EU vollständig beseitigt.239 Hierzu hat die EU-

Kommission zeitgleich mit den beiden Richtlinienvorschlägen zur GKB und GKKB 

einen Richtlinienvorschlag für ein verbessertes System zur Streitbeilegung in Dop-

pelbesteuerungsangelegenheiten vorgelegt.240 

Die Erhöhung der Steuertransparenz bildet den vierten Schlüsselbereich des Akti-

onsplans.241 Die Stärkung des EU-Steuerrechts gegenüber aggressiver Steuerplanung 

durch multinationale Unternehmensgruppen zählt zu den politischen Prioritäten der 

EU-Kommission. Die Erhöhung der steuerlichen Transparenz wird dabei als eine 

wichtige Voraussetzung für eine gerechtere Besteuerung sowohl in der EU als auch 

auf internationaler Ebene angesehen. Die Transparenz soll dabei helfen, sicherzustel-

len, dass der Ort, an dem die wirtschaftliche Aktivität stattfindet, auch der Ort der 

Besteuerung ist.242 Vor diesem Hintergrund soll die EU-Amtshilferichtlinie i. d. F. 

der RL (EU) 2016/881 vom 25.5.2016243 zu mehr Transparenz durch einen automati-

 
237 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 12 f. 
238 Für verschiedene Möglichkeiten des europäischen Verlustausgleichs vgl. bereits Röder 2012, S. 

142–147. 
239 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.3. 
240 Vgl. Europäische Kommission 2016f; Siehe hierzu Grotherr 2017f; Grotherr 2017e. 
241 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 14 f. 
242 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 14. 
243 Richtlinie (EU) 2016/881 vom 25.5.2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 

Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl 

EU Nr. L 146 vom 3. 6. 2016 S. 8). Siehe hierzu ausführlich Grotherr 2016a; Grotherr 2017a; 

Grotherr 2017c; Grotherr 2017d; Grotherr und Wittenstein 2018. 
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schen Informationsaustausch unter den Steuerverwaltungen über steuerliche länder-

bezogene Berichte (sog. Country-by-Country Reports) führen. Ziel dieser Berichte ist 

es, die Transparenz unter den Steuerverwaltungen der verschiedenen Staaten zu er-

höhen, weshalb eine darüber hinaus gehende Veröffentlichung der Berichte nicht 

vorgesehen ist.244 Da die EU-Kommission das steuerliche Country-by-Country Re-

porting noch nicht als ausreichend erachtet, um die aggressive internationale Steuer-

planung von einzelnen multinationalen Unternehmensgruppen zu unterbinden, soll 

darüber hinaus eine Erhöhung der Steuertransparenz gegenüber der breiten Öffent-

lichkeit durch die Einführung eines öffentlichen Ertragsteuerinformationsberichts 

folgen. Hierfür hat die EU-Kommission am 12.4.2016 einen Richtlinienvorschlag zur 

Änderung der EU-Rechnungslegungsrichtlinie im Hinblick auf die Offenlegung von 

Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 

vorgelegt.245 

Den fünften Schlüsselbereich des Aktionsplans bildet schließlich eine Verbesserung 

der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, welche Voraussetzung für ein wirksames 

Vorgehen gegen Steuervermeidung und aggressive Steuergestaltung ist, durch ver-

schiedene Koordinierungsinstrumente der EU.246 Diesbezüglich verfolgt die EU-

Kommission insbesondere die Ziele einer besseren Koordinierung von Steuerprüfun-

gen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Reform des Verhaltenskodexes für die 

Unternehmensbesteuerung sowie der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im 

Steuerwesen.247 

3.2. Deutsche Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer GKB 

Da die Gewinnermittlungsvorschriften des RLVGKB 2016 autonom sind und es sich 

insofern um ein völlig eigenständiges Gewinnermittlungskonzept handelt, ist die 

Entwicklung einer harmonisierten steuerlichen Gewinnermittlung aus deutscher 

Sicht insbesondere vor dem Hintergrund des tradierten Maßgeblichkeitsprinzips zu 

beurteilen. Tatsächlich scheint die Zukunft des Maßgeblichkeitsprinzips trotz der 

 
244 Die im steuerlichen Country-by-Country Report vom Unternehmen preisgegebenen Daten unter-

liegen dem Steuergeheimnis und sind im automatischen Informationsaustausch zwischen den 

Steuerverwaltungen durch detaillierte Datenschutzbestimmungen geschützt. Vgl. Grotherr 2016b, 

S. 855. 
245 Vgl. EU-Kommission 2016g; hierzu ausführlich Grotherr 2016b; Grotherr 2016c; Grotherr und 

Wittenstein 2018. 
246 Vgl. Europäische Kommission 2015a, S. 15 f. 
247 Siehe ausführlich zu mitgliedstaatenübergreifenden gemeinsamen Betriebsprüfungen (sog. Joint 

Audits): Bundesministerium für Finanzen (BMF) Merkblatt v. 9.1.2017 - IV B 6 - S 

1315/16/10016, BStBl. I 2017, S. 89; Seer 2018b, Rn. 277; Peters et al. 2016; Beckmann 2016. 
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langen Tradition in Deutschland bereits mit Blick auf die jüngeren deutschen Re-

formgesetze ungewiss.248 Mit der in den letzten Jahren im Rahmen der deutschen 

Gesetzgebung vollzogenen Abkopplungsentwicklung werden weit reichende Tren-

nungstendenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz sichtbar. Nach einer Phase der 

temporären Annäherung von handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung haben 

sich Handels- und Steuerbilanz im Rahmen des Unternehmensteuerreformgeset-

zes,249 des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002,250 des Transparenz- und Pub-

lizitätsgesetzes251 und des Bilanzrechtsreformgesetzes252 immer stärker voneinander 

entfernt. Den vorläufigen Höhepunkt dieser Abkopplungsentwicklung stellt das Bi-

lanzrechtsmodernisierungsgesetz253 dar. Die nachfolgende Übersicht in Tabelle 4 

verdeutlicht die Abkopplung der handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegung im 

Zeitablauf. 

Datum Ereignis 

29.10.1997 • Unternehmensteuerreformgesetz 

• Einführung § 5 Absatz 4a EStG: Einschränkung der steuerrechtli-

chen Passivierung von Rückstellungen. 

24.03.1999 • Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 

• Einführung § 6 Absatz 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG: Teil-

wertabschreibung nur noch bei voraussichtlich dauerhaften Wert-

minderungen. 

• Einführung § 6 Absatz 1 Nr. 3a EStG: Abzinsungspflicht für lang-

fristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Die steuerrechtlichen 

Bewertungskonkretisierungen sind dabei nicht abschließender Natur 

(„insbesondere“), sondern dienen der Begrenzung der Rückstel-

lungsbewertung „nach oben“ („höchstens“). Somit weitere Zurück-

drängung des Maßgeblichkeitsprinzip. 

19.07.2002 • Transparenz- und Publizitätsgesetz 

• Abschaffung der Umkehrmaßgeblichkeit im Konzernabschluss (al-

lerdings nicht auf Einzelabschlussebene). 

 
248 Vgl. hierzu Prinz 2019. 
249 Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997, in: BStBl I, 1997, 928. 
250 Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24.03.1999, in: BGBl I 1999, 402. 
251 Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (Trans-

parenz- und Publizitätsgesetz - TransPuG) vom 19.7.2002, in: BGBl I, 2002, 2681-2687.  
252 Gesetz zur Einführung internationaler Rechnungslegungsstandards und zur Sicherung der Qualität 

in der Abschlussprüfung (Bilanzrechtsreformgesetz - BilReG) vom 4.12.2004, in: BGBl I, 2004, 

3166–3182. 
253 Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) vom 

28.05.2009, in: BGBl I 2009, 1102. 
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04.12.2004 • Bilanzrechtsreformgesetz 

• Der handelsrechtliche Jahresabschluss bleibt als zwingendes Rech-

nungslegungsmedium zur Zahlungsbemessung (Ausschüttung und 

Besteuerung) erhalten. Keine befreiende Wirkung der IFRS auf Ein-

zelabschlussebene. 

• Einführung § 285 HGB: Anhangangabe bei Finanzinstrumenten im 

Falle von positiven Differenzen zwischen (höherem) beizulegenden 

Zeitwert und Anschaffungskosten (kein bilanzieller Ausweis). 

28.05.2009 • Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

• Einführung § 340 HGB: Zeitwertbewertung bei Finanzinstrumenten 

des Handelsbestands für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute. 

• Einführung § 246 Absatz 2 HGB: Zwingende Bewertung des ver-

rechneten Planvermögens mit beizulegendem Zeitwert. 

• Abschaffung des umgekehrten Maßgeblichkeitsprinzips auf Einzel-

abschlussebene. 

• Begrenzung der direkten Maßgeblichkeit: Steuerliche Wahlrechte 

können autonom von der Handelsbilanz in Anspruch genommen 

werden. 

Tabelle 4: Neuere Entwicklung der handels- und steuerrechtlichen Rechnungs-

legung mit Blick auf das Maßgeblichkeitsprinzip im Zeitablauf254 

Da das Maßgeblichkeitsprinzip in Deutschland nach der in Tabelle 4 veranschaulich-

ten Abkopplungsentwicklung ohnehin „durchlöchert“255 und nach den vergangenen 

Reformgesetzen keine Annäherung in Sicht ist, wird ein eigenständiges Steuerbilanz-

recht zunehmend wahrscheinlich. Die Fülle der Abweichungen zwischen der Han-

dels- und Steuerbilanz führt dazu, dass die Vorteile der Maßgeblichkeit nicht (mehr) 

zum Tragen kommen. Durch die fehlende Systemkonsistenz und fiskalorientierten 

Sonderregelungen entsteht ein Zustand „subsidiär, verwaschener Maßgeblichkeit“256. 

Vor diesem Hintergrund scheint ein separates Tax Accounting neben der handels-

rechtlichen Rechnungslegung durch die Einführung eines Two-Book-Systems erfor-

derlich.257 Da mit der Umsetzung des RLVGKB 2016 zahlreiche Vorteile, zum Teil auch 

außerhalb der Gewinnermittlung, erreicht werden können,258 ist die Einführung einer 

harmonisierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage der Kodifizierung einer 

deutschen und rein nationalen steuerlichen Gewinnermittlung vorzuziehen.259 Inso-

 
254 Vgl. für eine umfassende Betrachtung der Entwicklung des Maßgeblichkeitsprinzips ausführlich 

Velte 2015. 
255 Für eine Übersicht der wichtigsten Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz sowie eine 

Gegenüberstellung zum RLVGKB 2016 vgl. Velte und Mock 2019, S. 24. 
256 Prinz 2019, S. 7. 
257 Vgl. Hierzu Scheffler 2017. 
258 Zu den Vorteilen siehe im Einzelnen Kapitel 2.3. 
259 Für die Entwicklung rein deutscher Grundsätze ordnungsmäßiger steuerlicher Gewinnermittlung 

vgl. dagegen Becker 2018. 
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fern scheint der Zeitpunkt für die Umsetzung des RLVGKB 2016 auch vor dem Hinter-

grund der deutschen Rahmenbedingungen günstig. 

Dementsprechend hat die deutsche Bundesregierung in ihrer Stellungnahem vom 

18.5.2018 die Unterstützung der GKB zugesichert260 und nach bilateralen Verhand-

lungen mit Frankreich eine gemeinsame Position zum RLVGKB 2016 ausgearbeitet, um 

die Umsetzung spezifischer Konvergenzmaßnahmen zu ermöglichen („leading by 

example“) und die Steuerharmonisierung in der EU zu beschleunigen.261 In diesem 

gemeinsamen Positionspapier werden einige Modifikationsvorschläge für den 

RLVGKB 2016 erarbeitet, die auf die Fertigstellung oder Änderung konkreter Rege-

lungsbereiche der GKB-Richtlinie abzielen und im Ergebnis festgestellt, dass 

Deutschland und Frankreich sowohl den RLVGKB 2016 als auch den RLVGKKB 2016 

ausdrücklich unterstützen und „fest entschlossen [sind], die GKB-Richtlinie rasch zu 

verabschieden“262. 

 

4. Literaturüberblick zum Stand der empirischen und modelltheo-

retischen Forschung 

Die Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlung und die Umsetzung des 

GKKB-Projekts haben weitreichende Auswirkungen sowohl auf die Verteilung des 

Steuersubstrats unter den Mitgliedstaaten, als auch auf die steuerlichen Rahmenbe-

dingungen der Unternehmen in Europa. Insbesondere die Ausgestaltung der Ge-

winnermittlungsvorschriften und die Festlegung der Faktoren einer formelhaften 

Aufteilung der Steuerbemessungsgrundlagen zwischen den beteiligten Mitgliedstaa-

ten sind Gegenstand intensiver wissenschaftlicher und politischer Diskussionen. Aus 

wissenschaftlicher Sicht wurden die Gewinnermittlungsvorschriften einer GKB be-

reits in zahlreichen konzeptionellen Beiträgen kontrovers diskutiert.263 Darüber hin-

aus besteht eine Vielzahl empirisch-quantitativer Studien zur GKKB, welche eine 

Makro-Perspektive einnehmen und die möglichen Auswirkungen einer Einführung 

 
260 Vgl. BT-Drucks. 19/2218 v. 18.5.2018. 
261 Vgl. BMF 2018. 
262 BMF 2018, S. 1. 
263 Für einen Überblick über die konzeptionelle Literatur vgl. z.B. Scheffler und Köstler (2017), S. 

14–24; weitere und detailliertere Ausführungen über die bestehende konzeptionelle Literatur erge-

ben sich aus den einzelnen Artikeln der vorliegenden Arbeit. 
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der GKKB auf das Steuersubstrat einzelner Mitgliedstaaten beleuchten.264 Im Fokus 

der Forschung stehen hierbei insbesondere die formelhafte Gewinnaufteilung der 

Steuerbemessungsgrundlagen zwischen den Mitgliedstaaten und die Identifizierung 

potenzieller Gewinner und Verlierer einer entsprechenden Neuregelung. Einen wei-

teren Forschungsschwerpunkt, der eng mit der Zielsetzung des GKKB-Projekts ver-

bunden ist, ein robustes und gegenüber aggressiver Steuerplanung multinationaler 

Unternehmen widerstandsfähiges Steuersystem zu schaffen, stellen empirische Un-

tersuchungen zum Phänomen der Steuervermeidung dar.265 Empirische Analysen, 

welche die Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems der GKB im Speziellen 

und auch zum europäischen GKKB-Projekt im Ganzen aus betriebswirtschaftlicher 

Perspektive beleuchten, sind hingegen selten. Die nachstehende Darstellung und 

Strukturierung der existierenden Literatur in Tabelle 4 beinhaltet ausgewählte empi-

rische Beiträge, die sich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive mit der Entwick-

lung und der Umsetzung des von der EU-Kommission verfolgten Projekts einer 

GKKB befassen und vermittelt einen Überblick über die Schwerpunkte der beste-

henden Forschung. 

Autor(en) & 

Jahr 

Methode 

Ggf. Land, Zeitraum 

und Stichprobe 

Zentrale Studienergebnisse 

Ager 2017 • Simulationsmodell • Die grenzüberschreitende Verlustver-

rechnung im Sinne der GKKB führt zu 

einer reduzierten Steuerbelastung und 

damit zu höheren erwarteten Renditen 

nach Steuern, wobei das Ausmaß dieser 

Wirkung von mehreren unternehmens-

spezifischen Faktoren abhängt. Zu den 

entscheidenden unternehmensspezifi-

schen Faktoren zählen insbesondere die 

relative Anzahl der In- zu den Ausland-

stochtergesellschaften eines Konzerns, 

der Profitabilitätsbereich (sofern kon-

stant Gewinne oder konstant Verluste 

erwirtschaftet werden, laufen die zu-

sätzlichen Verlustausgleichsmöglich-

keiten der GKKB ins Leere) sowie der 

Ausprägungsgrad der Diversifikation 

und des Geschäftsrisikos des Konzerns. 

 
264 Siehe z.B. Fuest et al. 2007; Devereux und Loretz 2008; Oestreicher und Koch 2011; Roggeman et 

al. 2012; Domonkos et al. 2013; Nerudová und Solilová 2015; Joint Research Center of the Euro-

pean Commission 2016; ZEW 2016a, 2016b, 2016c. 
265 Vgl. zum Forschungsgebiet der Steuervermeidung allgemein Hanlon und Heitzman 2010 sowie 

Wilde und Wilson 2018; zur Steuervermeidung als tatsächlich existentes Phänomen in Europa vgl. 

z. B. Thomsen und Watrin 2018. 
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Rose 2017 • Simulationsmodell • Mit der GKB wird die angestrebte Fi-

nanzierungsneutralität nicht erreicht, 

allerdings werden Impulse für mehr In-

vestition und Wachstum ausgelöst. 

Ferner besteht die Gefahr, dass mit der 

rechtlichen Regelung des Abzugs von 

Eigenkapital weitere unerwünschte 

Wirkungen, wie z.B. aus der Besteue-

rung von (negativen) Eigenkapitalzin-

sen, entstehen. 

Evers et al. 

2015 
• Mikrosimulations- 

modell (European Tax 

Analyzer) 

• EU-Mitgliedstaaten 

2011 

Modellunternehmen = 

Großunternehmen 

(Umsatz größer 

50 Millionen EUR) 

• Durch eine Harmonisierung der steuer-

lichen Bemessungsgrundlage innerhalb 

der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der 

GKB oder alternativ einer modifizier-

ten Einnahmenüberschussrechnung ist 

für Kapitalgesellschaften nur eine ge-

ringfügige Veränderung der effektiven 

Steuerbelastung zu erwarten. 

Oestreicher 

et al. 2014 
• Mikrosimulations-

modelle (ZEW 

TAXCoMM und AS-

SERT) 

• Deutschland 

2007-2009 

32.847 Unternehmen  

• Die durch Einführung einer GKB ver-

ursachten Belastungswirkungen fallen 

sehr heterogen aus und führen bei der 

Mehrzahl der Unternehmen zu einer 

steuerlichen Entlastung durch zeitliche 

Vorverlagerung von Aufwendungen. 

• Mit Umsetzung der GKB ist ein Rück-

gang des Körperschaftsteueraufkom-

mens zu erwarten. 

• Das zur Befolgung steuerlicher Ge-

winnermittlungsvorschriften notwendi-

ge Zeitbudget ändert sich nur marginal. 

Keser et al. 

2014 
• Experiment 

• Deutschland 

2014 

83 Studenten 

• Es ist davon auszugehen, dass sich Un-

ternehmensgruppen bei optionaler 

Ausgestaltung für eine Besteuerung auf 

konsolidierter Basis im Rahmen der 

GKKB entscheiden würden. 

Spengel et 

al. 2012 
• Mikrosimulations- 

modell (European Tax 

Analyzer) 

• EU-Mitgliedstaaten 

1994-2004 

19.211 Unternehmen 

• Durch eine Harmonisierung der steuer-

lichen Bemessungsgrundlage innerhalb 

der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen ei-

ner GKB ist für die Unternehmen nur 

eine geringfügige Veränderung der ef-

fektiven Steuerbelastung zu erwarten. 

• Die Abweichungen von den herrschen-

den Buchhaltungsgepflogenheiten sind 

größtenteils technischer Natur. 

Spengel und 

Zöllkau 

2012 

• Umfrage (Fragebo-

gen) 

• EU-Mitgliedstaaten, 

Schweiz und USA 

2011 

• Die meisten Unterschiede zwischen 

den Gewinnermittlungsvorschriften 

nach dem RLVGKKB 2011 und der Steu-

erpraxis in den untersuchten Ländern 

sind von untergeordneter Bedeutung. 
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Steuerberater in allen 

betrachteten Ländern 

Tatsächlich sind viele Abweichungen 

lediglich formaler oder technischer Na-

tur und dürften nur unwesentliche 

Auswirkungen auf die Höhe des zu 

versteuernden Einkommens haben. 

• Wesentliche Unterschiede ergeben sich 

allerdings in Bezug auf die Besteue-

rung von Veräußerungsgewinnen, den 

Ansatz und die Bewertung von Rück-

stellungen, Abschreibungssätzen und -

methoden sowie den Möglichkeiten der 

steuerlichen Verlustverrechnung. 

Dahle und 

Bäumer 

2009 

• Investitionsplanungs-

modell 

• Die Analysen im dynamischen Investi-

tionsplanungsmodell zeigen, dass die 

Ablösung der nationalen Gewinnermitt-

lungssysteme im Rahmen der GKKB 

durch den grenzüberschreitenden Ver-

lustausgleich zu einer Steigerung der 

Unternehmensprofitabilität führt, da 

nationale Verlustausgleichsbegrenzun-

gen und Mindestbesteuerungskonzepte 

sich weniger stark auswirken. 

Tabelle 5: Ausgewählte Studienergebnisse zur G(K)KB 

Wie Tabelle 4 verdeutlicht, beschränkt sich die Forschungsdichte empirischer Stu-

dien zum GKKB-Projekt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt vorrangig auf Simulationsmodelle, welche die Steuerbelastungswir-

kungen im Falle der Umsetzung einer GKB bzw. GKKB quantifizieren. 

 

5. Zusammenfassende Implikationen 

5.1. Forschung 

Die im Rahmen dieses Promotionsprojekts verfassten Artikel greifen zentrale Lü-

cken innerhalb der bestehenden Literatur auf und sollen einen fundierten Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Gewinnermittlungssystems der GKB leisten. Zu diesem 

Zweck werden in den einzelnen Artikeln unter Anwendung verschiedener Methoden 

jeweils Vorschläge für eine zielgerichtete Anpassung der Regelungen des 

RLVGKB 2016 erarbeitet, welche im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens bis 

zur finalen Richtlinie umgesetzt werden könnten. So ist die Zielsetzung des ersten 

Beitrags, zunächst ausgewählte Gewinnermittlungsregeln der GKB im Detail zu be-

trachten und den Vorschriften zur Gewinnermittlung nach deutschem Handels- und 

Steuerrecht sowie den IFRS gegenüberzustellen, um aufbauend auf der rechtsver-
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gleichenden Analyse eine kritische Würdigung zentraler Inhalte des RLVGKB 2016 

vorzunehmen. Im Ergebnis können basierend auf der rechtsvergleichenden, konzep-

tionellen Analyse bereits einige Schwachstellen des RLVGKB 2016 aufgedeckt und 

Anpassungsvorschläge abgeleitet werden. Zudem wird im Rahmen der Literaturana-

lyse deutlich, dass es in der herrschenden Diskussion um die Ausgestaltung einer 

GKB an entsprechenden Einblicken aus der Unternehmenspraxis mangelt. Da die 

Integration von Einschätzungen und Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis von 

entscheidender Bedeutung ist, um letztlich eine praktikable und politisch durchsetz-

bare Lösung zu erhalten, bildet dies die Zielsetzung des zweiten Artikels. Im Rah-

men von Experteninterviews als empirisch-qualitatives Forschungsdesign lässt der 

Beitrag Einschätzungen von verschiedenen Stakeholder-Gruppen, die von der Um-

setzung der künftigen Richtlinie betroffen oder an der Ausarbeitung beteiligt sind 

(d. h. Unternehmen, Steuerberater, Finanzverwaltung, Gesetzgeber und Wissen-

schaft) in die laufende Diskussion einfließen. Die Erhebung und Einbeziehung von 

unterschiedlichen Experteneinschätzungen ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf 

die komplexen Regelungsbereiche der GKB und basierend darauf die Identifikation 

neuer Problemfelder sowie die Entwicklung von Lösungsansätzen zur Anpassung 

des RLVGKB 2016. Die im dritten Beitrag verfolgte Forschungslücke, die sich sowohl 

aus der Analyse der bestehenden Literatur im ersten Beitrag als auch den Ergebnis-

sen der Experteninterviews ableitet, ergibt sich aus der Frage, wie ein geeignetes 

Prinzipiensystem im Rahmen der GKB implementiert werden könnte. Zur Beantwor-

tung dieser Frage wird ein dreistufiger Ansatz verfolgt. Im ersten Schritt werden die 

von der Europäischen Kommission entwickelten ökonomischen Maxime daraufhin 

untersucht, welche dieser Maxime als konkrete Deduktionsgrundlage eines geeigne-

ten GATAP-Systems dienen könnten. Basierend auf dieser Grundlage werden im 

zweiten Schritt die Rechnungslegungsgrundsätze des aktuellen RLVGKB 2016, der EU-

Rechnungslegungsrichtlinie und den IFRS verglichen, um aus dieser Gesamtheit 

möglicher Grundsätze und unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten Deduktions-

grundlage ein geeignetes europäisches GATAP-System abzuleiten. Schließlich wer-

den im dritten Schritt Vorschläge zur Anpassungen des RLVGKB 2016 auf der Ebene 

der einzelnen Ansatz- und Bewertungsvorschriften unterbreitet, die erforderlich sind, 

um eine einheitliche Umsetzung entsprechend des formulierten GATAP-Systems zu 

gewährleisten. Die den einzelnen Artikeln zugrunde liegenden Problemstellungen 

und Ergebnisse sind damit nicht nur aus theoretischer Sicht, sondern insbesondere 
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auch aus der Perspektive der Regulierung und der Unternehmenspraxis interessant. 

Die Betrachtung der sich aus den Artikeln ableitenden Implikationen untergliedert 

sich daher im Folgenden in Forschung, Regulatorik und Unternehmenspraxis. 

Aus Sicht der Forschung ergeben sich aus den vorliegenden Studien und deren Er-

gebnissen verschiedene Implikationen. Der erste Artikel zeigt im Rahmen der 

rechtsvergleichenden Analyse die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen dem Gewinnermittlungssystem der GKB und deutschem Handels- und 

Steuerrecht sowie den IFRS auf. Eine allgemeine Einschränkung der Untersuchun-

gen ist insofern, dass die Entwicklung der GKB einen derzeit noch laufenden Prozess 

darstellt, weshalb sich die vorliegenden Analysen lediglich auf den RLVGKB 2016 stüt-

zen können. Die endgültige Entscheidung über die Ausgestaltung der GKB liegt je-

doch beim Europäischen Rat und könnte erheblich vom Vorschlag der EU-

Kommission abweichen.266 Dennoch ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, mit den 

erarbeiteten Anpassungsvorschlägen zum RLVGKB 2016 einen Beitrag zur laufenden 

Diskussion um die Entwicklung des Gewinnermittlungssystems einer GKB zu leis-

ten. In dieser Hinsicht können die Forschungsergebnisse sowohl für Wissenschaftler 

als auch für politische Entscheidungsträger und die Unternehmenspraxis eine wert-

volle Unterstützung darstellen. Des Weiteren beschränkt sich die rechtsvergleichende 

Analyse des ersten Beitrags zum einen auf ausgewählte Gewinnermittlungsregeln 

und zum anderen auf den Vergleich des RLVGKB 2016 mit deutschem Handels- und 

Steuerrechts sowie den IFRS, weshalb die Forschungsergebnisse ggf. durch in der 

deutschen Literatur vorherrschende Sichtweisen und Besonderheiten geprägt sind 

und Eigenheiten der steuerlichen Gewinnermittlung anderer EU-Mitgliedstaaten au-

ßer Acht lassen. Weitere Forschungslücken ergeben sich folglich mit Blick auf eine 

vollständige Betrachtung sämtlicher Gewinnermittlungsregeln des neuen 

RLVGKB 2016 267 sowie hinsichtlich eines strukturierten Vergleichs mit den entspre-

 
266 Dies zeigen auch die verschiedenen Kompromissvorschläge, welche im Anschluss an den 

RLVGKKB 2011 im Europäischen Rat entwickelt wurden. Zur historischen Entwicklung siehe Kapitel 

3.1. 
267 Im Fokus der vorliegenden Untersuchung liegen ausschließlich die klassischen bilanziellen Ge-

winnermittlungsvorschriften (Gewinnermittlung im engeren Sinne). Auf außerbilanzielle Korrek-

turen, wie z.B. die Hinzurechnungsbesteuerung (Art. 59 RLVGKB 2016) oder die Regelungen der 

Zinsschranke (Art. 13 RLVGKB 2016) wird im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen. 
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chenden Vorschriften der weiteren Mitgliedstaaten und der EU-

Rechnungslegungsrichtlinie.268 

Aus den Ergebnissen der zweiten Studie ergeben sich ebenfalls Implikationen für die 

Forschung. Durch das qualitative Forschungsdesign der Experteninterviews konnten 

explorative Erkenntnisse zur Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems der GKB 

bereits ex ante (d. h. vor Umsetzung des RLVGKB 2016) generiert werden. Durch die 

Erhebung und Einbeziehung von unterschiedlichen Experteneinschätzungen leistet 

die Untersuchung einen Beitrag zu Gestaltungsfragen des Gewinnermittlungssystems 

der GKB und lässt gesicherte Einschätzungen von Unternehmen, Steuerberatern und 

der Finanzverwaltung in die Diskussion einfließen. Mit dem explorativen For-

schungsansatz der Befragung sind allerdings auch einige Restriktionen verbunden. 

So ist das Forschungsdesign der Experteninterviews aufgrund der verhältnismäßig 

geringen Datenbasis nicht geeignet, um Ergebnisse zu quantifizieren oder repräsenta-

tive Aussagen zu treffen. Zudem ist die Interpretation der im Rahmen der Interviews 

erhobenen Daten stets im Kontext der jeweils subjektiven Sichtweisen von Forscher 

und Befragtem zu verstehen.269 Dem Charakter der explorativen Forschung entspre-

chend wird das Ziel verfolgt, Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage zu 

generieren und aus diesen Erkenntnissen neue theoretische Konzepte zu entwickeln 

(Induktion). Dementsprechend ergibt sich der Bedarf, die aufgestellten Hypothesen 

mittels konfirmativer Forschung empirisch zu überprüfen. So könnten die generierten 

Erkenntnisse der Untersuchung im Rahmen von fragebogenbasierten Umfragen, die 

aufgrund einer in der Regel wesentlich breiteren Datenbasis dazu geeignet sind, re-

präsentative Aussagen zu treffen, bestätigt bzw. widerlegt werden. Die Umsetzung 

des RLVGKB 2016 in der EU würde zudem weitere empirische Forschungsansätze er-

möglichen. So könnten nach Umsetzung der GKB auch die Jahresabschlüsse bzw. 

die Steuerbilanzen von Unternehmen, die ihren steuerlichen Gewinn nach den Vor-

schriften der GKB ermitteln, als auswertbare Dokumente für die Durchführung von 

Archivforschung herangezogen werden; z. B. um die Auswirkungen eines Wechsels 

zum Gewinnermittlungssystem der GKB auf die Höhe des steuerlichen Gewinns von 

Unternehmen verschiedener Branchen und Größen zu prüfen.270 Bei kapitalmarktori-

 
268 Für einen internationalen Vergleich des Steuerbilanzrechts der Mitgliedstaaten mit den Vorschrif-

ten des vorangegangenen RLVGKKB 2011 (allerdings ohne direkte Bezugnahme zur EU-

Rechnungslegungsrichtlinie) vgl. Spengel und Zöllkau 2012. 
269 Vgl. Duwe 2016, S. 91. 
270 Als problematisch könnte sich allerdings auch nach Umsetzung der GKB die Verfügbarkeit der 

Daten gestalten, da die Steuerbilanzen der Unternehmen dem Steuergeheimnis unterliegen und 
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entierten Unternehmen könnte ferner im Rahmen einer Eventstudie der Einfluss des 

Eintritts des Unternehmens in das Gewinnermittlungssystem der GKB auf den Un-

ternehmenswert bzw. den Aktienkurs des Unternehmens untersucht werden. Im Zuge 

einer experimentellen Studie könnte ferner die Wahrscheinlichkeit untersucht wer-

den, dass sich auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften bei freier Wahl 

für eine Besteuerung auf Basis der GKB entscheiden (in diesem Fall wäre von einer 

Gemeinsamen Unternehmsteuer-Bemessungsgrundlage, kurz GUB, zu sprechen),271 

um die Entscheidungsgrundlage für eine entsprechende Ausweitung des Anwen-

dungsbereichs zu verbessern. Schließlich ist die Expertenauswahl der im zweiten 

Artikel durchgeführten Studie auf Deutschland beschränkt, sodass eine Ausweitung 

der Untersuchung auf andere Mitgliedstaaten einen umfassenderen Einblick ermögli-

chen würde und für eine gesamteuropäische Einordnung des RLVGKB 2016 erforder-

lich wäre. 

Weitere Implikationen lassen sich aus den Ergebnissen des dritten Artikels ableiten, 

welcher einen Vorschlag zur Reduktion der Rechtsunsicherheit durch die Einführung 

eines Systems spezifischer europäischer Steuergrundsätze im Rahmen der GKB be-

inhaltet. Da es sich hierbei um einen konzeptionellen Artikel handelt, ergibt sich 

ebenfalls der Bedarf, die Hypothesen bzw. das aufgestellte Prinzipiensystem empi-

risch zu überprüfen. Im Rahmen eines empirisch qualitativen Forschungsansatzes 

könnte untersucht werden, inwiefern das erarbeitete Prinzipienfundament in der Un-

ternehmenspraxis tatsächlich zu einer Reduktion der Rechtsunsicherheit führt und 

welche Auswirkungen im Hinblick auf die steuerlichen Befolgungskosten zu erwar-

ten sind. 

5.2. Regulatorik 

Aus Sicht der Regulatorik ergeben sich aus den vorliegenden Studien und deren Er-

gebnissen verschiedene Implikationen, welche den politischen Entscheidungsträgern 

sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland wertvolle Erkenntnisse zur 

Ausgestaltung und Umsetzung der GKB liefern könnten. So wurden im Rahmen der 

Beiträge entscheidungsorientierte Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete Anpas-

sung der Normen des RLVGKB 2016 im Rahmen des weiteren EU-

 
nicht frei zugänglich sind. Um die Daten für Archivfoschrung verfügbar zu machen, könnte z. B. 

die Kooperation mit Steuerberatungsgesellschaften hilfreich sein, welche diese Daten besitzen und 

nach Einverständnis ihrer Mandanten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen könnten. 
271 Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der GKB zur GUB fordern z. B. Oestreicher et al. 

2014. 
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Regulierungsprozesses erarbeitet, welche insbesondere für die Überarbeitung des 

RLVGKB 2016 durch die EU-Kommission relevant sind. Im Folgenden werden daher 

die wichtigsten Ergänzungs- und Änderungsvorschläge dieser Arbeit für den vorlie-

genden RLVGKB 2016 thesenartig zusammengefasst. 

1) Anwendungsbereich (Art. 2 RLVGKB 2016): Der Anwendungsbereich der GKB soll-

te sich aus Gleichheits- und Praktikabilitätsaspekten nicht nur auf große Kapital-

gesellschaften, sondern auch auf KMU und Personenunternehmen erstrecken. 

2) Definition von positivem Wirtschaftsgut und Verbindlichkeiten 

(Art. 4 RLVGKB 2016): Mit Blick auf die abstrakte Aktivierungs- und Passivierungs-

fähigkeit sollten im RLVGKB 2016 die zentralen Begriffe des positiven Wirtschafts-

guts und der Verbindlichkeiten explizit definiert werden, da das Fehlen entspre-

chender Definitionen die Rechtssicherheit untergräbt und negative bzw. verzö-

gernde Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen der Unternehmen haben 

könnte.  

3) Verbesserungskosten (Art. 4 Nr. 26 RLVGKB 2016): Im Rahmen der Definition der 

Verbesserungskosten könnte eine Abgrenzung in pauschalisierter Form durch eine 

rein quantitative Grenze in Verbindung mit einer zeitlichen Komponente die Re-

gelung des RLVGKB 2016 stark vereinfachen. 

4) Gewinnermittlungsprinzipien (Art. 6 RLVGKB 2016): Für die einheitliche und 

rechtssichere Auslegung der Gewinnermittlungsregeln des RLVGKB 2016 in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten ist ein umfassendes Prinzipiengerüst erforderlich, 

welches sich zur Auslegung und Lückenschließung eignet. Hierzu sollte das be-

reits im RLVGKB 2016 verankerte Realisierungsprinzip als zentrales Periodisie-

rungsprinzip beibehalten werden. Darüber hinaus sollten das Matching Principle, 

das Verrechnungsverbot und der Vollständigkeitsgrundsatz, welche in den An-

satz- und Bewertungsvorschriften lediglich implizit als Unterkategorien berück-

sichtigt werden, in der endgültigen Richtlinie ausdrücklich normiert werden. Fer-

ner sollten die Grundsätze der Wesentlichkeit, der Unternehmensfortführung, der 

Klarheit und Übersichtlichkeit, der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der 

Bilanzidentität ebenfalls ausdrücklich im Art. 6 RLVGKB 2016 verankert werden. 

5) Zeitpunkt der Gewinnrealisierung (Art. 16 RLVGKB 2016): Die Einführung des Bar-

realisationsprinzips könnte eine Fragmentierung und inkonsistente Auslegung der 

GKB, welche auf unterschiedliche zivilrechtliche Strukturen der einzelnen EU-

Mitgliedstaaten als Grundlage für die Gewinnrealisierung zurückgeht, vermeiden. 
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6) Ausgestaltung des Realisationsprinzip bei spezifischen Konstellationen (Art. 20 

Nr. 1 lit. d) und Art. 22 RLVGKB 2016): Die moderate Auslegung des Realisations-

prinzips im aktuellen RLVGKB 2016, welche in Anlehnung an die IFRS bei be-

stimmten Konstellationen eine vorzeitige Gewinnerfassung vorsieht, könnte durch 

eine strengere Auslegung ersetzt werden, um eine aus Sicht der steuerlichen Ge-

winnermittlung besser mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu vereinbarende Lö-

sung zu erhalten. 

7) Grundzüge der Gewinnermittlung (Art. 7 RLVGKB 2016): Die Führung einer eigen-

ständigen Steuerbilanz sollte insbesondere aufgrund der Kontrollfunktion der 

doppelten Buchführung und den Unklarheiten bezüglich der Aufzeichnungspflich-

ten fest in der Richtlinie verankert werden. 

8) Rückstellungen (Art. 23 RLVGKB 2016), außerplanmäßige Wertminderungen (Art. 

39 RLVGKB 2016) und Verlustausgleich (Art. 41 RLVGKB 2016): Die Einschränkung 

von Rückstellungen und außergewöhnlichen Wertminderungen könnte unter der 

Prämisse eines sofortigen Verlustausgleichs einen wesentlichen Beitrag zur Ver-

besserung der Objektivierung, der Besteuerungsneutralität und der Gleichmäßig-

keit der steuerlichen Gewinnermittlung leisten. Sofern der verzinsliche Verlust-

rücktrag und der zeitlich uneingeschränkte Verlustvortrag als ökonomische Nähe-

rung des sofortigen Verlustausgleichs in den RLVGKB 2016 Eingang finden, könn-

ten sowohl der Rückstellungsansatz als auch die Berücksichtigung außerplanmä-

ßiger Wertminderungen gänzlich unterbleiben. 

9) Bewertung von Vorräten (Art. 27 Abs. 1 Satz 4 RLVGKB 2016): Im Bereich der 

Herstellungskosten sollte vor dem Hintergrund des Harmonisierungsziels und der 

Gestaltungsresistenz der Gewinnermittlung eine Streichung des Wahlrechts zur 

Einbeziehung von indirekten Kosten bei der Bewertung von Vorräten und unferti-

gen Erzeugnissen vorgenommen werden.  

10) Planmäßige Abschreibungen (Art. 33 und 37 RLVGKB 2016): Im Rahmen der Vor-

schriften zur planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens sollte eine stär-

kere Verzahnung mit den handelsrechtlichen Regelungen erfolgen. 

Auch mit Blick auf die Regulatorik auf deutscher Ebene ergeben sich aus den vorlie-

genden Studien verschiedene Implikationen. Der erste Beitrag zeigt basierend auf der 

rechtsvergleichenden, konzeptionellen Analyse, dass es nicht ausgeschlossen wäre, 

die Regelungen des RLVGKB 2016 in die deutsche Steuergesetzgebung zu übernehmen, 

sofern die im Vorschlag noch unbefriedigend geregelten Sachverhalte bis zur Verab-
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schiedung der endgültigen Richtlinie angepasst werden. Mit Blick auf die deutsche 

Regulatorik bietet der von Grund auf neue Ansatz im Rahmen der GKB zudem die 

einmalige Gelegenheit einer Bereinigung und Komplexitätsreduktion des Steuersys-

tems, wovon sowohl die Unternehmen als auch die Finanzverwaltungen profitieren 

würden. So könnte die Komplexitätsreduktion im Rahmen von Richtlinie, nationa-

lem Umsetzungsgesetz und Durchführungsverordnung in Kombination mit einer 

stärkeren Prinzipienorientierung der GKB zu einem kohärenten Gewinnermittlungs-

system mit geringerer Regelungsdichte führen. Schließlich scheinen die deutschen 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer GKB aufgrund des aktuellen Zustands 

des Maßgeblichkeitsprinzips günstig, da die Vorteile der Maßgeblichkeit nach der 

vollzogenen Abkopplungsentwicklung nicht mehr zum Tragen kommen und eine 

europäische GKB der Kodifizierung einer deutschen und rein nationalen steuerlichen 

Gewinnermittlung vorzuziehen ist. Dementsprechend ist auch die Bundesregierung 

bestrebt die Steuerharmonisierung in der EU voranzutreiben und fordert zusammen 

mit Frankreich in einem gemeinsamen Positionspapier die GKB-Richtlinie rasch zu 

verabschieden.272 

5.3. Unternehmenspraxis 

Darüber hinaus ergeben sich aus den Fachbeiträgen der vorliegenden kumulativen 

Dissertation Implikationen für die Unternehmenspraxis und erlauben eine Abwägung 

potentieller Chancen und Risiken. Die Erkenntnisse beschränken sich dabei nicht nur 

auf die Unternehmen selbst, sondern sind auch für den Berufsstand der Steuerberater 

und die Finanzverwaltung von Relevanz. Für die Unternehmen könnten mit der GKB 

und der langfristig geplanten GKKB zahlreiche Vorteile verwirklicht werden, welche 

im Ergebnis den europäischen Binnenmarkt stärken und die wirtschaftliche Tätigkeit 

der Unternehmen vereinfachen. Durch die Harmonisierung der Gewinnermittlungs-

systeme in der Unternehmensbesteuerung und die Vereinfachung bzw. dem Ersatz 

des derzeit sehr komplexen internationalen Verrechnungspreissystems innerhalb der 

EU könnten die steuerlichen Befolgungskosten für die Einhaltung der Vorschriften 

erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus könnten mit der Vermeidung von Doppel-

besteuerung und doppelter Nichtbesteuerung, der Schaffung eines grenzüberschrei-

tenden Verlustausgleichs und der Vereinfachung grenzüberschreitender Umstruktu-

rierungen noch bestehende Diskriminierungen und Beschränkungen innerhalb der 

EU, welche die Unternehmen bei der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
 

272 Vgl. BMF 2018. 
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Binnenmarkt behindern, überwunden und die steuerlichen Rahmenbedingungen der 

Unternehmen verbessert werden. Sofern die Gelegenheit des von Grund auf neuen 

Ansatzes im Rahmen der GKB darüber hinaus für eine Bereinigung und Komplexi-

tätsreduktion des Steuersystems genutzt wird, könnten Unternehmen, Steuerberater 

und Finanzverwaltungen ferner von einem Gewinnermittlungssystem mit geringerer 

Regelungsdichte profitieren, das im Ergebnis zu einer weiteren Verringerung des 

steuerlichen Befolgungsaufwands führt. 

Der erste Beitrag zeigt ferner für Unternehmen, Steuerberater und Finanzverwaltung 

im Rahmen der rechtsvergleichenden Analyse die wichtigsten Unterschiede zwi-

schen den Gewinnermittlungsvorschriften des RLVGKB 2016 und der Gewinnermitt-

lung nach deutschem Handels- und Steuerrecht sowie den IFRS auf und legt dar, 

dass eine Umsetzung in die Praxis nach einigen gezielten Anpassungen möglich wä-

re. Diese Einschätzung wird im Rahmen des empirisch qualitativen Ansatzes des 

zweiten Beitrags grds. bestätigt, allerdings werden im Zuge der Experteninterviews 

auch einige erhebliche Risiken im Falle einer Umsetzung des RLVGKB 2016 in seiner 

derzeitigen Form deutlich. Das größte Problem für die Umsetzung in der Unterneh-

menspraxis liegt dabei in der drohenden Rechtsunsicherheit, weil der RLVGKB 2016 

nicht alle möglichen Einzelfälle durch Detailregelungen aufnehmen kann. Da die 

Gewinnermittlungsvorschriften zur Berechnung der GKB autonom sind und es sich 

insofern um ein völlig eigenständiges Gewinnermittlungskonzept handelt, stellt sich 

die Frage, wie konkrete Regelungen aus den abstrakten Vorschriften des RLVGKB 2016 

deduziert werden können. Wie im zweiten Beitrag dargelegt, lässt sich das Risiko der 

Rechtsunsicherheit bei Auslegungsfragen insbesondere durch die Implementierung 

eines umfassenden Prinzipienfundaments abfedern. Ein Vorschlag dafür, wie ein 

solches Prinzipienfundament konkret aussehen könnte, wird im dritten Beitrag prä-

sentiert.  

Ein weiteres Risiko für die Unternehmenspraxis liegt darin, dass sich die weitere 

Entwicklung der GKB von der angestrebten Komplexitätsreduktion entfernen könn-

te. So haben sich beispielsweise die Abschreibungsregelungen im Rahmen des politi-

schen Prozesses genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.273 Aus diesem 

 
273 Der RLVGKKB 2011 sah im Hinblick auf einzeln abschreibungsfähige materielle Wirtschaftsgüter im 

Rahmen der Einordnung in zwei verschiedene Gruppen, (1) Gebäude und (2) andere langlebige 

Sachanlagen eine sehr starke Typisierung vor (Art. 36 Abs. 1 RLVGKKB 2011). Im RLVGKB 2016 wer-

den dagegen weitere Kategorien von Anlagevermögen unter gleichzeitiger Beibehaltung der Pool-

abschreibung eingeführt. Nach Art. 33 Abs. 1 RLVGKB 2016 ist zwischen (1) Geschäfts-, Büro- und 
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Grund ist eine wesentlich stärkere Einbringung der Unternehmenspraxis in die lau-

fende Diskussion um die Ausgestaltung der GKB, welche unter anderem im Rahmen 

des zweiten Beitrags befördert werden soll, erforderlich. Auf diesem Weg könnten 

berechtigte Interessen der Unternehmenspraxis stärker Eingang in die politischen 

Überlegungen bei der Normierung der Gewinnermittlungsvorschriften finden. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Überlegungen für eine Streichung der Optionalität 

und eine unternehmensgrößenunabhängige verpflichtende Anwendung der GKB 

sollten sich auch KMU, deren Einsatz bei Gesetzgebungsverfahren aufgrund be-

schränkter Ressourcen in der Regel begrenzt ist, stärker einbringen. Gleiches gilt für 

mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da sich 

andernfalls lediglich Vertreter der Big Four Gesellschaften in den Prozess einbrin-

gen,274 deren Interessen sich im Hinblick auf die Ausgestaltung des Gewinnermitt-

lungssystems von denen der kleineren Beratungsgesellschaften mit einer anderen 

Mandantenstruktur unterscheiden können. Für die Finanzverwaltung besteht je nach 

Ausgestaltung des Gewinnermittlungssystems dagegen das Risiko, parallel zwei un-

terschiedliche Unternehmenssteuersysteme administrieren zu müssen. Vor diesem 

Hintergrund bieten sich, wie im zweiten Artikel herausgestellt, eine unternehmens-

größenunabhängige verpflichtende Anwendung der GKB und ggf. auch eine Aus-

dehnung auf Personenunternehmen an. 

 

6. Fazit und Ausblick 

Das vorliegende kumulative Dissertationsprojekt befasst sich mit der Ausgestaltung 

des Gewinnermittlungssystems einer europäischen GKB. Hierzu besteht die Arbeit 

aus drei eigenständigen Fachbeiträgen und einem übergeordneten Rahmenpapier. 

Die Artikel greifen dabei verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit den Ge-

winnermittlungsvorschriften des RLVGKB 2016 auf. Die übergreifende Zielsetzung der 

Arbeit ist es, einen Beitrag zur kontroversen Diskussion um die konkrete Ausgestal-

tung des Gewinnermittlungssystems einer GKB zu leisten und entscheidungsorien-

tierte Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete Anpassung der Normen im Zuge des 

 
anderen Gebäuden sowie anderen unbeweglichen Vermögenswerten, die gewerblich genutzt wer-

den, (2) Industriegebäuden und -strukturen, (3) langlebigen Sachanlagen und (4) mittellebigen 

Sachanlagen zu unterscheiden. Die Einführung der weiteren Kategorien wirkt im Ergebnis kom-

plexitätserhöhend. 
274 Vgl. z.B. Deloitte 2009; PricewaterhouseCoopers 2008 und Spengel und Zöllkau 2012(basierend 

auf einer Umfrage von EY). 
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weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu erarbeiten. Die Forschungsdichte empirischer 

Studien zum GKKB-Projekt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive bezieht sich 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorrangig auf Simulationsmodelle und fragebogenba-

sierte Umfragen zu den Auswirkungen auf die Befolgungskosten. Die vorliegende 

Arbeit ergänzt die bestehende Literatur insoweit, als dass gesicherte Einschätzungen 

zum Gewinnermittlungssystem des RLVGKB 2016 auf Ebene der Unternehmenspraxis 

in die laufende Diskussion integriert und basierend darauf Problemfelder identifiziert 

und Anpassungsvorschläge entwickelt werden. 

Zu diesem Zweck werden im ersten Beitrag zunächst ausgewählte Gewinnermitt-

lungsregeln des RLVGKB 2016 im Detail analysiert und den Vorschriften zur Ge-

winnermittlung nach deutschem Handels- und Steuerrecht sowie den IFRS gegen-

übergestellt. Die rechtsvergleichende Analyse und die Aufdeckung konzeptioneller 

Schwachstellen des Gewinnermittlungssystems bilden die Grundlage für die Exper-

teninterviews im Rahmen des zweiten Beitrags. Die Erhebung und Einbeziehung der 

Experteneinschätzungen verschiedener Stakeholder-Gruppen (Unternehmen, Steuer-

berater, Finanzverwaltung, Gesetzgeber und Forscher) ermöglicht einen ganzheitli-

chen Blick auf die komplexen Regelungsbereiche des RLVGKB 2016 und basierend 

darauf die Identifikation teils neuer Problemfelder sowie die Entwicklung von Lö-

sungsansätzen. Als zentrales Problem im Hinblick auf die grundlegende Ausrichtung 

des Gewinnermittlungssystems der GKB wurde dabei die drohende Rechtsunsicher-

heit bei Auslegungsfragen identifiziert. Dieser Problematik könnte mit einem Bündel 

geeigneter Lösungsansätze begegnet werden, wobei insbesondere die Implementie-

rung eines umfassenden Prinzipienfundaments in den RLVGKB 2016 für die Verringe-

rung der Rechtsunsicherheit bei gleichzeitig einheitlicher Auslegung in den ver-

schiedenen Mitgliedstaaten entscheidend ist. Ein Vorschlag für ein solches Funda-

ment spezifischer europäischer Steuergrundsätze im Rahmen des RLVGKB 2016 ist 

Gegenstand des dritten Beitrags. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Umsetzungschancen des RLVGKB 2016 aus 

politischen Gründen weiterhin ungewiss sind. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher 

und währungspolitischer Probleme ist die Bereitschaft vieler Mitgliedstaaten, natio-

nalstaatliche Souveränität in Kernbereichen wie der Unternehmensbesteuerung zu-

gunsten einer einheitlichen europäischen Lösung aufzugeben, derzeit nur einge-
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schränkt vorhanden.275 Dennoch besteht weitgehend Einvernehmen darüber, dass vor 

dem Hintergrund der erklärten Zielsetzung eines vollständig integrierten europäi-

schen Binnenmarktes der weitere Abbau von Handelshemmnissen ein zentrales Ele-

ment der Weiterentwicklung der Staatengemeinschaft darstellt und dass die Verein-

heitlichung der Unternehmensbesteuerung einen essentiellen Bestandteil dieser Ver-

vollständigung ausmacht.276 Um die politischen Widerstände auf dem Weg in Rich-

tung des europäischen Binnenmarktes im Rahmen der GKB überwinden zu können, 

ist es daher insbesondere wichtig, die Regelungen des RLVGKB 2016 aus allen Blick-

winkeln zu betrachten und auch die Einschätzungen und Erfahrungen aus der Unter-

nehmenspraxis zu berücksichtigen, um im Ergebnis eine praktikable und politisch 

durchsetzbare Lösung zu erhalten. Mit dem qualitativ empirischen Ansatz und den 

konzeptionellen Analysen vermag die vorliegende Arbeit dazu ihren Beitrag zu leis-

ten und zeigt entscheidungsorientierte Lösungsvorschläge für eine zielgerichtete An-

passung der Normen auf. 

Mit der Aufteilung des seit vielen Jahren verfolgten GKKB-Projekts in zwei Schritte, 

zunächst die Harmonisierung der Gewinnermittlungsvorschriften (GKB) und dann 

die Konsolidierung und formelhafte Gewinnaufteilung (GKKB), konnte die EU-

Kommission die Realisierungschancen der Vorschläge jedenfalls erhöhen. Allerdings 

wurden mit dem RLVGKB 2016 auch über den ursprünglichen RLVGKKB 2011 hinausge-

hende, neue Ansätze in den Vorschlag integriert, welche zwar im Grundsatz wün-

schenswert sind, aber selbst wiederum erhebliches Diskussionspotenzial bieten und 

den politischen Entscheidungsprozess für eine GKB erschweren. Dies betrifft insbe-

sondere die implementierten Anreize zur Förderung von Forschung und Entwicklung 

(Art. 9 Nr. 2, 3 RLVGKB 2016), zur Beseitigung der steuerlichen Benachteiligung der 

Eigenfinanzierung (Art. 11 RLVGKB 2016) sowie zur Einführung eines grenzüber-

schreitenden Verlustausgleichs (Art. 42 RLVGKB 2016). Da diese Ansätze entspre-

chend dem jeweils gewünschten Grad der Harmonisierung auch getrennt angegangen 

werden könnten, böte eine Erweiterung des derzeit zweistufigen Harmonisierungs-

prozesses zu einem mehrstufigen Reformpaket den Vorteil, die Realisierungschancen 

zu erhöhen, sodass die angestrebte umfassende Reform der Unternehmensbesteue-

rung in Europa zumindest sukzessive umgesetzt werden könnte.277 Ferner zeigen die 

 
275 Zur Harmonisierungsbereitschaft der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern vgl. Fehling 

2015, Rn. 20-26. 
276 Vgl. Ager 2017, S. 216 f. 
277 Vgl. für eine mehrstufigen Umsetzung bereits Scheffler und Köstler (2017), S. 117 f. 
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Erfahrungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer, dass eine Vollharmonisierung in 

Kombination mit dem derzeit geltenden Einstimmigkeitsprinzip im Rat zu einer Ver-

steinerung des Gewinnermittlungsrechts in der Unternehmensbesteuerung führen 

könnte.278 Vor diesem Hintergrund sind die Initiative zur Reform des Beschlussfas-

sungsverfahrens in der EU-Steuerpolitik und die Einbettung der GKB in dieses über-

geordnete Reformvorhaben zu begrüßen.279 In der Gesamtschau bildet die Harmoni-

sierung der Gewinnermittlung einen wichtigen Baustein und wäre ein bedeutsamer 

Schritt in Richtung des europäischen Binnenmarktziels. 

 

 
278 Vgl. Englisch 2018, Rn. 71. 
279 Vgl. Europäische Kommission 2019. 
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Ko-Autorenschaft Fachartikel I 

 

In der Übersicht wird dargestellt, wie und in welchem Arbeitsumfang, die einzelnen 

Autoren (P. Velte und O. Mock) im Rahmen der Erstellung von Fachartikel I beteiligt 

waren. 

 

 Gewichtung P. Velte O. Mock 

Konzeption des  

Forschungsansatzes 
20% 50% 50% 

Recherchen & Durchführung der 

rechtsvergleichenden Analyse 
30% 30% 70% 

Qualitätssicherung der Analy-

seergebnisse 
20% 80% 20% 

Würdigung & Erarbeitung  

der Anpassungsvorschläge 
30% 50% 50% 

Summe 100% 50% 50% 

Tabelle 6: Übersicht Ko-Autorenschaft Fachartikel I 
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Ko-Autorenschaft Fachartikel II 

 

In der Übersicht wird dargestellt, wie und in welchem Arbeitsumfang, die einzelnen 

Autoren (P. Velte und O. Mock) im Rahmen der Erstellung von Fachartikel II betei-

ligt waren. 

 

 Gewichtung P. Velte O. Mock 

Konzeption des  

Forschungsansatzes 
20% 50% 50% 

Recherchen, Erhebung und  

technische Aufbereitung der  

Daten 

30% 20% 80% 

Analyse & Interpretation von  

Daten / Zwischenergebnisse 
20% 35% 65% 

Qualitätssicherung des  

Ablaufs und der Ergebnisse 
10% 60% 40% 

Erarbeitung & Formulierung  

der Ergebnisse 
20% 30% 70% 

Summe 100% 35% 65% 

Tabelle 7: Übersicht Ko-Autorenschaft Fachartikel II 
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Gesprächspartner und Termine der durchgeführten Experteninterviews 

Den Teilnehmern der Experteninterviews wurde vollständige Anonymität zugesichert, daher erfolgt nur eine Zuordnung in Bezug auf die Stakehol-

dergruppe, die Institution bzw. die Unternehmensart und die Position des Experten. Alle Gespräche fanden im Zeitraum zwischen Juni 2017 und 

Januar 2018 statt. 

Expertengruppe Experte Position Institution Datum 

Steuerberater 

SB1 Senior Tax Manager Mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  06.06.2017 

SB2 Senior Tax Manager Mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  26.07.2017 

SB3 Tax Manager Mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  26.07.2017 

SB4 Tax Consultant Mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  15.08.2017 

Unternehmen/ 

Unternehmens-

vertreter 

U1 Stellvertretender Leiter der Steuerabteilung Unternehmen (DAX 30)  17.08.2017 

U2 Senior Manager Accounting Unternehmen (TecDAX 30)  25.10.2017 

UV Senior Manager Steuern und Finanzpolitik 
Spitzenverband zur Vertretung verschiedener 

Industriezweige  08.09.2017 

Finanzverwaltung 

BP1 Betriebsprüfer Finanzamt für Großbetriebsprüfung   10.08.2017 

BP2 Betriebsprüfer Finanzamt für Großbetriebsprüfung   10.08.2017 

BP3 Konzernbetriebsprüfer Finanzamt für Großbetriebsprüfung   24.08.2017 

Gesetzgeber GG Bereichsleiter Institution der EU  22.11.2017 

Forscher FO Professor Universität  11.01.2018 

Tabelle 8: Übersicht der Gesprächspartner und Termine der durchgeführten Experteninterviews 
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Interviewleitfaden Steuerberater 

 

 

Dissertationsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg 

 

 

Empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der steuerlichen Gewinnermittlung einer Gemeinsamen 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenblöcke: 

Fragenblock I: Angaben zu Tätigkeit und Unternehmen 

Fragenblock II: Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

Fragenblock III: Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten 

Fragenblock IV: Weitere Entwicklung einer GKB 

 

Angaben zur befragten Person: 

Name: 

Funktion: 

Unternehmen: 

Datum: 

Dauer des Gesprächs:  
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Fragenblock I: 

Angaben zu Tätigkeit und Unternehmen 

 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

1. Auf welchem Weg haben Sie Ihre Fachkenntnisse erworben (Ausbildung/ Studium etc.)?  

 

2. Seit wann sind Sie Mitarbeiter der Steuerberatungsgesellschaft? Seit wann sind Sie Berufsträger?  

 

3. Haben Sie sich auf bestimmte Rechtsformen/ Branchen/ Unternehmensgrößen etc. spezialisiert?  

 

Angaben zum beratenen Unternehmen (Mandant): 

4. Name und Rechtsform des Unternehmens? 

 

5. Welche Produkte und Dienstleistungen bietet das Unternehmen an? 

 

6. Welche Art(en) von steuerlichen Einkünften wird (/werden) erzielt? 

 

7. In welchen Ländern ist das Unternehmen wirtschaftlich aktiv? 

 

8. Ist das Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich selbstständig? 

 

9. Seit wann ist das Unternehmen Mandant bei der Steuerberatungsgesellschaft? Seit wann sind Sie 

für die Beratung des Unternehmens verantwortlich?  

 

10. Welche Leistungen werden neben der Steuerberatung von der Gesellschaft übernommen?  

 

11. Wie werden der HGB-Abschluss und die Steuerbilanz Ihres Mandanten erstellt? Besteht ein ERP 

(Enterprise-Resource-Planning) System? 

 

12. Wie viele Mitarbeiter waren im letzten Geschäftsjahr in dem Unternehmen beschäftigt? 

 

13. Wie hoch waren die Umsatzerlöse und die Bilanzsumme im letzten Geschäftsjahr? 
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Fragenblock II: 

Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

 

Bitte beziehen Sie sich bei der Beantwortung der folgenden Fragen auf alle Mandanten und ziehen Sie 

die Tabelle in Anlage 1 hinzu. 

1. Welche Unklarheiten, offenen Auslegungsfragen und Schwierigkeiten sehen Sie im Zusammen-

hang mit den einzelnen Gewinnermittlungsvorschriften der GKB? 

 

2. Wie würden Sie die Attraktivität (Vorzüge / Nachteile) für das Unternehmen gegenüber den aktu-

ellen Regelungen nach EStG/ KStG beurteilen? 

 

3. Wie würden Sie die die Prinzipiengerechtigkeit der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB hin-

sichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips und des Gleichheitsgrundsatzes beurteilen? 

 

4. Bei welchen Gewinnermittlungsvorschriften sehen Sie eine Veränderung hinsichtlich des Spiel-

raumes für Steuerbilanzpolitik? 

 

5. Müsste Ihr Mandant für die GKB einen neuen originären Buchungskreis erstellen? 

 

6. Würden Sie im Rahmen der GKB aus Sicht des Steuerberaters bzw. des Mandanten die Erstellung 

einer Steuerbilanz oder eine reine GuV-Ermittlung präferieren und warum? 

 

7. Welche Auswirkungen könnten sich im Rahmen der GKB, insbesondere im Hinblick auf das Feh-

len eines geschlossenen Prinzipiensystems für eine objektive Erfolgsermittlung, auf den Prozess 

der Steuerplanung und ihren Stellenwert ergeben? 
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Fragenblock III: 

Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten 

 

Quantitative Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten:  

1. Bitte füllen Sie das beigefügte Datenmodell in Anlage 2 mit den von Ihnen geschätzten steuerli-

chen Befolgungskosten für Szenario 1 (Ausgangsfall - nationale Steuersysteme) und Szenario 2 

(GKB) aus. Ziehen Sie für das Ausfüllen des Datenmodells die Erläuterungsanlage zu den körper-

schaftsteuerlichen Compliance-Aktivitäten in Anlage 3 hinzu.  

 

Hinweis: Veränderungen der steuerlichen Befolgungskosten in Drittstaaten außerhalb der EU sol-

len bei dieser Ermittlung außer Betracht bleiben. 

 

 

Qualitative Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten: 

2. Inwiefern würden die Änderungen bei einem Übergang vom Status quo (nationale Steuersysteme) 

zur GKB zu einer Erhöhung oder Verminderung der Komplexität für Unternehmen führen? 

 

3. Bestehen im Zusammenhang mit den steuerlichen Befolgungskosten weitere Vor- oder Nachteile 

bei einem Übergang zur GKB, die bisher noch nicht angesprochen wurden?  
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Fragenblock IV: 

Weitere Entwicklung einer GKB 

 

1. Sollte die Anwendung der GKB verpflichtend oder (für KMU) weiterhin fakultativ geregelt wer-

den und würden Sie Ihren Mandanten empfehlen, das Gewinnermittlungssystem nach GKB zu 

wählen? 

 

2. Sollte der Anwendungsbereich der GKB auch auf Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

ausgedehnt werden (Ausgestaltung als GUB)? 

 

3. Welche Konsequenzen würden sich aus einer Verpflichtung oder einem Wahlrecht für Kapitalge-

sellschaften / Personengesellschaften ergeben (Maßgeblichkeitsprinzip)? Haben Sie Lösungsvor-

schläge für aus den Konsequenzen entstehende Probleme? 

 

4. Welche Vor- und /oder Nachteile sehen Sie langfristig bei Einführung einer GKKB? 
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Anlage 1: Wesentliche Unterschiede des Rechtsvergleichs zwischen aktuellem Bilanzsteuerrecht und den Regelungen der GKB 

Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Grundzüge der 

Gewinn-

ermittlung 

• Bilanz sowie GuV 

• formelle Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung durch Maßgeblich-
keitsprinzip 

• reine GuV ohne Bilanz 

• Periodisierung der Ein- und Auszahlungen 
• eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

Gewinnermitt-

lungs-prinzipien 

• Übernahme der kodifizierten und nicht kodifizierten GoB aus dem Handelsrecht 

durch Maßgeblichkeitsprinzip 

• Realisations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagsprinzip 

• kein richtiges Rahmenkonzept für eine objektive Erfolgsermittlung 

Reichweite des 

Realisations-

prinzips 

• langfristige Fertigung: 

grds. Gewinnrealisierung bei Übergabe (Completed Contract-Methode), Ausnahme: 
qualifizierte Teilabnahmen 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der von Kreditinstituten gehaltenen Finanzinstrumente mit dem beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlages; Bewertung von Verbindlichkei-

ten zu ihren (abgezinsten) Abschaffungskosten 

• langfristige Fertigung: 

Percentage of Completion-Methode 
 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen und von finanziellen Verbindlichkei-
ten zum Marktwert 

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

• Anschaffungskosten: 
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 

und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-

gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

• Anschaffungskosten: 
Alle zum Erwerb eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente, soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Keine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten. 

  • Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für die Herstellung oder die Erweiterung eines Vermögensgegenstandes 
entstehen. Einbezugspflicht für Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sonderein-

zelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der 

Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Einbezugswahlrecht für angemessene Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung, der sozialen Einrichtungen des Betriebs 

sowie der Fremdkapitalzinsen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. Einbezugsverbot für Forschungs- und Vertriebskosten. 

• Herstellungskosten: 

Alle zur Herstellung eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente soweit 

sie direkt mit der Herstellung zusammenhängen. Indirekte Kosten sind bei Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens nicht in die Herstellungskosten einzubeziehen, bei Vorräten und unfertigen 

Erzeugnissen ist eine Berücksichtigung ausnahmsweise möglich, wenn der Steuerpflichtige diese 

auch vor Anwendung des RLV einbezogen hat. 

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 

Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. Von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ist (bei Gebäuden) nur auszugehen, wenn die Ausgaben für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten (nicht: jährliche Erhaltungsarbeiten) 

mindestens 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten betragen und innerhalb 

von drei Jahren nach der Anschaffung des Wirtschaftsguts anfallen. 

• Verbesserungskosten: 

Aufwendungen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ihrer Substanz erwei-

tert, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden oder die mehr als 10 % der ursprüng-

lichen Abschreibungsbasis ausmachen. 
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Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Planmäßige 

Abschreibungen 

• Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit Hilfe der AfA-Tabellen 

des BMF 
• Abschreibungsmethoden: lineare sowie leistungsabhängige AfA, sofern der Umfang 

der auf das einzelne Jahre entfallenden Leistung nachgewiesen werden kann  

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zum Betriebsvermögen gehörenden 
Gebäude gelten i.d.R. 33 1/3 Jahre; Nachweis einer tatsächlich geringeren Nutzungs-

dauer generell möglich 

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des derivativen Goodwill gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren  

• Unterscheidung zwischen einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und anderen abschrei-

bungsfähigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten) 
• Einzeln abschreibungsfähige Wirtschaftsgütern: Lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 

40 Jahren (Geschäfts-, Büro- und andere Gebäude sowie andere unbewegliche gewerblich genutzte 

Vermögenswerte), 25 Jahren (Industriegebäude und -strukturen), 15 Jahren (andere langlebige Sach-
anlagen), 8 Jahren (mittellebige Sachanlagen) oder den Zeitraum, für den das Wirtschaftsgut Rechts-

schutz genießt oder das Recht gewährt wurde bzw. 15 Jahren, wenn dieser Zeitraum nicht bestimmt 

werden kann (immaterielle Sachanlagen). Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern ist die tatsächlich kürze-

re verbleibende Nutzungsdauer zugrunde zu legen, sofern der Steuerpflichtige diese nachweist. 

    • Sammelposten: Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungs-
dauer von weniger als 8 Jahren werden in einen Sammelposten eingestellt und mit jährlich 25 % 

abgeschrieben. Der Wert des Sammelpostens ist kontinuierlich fortzuschreiben. Hierzu sind dem 

Ausgangswert die Anschaffungs-, Herstellungs- und Verbesserungskosten neu in den Sammelposten 
aufgenommener Wirtschaftsgüter hinzuzufügen und die Erlöse aus der Veräußerung von dem Sam-

melposten zugehörigen Wirtschaftsgütern abzuziehen. Sinkt die Abschreibungsbasis aufgrund dieser 

Modifikationen auf einen Wert unter null, wird die Abschreibungsbasis auf null gesetzt und die 
negative Differenz erfolgswirksam ausgeglichen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer  

beträgt vier Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer durch eine lineare 

Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. 

Außer-

planmäßige 

Wert-

minderungen 

• Wahlrecht zur Teilwertabschreibung für alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und 
Umlaufvermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und Verbot bei 

voraussichtlich vorübergehender Wertminderung 

• beizulegender Zeitwert = Teilwert 

• Im Anlagevermögen nur bei nicht abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und bei Verursachung 
durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten durch Dritte 

• bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen unabhängig von der Wertminderungsursache 

• beizulegender Zeitwert im Anlagevermögen = Marktwert  
• beizulegender Zeitwert bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen = niedrigerer Wert aus Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 

Ansatz von 

Rückstellungen 

• Ansatz von Aufwands- und Kulanzrückstellungen zwingend  
• Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen 

• Ansatzverbot für Aufwands-, Kulanz- und Drohverlustrückstellungen 

Bewertung von 

Rückstellungen 

• Pflicht zur Abzinsung von Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr mit Festzins von 

5,5% (Ausnahme Pensionsrückstellungen mit 6%) 

• Verbot der Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen 

• Abzinsung von Rückstellungen, sofern Laufzeit > 1 Jahr mit EURIBOR Zinssatz 

• Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen fraglich (nach Art. 23 Nr. 2 lit. c) RLV 

einzubeziehen, aber möglicherweise Verbot nach Art. 23 Nr. 3 lit. b) RLV) 
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Anlage 2: Datenmodell zur Quantifizierung der steuerlichen Befolgungskosten 

Quantifizierung der periodischen steuerlichen Befolgungskosten280 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Eigenleistung der Unter-
nehmen 

Fremdleistung im Ausgangsfall 
(nationale Steuersysteme) 

Fremdleistung bei GKB 

Beschreibung der Kosten 
Veränderung gegenüber 

Ausgangsfall (+/-/=) 
Anschaffungskosten (EUR) Anschaffungskosten (EUR) 

1 P   Buchführung         

2 P   Erstellung der Steuerberechnungen         

3 P   Steuerzahlungen und -rückzahlungen         

4 P   Korrespondenz und Verhandlung mit den Finanzbehörden         

5 P   Klärungen und Entscheidungen         

6 P   Schulung von Mitarbeitern         

7 P   

Weitere periodische Steuerbefolgungskosten  

(Bitte spezifizieren)         

 

Quantifizierung der einmaligen Umstellungskosten281 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 
Fremdleistung 

(Anschaffungskosten in EUR) 
Beschreibung der Kosten 

8   E Schulung von Mitarbeitern    

9   E 

Berechnungen, ob für die Anwendung der GKB optiert wer-

den soll (nur bei fakultativer Ausgestaltung der GKB)   

 

10   E 
Berechnungen zur Erstellung des Sammelpostens für die 
Poolabschreibung nach GKB   

 

11   E Entwicklung neuer Prozesse und Systeme    

 

12   E Gebühren für Software-Lizenzen    

13   E Auslagerung von Tax-Compliance-Verpflichtungen    

14   E 
Weitere einmalige Steuerbefolgungskosten  
(Bitte spezifizieren)   

 

 

 
280 Bitte beziehen Sie sich bei den Angaben zur Eigenleistung der Unternehmen auf alle Mandanten und bei den Angaben zu Fremdleistungen auf den spezifischen Mandanten. 
281 Bitte beziehen Sie sich beim Ausfüllen dieser Angaben auf den spezifischen Mandanten. 
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Anlage 3: Erläuterungsanlage zu den periodischen körperschaftsteuerlichen Befolgungskosten 

Nr. Compliance Aktivitäten Szenario 1: 

Ausgangsfall - nationale Steuersysteme 

Szenario 2: 

 GKB 

1 

Buchführung • Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung 

• Führung von ergänzenden Aufzeichnungen, die für steuerliche Zwecke 
erforderlich sind (beinhaltet nicht primär für Zwecke der Rechnungslegung 

geführte Aufzeichnungen) 

• Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen 

• Eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

• Erstellung und Führung von Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen im Rahmen eines 
Sammelpostens (mit Ausnahme der einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter) 

2 

Erstellung der Steuerberechnun-

gen 

Unterschiedliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten aus bestehenden Aufzeichnungen für 

steuerliche Zwecke 
• Berechnung der steuerlichen Abschreibungen und des steuerpflichtigen 

Gewinns 

• Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) 
• Anwendung der Regelungen zur Unterkapitalisierung 

• Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften 

• Anwendung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne  

Einheitliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten für das GKB-System 

• Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns und der steuerlichen Abschreibungen in jedem EU-
Mitgliedstaat nach einheitlichem Gewinnermittlungssystem. 

• Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb der EU 

• Einheitliche Regelungen zur Unterkapitalisierung innerhalb der EU  
• Länderspezifische Regelungen für Transaktionen mit verbundenen Unternehmen innerhalb der EU 

• Abschaffung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne innerhalb der EU.  

3 

Steuerzahlungen und  

-rückzahlungen 

Verschiedene Fristen in den Mitgliedstaaten 

• Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen  

• Keine Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen innerhalb der EU erforderlich. 

4 

Korrespondenz und Verhandlung 

mit den Finanzbehörden 

Unterschiedliche Prozesse der 27 Mitgliedstaaten 

• Beantwortung von Fragen der Steuerverwaltung 

• Begleitung steuerlicher Außenprüfungen  
• Auflösung von Steuerstreitigkeiten  

• Zentrales gesetzgebendes EU-Organ entscheidet über die Anwendung der neuen Gewinnermitt-

lungsvorschriften 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

5 

Klärungen und Entscheidungen • Anträge auf verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Behandlung 

spezifischer Gegenstände 

• Verrechnungspreiszusagen (Advance pricing agreements) 

• Anträge auf verbindliche Auskünfte nur einmal für alle Unternehmen eines Konzerns innerhalb der 

EU, die im Rahmen der GKB besteuert werden 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

6 

Schulung von Mitarbeitern Bis zu 27 verschiedene Steuersysteme: 

• Schulung von Mitarbeitern zu steuerlichen Vorschriften 

• Bei Änderungen der Vorschriften auf dem Laufenden bleiben 

• EU-weit einheitliche Regelungen zur steuerlichen Gewinnermittlung mit weniger Änderungen als 

bei 27 nationalen Steuersystemen 
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Interviewleitfaden Unternehmen 

 

 

Dissertationsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg 

 

 

Empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der steuerlichen Gewinnermittlung einer Gemeinsamen 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenblöcke: 

Fragenblock I: Angaben zum Unternehmen 

Fragenblock II: Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

Fragenblock III: Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten 

Fragenblock IV: Weitere Entwicklung einer GKB 

 

Angaben zur befragten Person: 

Name: 

Funktion: 

Unternehmen: 

Datum: 

Dauer des Gesprächs:  
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Fragenblock I: 

Angaben zum Unternehmen 

 

1. Welche Rechtsform hat das Unternehmen? 

2. Welche Produkte und Dienstleistungen bietet das Unternehmen an? 

3. Welche Art(en) von steuerlichen Einkünften wird (/werden) erzielt? 

4. In welchen Ländern ist das Unternehmen wirtschaftlich aktiv? 

5. Ist das Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich selbstständig? 

6. Wer übernimmt die Steuerberatung und Prüfung des Unternehmens? 

7. Wie werden der HGB-Abschluss und die Steuerbilanz erstellt? Besteht ein ERP (Enterprise-

Resource-Planning) System? 

 

8. Wie viele Mitarbeiter waren im letzten Geschäftsjahr in Ihrem Unternehmen beschäftigt? 

9. Wie hoch waren die Umsatzerlöse und die Bilanzsumme im letzten Geschäftsjahr? 
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Fragenblock II: 

Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

 

Bitte ziehen Sie für die Beantwortung der folgenden Fragen die Tabelle in Anlage 1 hinzu. 

1. Welche Unklarheiten, offenen Auslegungsfragen und Schwierigkeiten sehen Sie im Zusammen-

hang mit den einzelnen Gewinnermittlungsvorschriften der GKB? 

 

2. Wie würden Sie die Attraktivität (Vorzüge / Nachteile) für das Unternehmen gegenüber den aktu-

ellen Regelungen nach EStG/ KStG beurteilen? 

 

3. Wie würden Sie die die Prinzipiengerechtigkeit der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB hin-

sichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips und des Gleichheitsgrundsatzes beurteilen? 

 

4. Bei welchen Gewinnermittlungsvorschriften sehen Sie eine Veränderung hinsichtlich des Spiel-

raumes für Steuerbilanzpolitik? 

 

5. Müsste das Unternehmen für die Anwendung der GKB einen neuen originären Buchungskreis 

erstellen? 

 

6. Würden Sie im Rahmen der GKB die Erstellung einer Steuerbilanz oder eine reine GuV-

Ermittlung präferieren und warum? 

 

7. Welche Auswirkungen könnten sich im Rahmen der GKB, insbesondere im Hinblick auf das Feh-

len eines geschlossenen Prinzipiensystems für eine objektive Erfolgsermittlung, auf den Prozess 

der Steuerplanung und ihren Stellenwert ergeben? 
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Fragenblock III: 

Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten 

 

Quantitative Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten:  

1. Bitte füllen Sie das beigefügte Datenmodell in Anlage 2 mit den von Ihnen geschätzten steuerli-

chen Befolgungskosten für Szenario 1 (Ausgangsfall - nationale Steuersysteme) und Szenario 2 

(GKB) aus. Ziehen Sie für das Ausfüllen des Datenmodells die Erläuterungsanlage zu den körper-

schaftsteuerlichen Compliance-Aktivitäten in Anlage 3 hinzu.  

 

Hinweis: Veränderungen der steuerlichen Befolgungskosten in Drittstaaten außerhalb der EU sol-

len bei dieser Ermittlung außer Betracht bleiben. 

 

Qualitative Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten: 

2. Inwiefern würden die Änderungen bei einem Übergang vom Status quo (nationale Steuersysteme) 

zur GKB zu einer Erhöhung oder Verminderung der Komplexität für Unternehmen führen? 

 

3. Bestehen im Zusammenhang mit den steuerlichen Befolgungskosten weitere Vor- oder Nachteile 

bei einem Übergang zur GKB, die bisher noch nicht angesprochen wurden?  
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Fragenblock IV: 

Weitere Entwicklung einer GKB 

 

1. Sollte die Anwendung der GKB verpflichtend oder (für KMU) weiterhin fakultativ geregelt wer-

den und würden Sie das Gewinnermittlungssystem nach GKB wählen? 

 

2. Sollte der Anwendungsbereich der GKB auch auf Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

ausgedehnt werden (Ausgestaltung als GUB)? 

 

3. Welche Konsequenzen würden sich aus einer Verpflichtung oder einem Wahlrecht für Kapitalge-

sellschaften / Personengesellschaften ergeben (Maßgeblichkeitsprinzip)? Haben Sie Lösungsvor-

schläge für aus den Konsequenzen entstehende Probleme? 

 

4. Welche Vor- und /oder Nachteile sehen Sie langfristig bei Einführung einer GKKB? 
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Anlage 1: Wesentliche Unterschiede des Rechtsvergleichs zwischen aktuellem Bilanzsteuerrecht und den Regelungen der GKB 

Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Grundzüge der 

Gewinn-

ermittlung 

• Bilanz sowie GuV 

• formelle Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung durch Maßgeblich-
keitsprinzip 

• reine GuV ohne Bilanz 

• Periodisierung der Ein- und Auszahlungen 
• eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

Gewinnermitt-

lungs-prinzipien 

• Übernahme der kodifizierten und nicht kodifizierten GoB aus dem Handelsrecht 

durch Maßgeblichkeitsprinzip 

• Realisations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagsprinzip 

• kein richtiges Rahmenkonzept für eine objektive Erfolgsermittlung 

Reichweite des 

Realisations-

prinzips 

• langfristige Fertigung: 

grds. Gewinnrealisierung bei Übergabe (Completed Contract-Methode), Ausnahme: 
qualifizierte Teilabnahmen 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der von Kreditinstituten gehaltenen Finanzinstrumente mit dem beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlages; Bewertung von Verbindlichkei-

ten zu ihren (abgezinsten) Abschaffungskosten 

• langfristige Fertigung: 

Percentage of Completion-Methode 
 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen und von finanziellen Verbindlichkei-
ten zum Marktwert 

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

• Anschaffungskosten: 
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 

und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-

gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

• Anschaffungskosten: 
Alle zum Erwerb eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente, soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Keine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten. 

  • Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für die Herstellung oder die Erweiterung eines Vermögensgegenstandes 
entstehen. Einbezugspflicht für Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sonderein-

zelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der 

Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Einbezugswahlrecht für angemessene Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung, der sozialen Einrichtungen des Betriebs 

sowie der Fremdkapitalzinsen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. Einbezugsverbot für Forschungs- und Vertriebskosten. 

• Herstellungskosten: 

Alle zur Herstellung eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Indirekte Kosten sind bei Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens nicht in die Herstellungskosten einzubeziehen, bei Vorräten und unfertigen Erzeugnis-

sen ist eine Berücksichtigung ausnahmsweise möglich, wenn der Steuerpflichtige diese auch vor 

Anwendung des RLV einbezogen hat. 

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 

Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. Von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ist (bei Gebäuden) nur auszugehen, wenn die Ausgaben für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten (nicht: jährliche Erhaltungsarbeiten) 

mindestens 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten betragen und innerhalb 

von drei Jahren nach der Anschaffung des Wirtschaftsguts anfallen. 

• Verbesserungskosten: 

Aufwendungen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ihrer Substanz erwei-

tert, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden oder die mehr als 10 % der ursprüng-

lichen Abschreibungsbasis ausmachen. 
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Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Planmäßige 

Abschreibungen 

• Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit Hilfe der AfA-Tabellen 

des BMF 
• Abschreibungsmethoden: lineare sowie leistungsabhängige AfA, sofern der Umfang 

der auf das einzelne Jahre entfallenden Leistung nachgewiesen werden kann  

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zum Betriebsvermögen gehörenden 
Gebäude gelten i.d.R. 33 1/3 Jahre; Nachweis einer tatsächlich geringeren Nutzungs-

dauer generell möglich 

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des derivativen Goodwill gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren  

• Unterscheidung zwischen einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und anderen abschrei-

bungsfähigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten) 
• Einzeln abschreibungsfähige Wirtschaftsgütern: Lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 

40 Jahren (Geschäfts-, Büro- und andere Gebäude sowie andere unbewegliche gewerblich genutzte 

Vermögenswerte), 25 Jahren (Industriegebäude und -strukturen), 15 Jahren (andere langlebige Sach-
anlagen), 8 Jahren (mittellebige Sachanlagen) oder den Zeitraum, für den das Wirtschaftsgut Rechts-

schutz genießt oder das Recht gewährt wurde bzw. 15 Jahren, wenn dieser Zeitraum nicht bestimmt 

werden kann (immaterielle Sachanlagen). Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern ist die tatsächlich kürze-

re verbleibende Nutzungsdauer zugrunde zu legen, sofern der Steuerpflichtige diese nachweist. 

    • Sammelposten: Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungs-
dauer von weniger als 8 Jahren werden in einen Sammelposten eingestellt und mit jährlich 25 % 

abgeschrieben. Der Wert des Sammelpostens ist kontinuierlich fortzuschreiben. Hierzu sind dem 

Ausgangswert die Anschaffungs-, Herstellungs- und Verbesserungskosten neu in den Sammelposten 
aufgenommener Wirtschaftsgüter hinzuzufügen und die Erlöse aus der Veräußerung von dem Sam-

melposten zugehörigen Wirtschaftsgütern abzuziehen. Sinkt die Abschreibungsbasis aufgrund dieser 

Modifikationen auf einen Wert unter null, wird die Abschreibungsbasis auf null gesetzt und die 
negative Differenz erfolgswirksam ausgeglichen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer  

beträgt vier Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer durch eine lineare 

Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. 

Außer-

planmäßige 

Wert-

minderungen 

• Wahlrecht zur Teilwertabschreibung für alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und 
Umlaufvermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und Verbot bei 

voraussichtlich vorübergehender Wertminderung 

• beizulegender Zeitwert = Teilwert 

• Im Anlagevermögen nur bei nicht abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und bei Verursachung 
durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten durch Dritte 

• bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen unabhängig von der Wertminderungsursache 

• beizulegender Zeitwert im Anlagevermögen = Marktwert  
• beizulegender Zeitwert bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen = niedrigerer Wert aus Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 

Ansatz von 

Rückstellungen 

• Ansatz von Aufwands- und Kulanzrückstellungen zwingend  
• Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen 

• Ansatzverbot für Aufwands-, Kulanz- und Drohverlustrückstellungen 

Bewertung von 

Rückstellungen 

• Pflicht zur Abzinsung von Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr mit Festzins von 

5,5% (Ausnahme Pensionsrückstellungen mit 6%) 

• Verbot der Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen 

• Abzinsung von Rückstellungen, sofern Laufzeit > 1 Jahr mit EURIBOR Zinssatz 

• Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen fraglich (nach Art. 23 Nr. 2 lit. c) RLV 

einzubeziehen, aber möglicherweise Verbot nach Art. 23 Nr. 3 lit. b) RLV) 
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Anlage 2: Datenmodell zur Quantifizierung der steuerlichen Befolgungskosten 

Szenario 1: Ausgangsfall - nationale Steuersysteme       

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Eigenleistung (zeitbasierte Kosten) Fremdleistung 

Beschreibung der Kosten Art der Ressource (unter-

nehmensspezifisch) 

Art der Ressource 

(Leistungsgruppe 1-5) 

Dauer 

(Stunden) 

Anschaffungskosten 

(EUR) 

1 P   Buchführung           

2 P   Erstellung der Steuerberechnungen           

3 P   Steuerzahlungen und -rückzahlungen           

4 P   Korrespondenz und Verhandlung mit den Finanzbehörden           

5 P   Klärungen und Entscheidungen           

6 P   Schulung von Mitarbeitern           

7 P   Weitere Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizieren)           
         

Szenario 2: Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB)    

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Eigenleistung (zeitbasierte Kosten) Fremdleistung 

Beschreibung der Kosten Art der Ressource (unter-

nehmensspezifisch) 

Art der Ressource 

(Leistungsgruppe 1-5) 

Dauer 

(Stunden) 

Veränderung gegen-

über Ausgangsfall 
(+/-/=) 

1 P   Buchführung           

2 P   Erstellung der Steuerberechnungen           

3 P   Steuerzahlungen und -rückzahlungen           

4 P   Korrespondenz und Verhandlung mit den Finanzbehörden           

5 P   Klärungen und Entscheidungen           

6 P   Schulung von Mitarbeitern           

7 P   Weitere periodische Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizieren)           

8   E Schulung von Mitarbeitern           

9   E 

Berechnungen, ob für die Anwendung der GKB optiert werden 

soll (nur bei fakultativer Ausgestaltung der GKB)           

10   E 

Berechnungen zur Erstellung des Sammelpostens für die Poolab-

schreibung nach GKB           

11   E Entwicklung neuer Prozesse und Systeme            

12   E Beratungskosten           

13   E Gebühren für Software-Lizenzen           

14   E Andere Personalkosten bzw. Versetzung von Mitarbeitern           

15   E Auslagerung von Tax-Compliance-Verpflichtungen           

16   E Weitere einmalige Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizieren)           

 

Definition Leistungsgruppen: 
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Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung 

Arbeitnehmer mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. Hierzu zählen z. B. angestellte Geschäftsführer, sofern deren Verdienst zumindest teilweise erfolgsunabhängige Zahlungen enthält. Eingeschlossen sind auch alle 

Arbeitnehmer, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen und Arbeitnehmer mit Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische Fachkenntnisse erfordern. In der 

Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hochschulstudium erworben. 

Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte 

Arbeitnehmer mit sehr schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für die i. d. R. nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung und spezielle Fach-

kenntnisse erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig ausgeführt. Dazu gehören auch Arbeitnehmer, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeiter(n) Dispositions- oder 

Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter, Meister). 

Leistungsgruppe 3: Fachkräfte 

Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich ist.  

Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer mit überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbildung, aber insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten für spezielle, branchengebundene Aufgaben erforderlich sind. Die 

erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben.  

Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer mit einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten Arbeitsvorgängen, für deren Ausübung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und die notwendigen Fertigkeiten 

können durch Anlernen von bis zu drei Monaten vermittelt werden. 
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Anlage 3: Erläuterungsanlage zu den körperschaftsteuerlichen Compliance Aktivitäten 

Nr. Compliance Aktivitäten Szenario 1: 

Ausgangsfall - nationale Steuersysteme 

Szenario 2: 

 GKB 

1 

Buchführung • Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung 

• Führung von ergänzenden Aufzeichnungen, die für steuerliche Zwecke 
erforderlich sind (beinhaltet nicht primär für Zwecke der Rechnungslegung 

geführte Aufzeichnungen) 

• Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen 

• Eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

• Erstellung und Führung von Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen im Rahmen eines 
Sammelpostens (mit Ausnahme der einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter) 

2 

Erstellung der Steuerberechnun-

gen 

Unterschiedliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten aus bestehenden Aufzeichnungen für 

steuerliche Zwecke 
• Berechnung der steuerlichen Abschreibungen und des steuerpflichtigen 

Gewinns 

• Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) 
• Anwendung der Regelungen zur Unterkapitalisierung 

• Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften 

• Anwendung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne  

Einheitliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten für das GKB-System 

• Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns und der steuerlichen Abschreibungen in jedem EU-
Mitgliedstaat nach einheitlichem Gewinnermittlungssystem. 

• Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb der EU 

• Einheitliche Regelungen zur Unterkapitalisierung innerhalb der EU  
• Länderspezifische Regelungen für Transaktionen mit verbundenen Unternehmen innerhalb der EU 

• Abschaffung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne innerhalb der EU.  

3 

Steuerzahlungen und  

-rückzahlungen 

Verschiedene Fristen in den Mitgliedstaaten 

• Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen  

• Keine Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen innerhalb der EU erforderlich. 

4 

Korrespondenz und Verhandlung 

mit den Finanzbehörden 

Unterschiedliche Prozesse der 27 Mitgliedstaaten 

• Beantwortung von Fragen der Steuerverwaltung 

• Begleitung steuerlicher Außenprüfungen  
• Auflösung von Steuerstreitigkeiten  

• Zentrales gesetzgebendes EU-Organ entscheidet über die Anwendung der neuen Gewinnermitt-

lungsvorschriften 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

5 

Klärungen und Entscheidungen • Anträge auf verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Behandlung 

spezifischer Gegenstände 

• Verrechnungspreiszusagen (Advance pricing agreements) 

• Anträge auf verbindliche Auskünfte nur einmal für alle Unternehmen eines Konzerns innerhalb der 

EU, die im Rahmen der GKB besteuert werden 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

6 

Schulung von Mitarbeitern Bis zu 27 verschiedene Steuersysteme: 

• Schulung von Mitarbeitern zu steuerlichen Vorschriften 

• Bei Änderungen der Vorschriften auf dem Laufenden bleiben 

• EU-weit einheitliche Regelungen zur steuerlichen Gewinnermittlung mit weniger Änderungen als 

bei 27 nationalen Steuersystemen 
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Interviewleitfaden Finanzverwaltung 

 

 

Dissertationsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg 

 

 

Empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der steuerlichen Gewinnermittlung einer Gemeinsamen 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenblöcke: 

Fragenblock I: Angaben zur beruflichen Tätigkeit 

Fragenblock II: Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

Fragenblock III: Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Verwaltungskosten 

Fragenblock IV: Weitere Entwicklung einer GKB 

 

Angaben zur befragten Person: 

Name: 

Funktion: 

Unternehmen/ Behörde: 

Datum: 

Dauer des Gesprächs:  
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Fragenblock I: 

Angaben zu Tätigkeit und Unternehmen 

 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

1. Auf welchem Weg haben Sie Ihre Fachkenntnisse erworben (Ausbildung/ Studium etc.)? 

2. Seit wann sind Sie beim Finanzamt tätig? 

3. Haben Sie sich auf bestimmte Rechtsformen/ Branchen/ Unternehmensgrößen etc. spezialisiert? 
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Fragenblock II: 

Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

 

1. Welche Unklarheiten, offenen Auslegungsfragen und Schwierigkeiten sehen Sie im Zusammen-

hang mit den einzelnen Gewinnermittlungsvorschriften der GKB? 

 

2. Wie würden Sie die Attraktivität (Vorzüge / Nachteile) für das Unternehmen gegenüber den aktu-

ellen Regelungen nach EStG/ KStG beurteilen? 

 

3. Wie würden Sie die die Prinzipiengerechtigkeit der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB hin-

sichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips und des Gleichheitsgrundsatzes beurteilen? 

 

4. Bei welchen Gewinnermittlungsvorschriften sehen Sie eine Veränderung hinsichtlich des Spiel-

raumes für Steuerbilanzpolitik? 

 

5. Müssten Unternehmen für die GKB einen neuen originären Buchungskreis erstellen? 

 

6. Würden Sie im Rahmen der GKB die Erstellung einer Steuerbilanz oder eine reine GuV-

Ermittlung präferieren und warum? 

 

7. Welche Auswirkungen könnten sich im Rahmen der GKB, insbesondere im Hinblick auf das Feh-

len eines geschlossenen Prinzipiensystems für eine objektive Erfolgsermittlung, auf den Prozess 

der Steuerplanung und ihren Stellenwert ergeben? 
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Fragenblock III: 

Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Verwaltungskosten 

 

Einmalige steuerliche Verwaltungskosten bei Übergang zu einer GKB: 

(Bitte charakterisieren Sie die folgenden Punkte als: „erheblichen Aufwand“, „moderaten Aufwand“ 

oder „geringen Aufwand“) 

1. Schulungen von Mitarbeitern und Unternehmen zum neuen Steuersystem 

 

2. Konstruktion bzw. Anpassung der Informationssysteme 

 

3. Andere signifikante einmalige steuerliche Verwaltungskosten (spezifizieren) 

 

Auswirkungen des Übergangs zu einer GKB auf die wiederkehrenden steuerlichen Verwal-

tungskosten:  

(Bitte charakterisieren Sie die folgenden Punkte als: „erhebliche Erhöhung“, „moderate Erhöhung“ 

oder „geringfügige Erhöhung“ bzw. „erhebliche Verringerung“, „moderate Verringerung“ oder „ge-

ringfügige Verringerung“ der wiederkehrenden steuerlichen Verwaltungskosten) 

4. Generelles „Management“ des Steuersystems 

 

5. Koordination mit anderen Steuerbehörden 

 

6. Kosten, die in Verbindung mit Verrechnungspreisfragen innerhalb der EU anfallen (Überwachung, 

Auflösung von Streitigkeiten, etc.) 

 

7. Andere signifikante Auswirkungen auf die steuerlichen Verwaltungskosten (spezifizieren) 

 

Würdigung des Gewinnermittlungssystems der GKB bezüglich der steuerlichen Verwaltungs-

kosten: 

 

8. Würden Sie davon ausgehen, dass die wiederkehrenden steuerlichen Verwaltungskosten bei Ein-

führung der GKB langfristig beispielsweise durch organisatorische oder technologische Anpas-

sungen und Innovationen steigen/ sinken? 

 

9. Würden Sie davon ausgehen, dass die Einführung der GKB langfristig insgesamt zu einer Verrin-

gerung der steuerlichen Verwaltungskosten führt? 

 

10. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung der GKB als obligatorisches bzw. fakultatives Steuersys-

tem auf die steuerlichen Verwaltungskosten aus? 
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11. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung des neuen Steuersystems als GKB bzw. GUB auf die steu-

erlichen Verwaltungskosten aus? 

 

12. Sind die steuerlichen Verwaltungskosten bei einem Übergang zur (fakultativen) GKB abhängig 

von der Anzahl der Unternehmen, die für die Anwendung des neuen Steuersystems optiert? 

 

13. Inwiefern würden die Änderungen bei einem Übergang vom Status quo (nationale Steuersysteme) 

zur GKB Ihrer Ansicht nach zu einer Erhöhung oder Verminderung der Komplexität für Unter-

nehmen führen? 
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Fragenblock IV: 

Weitere Entwicklung einer GKB 

 

1. Würden Sie davon ausgehen, dass die Unternehmen zum Gewinnermittlungssystem nach GKB 

optieren? 

 

2. Sollte die Anwendung der GKB verpflichtend oder (für KMU) weiterhin fakultativ geregelt wer-

den? 

 

3. Sollte der Anwendungsbereich der GKB auch auf Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

ausgedehnt werden (Ausgestaltung als GUB)? 

 

4. Welche Konsequenzen würden sich aus einer Verpflichtung oder einem Wahlrecht für Kaptalge-

sellschaften / Personengesellschaften ergeben (Maßgeblichkeitsprinzip)? Haben Sie Lösungsvor-

schläge für aus den Konsequenzen entstehende Probleme? 

 

5. Welche Vor- und /oder Nachteile sehen Sie langfristig bei Einführung einer GKKB? 
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Anlage 1: Wesentliche Unterschiede des Rechtsvergleichs zwischen aktuellem Bilanzsteuerrecht und den Regelungen der GKB 

Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Grundzüge der 

Gewinn-

ermittlung 

• Bilanz sowie GuV 

• formelle Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung durch Maßgeblich-
keitsprinzip 

• reine GuV ohne Bilanz 

• Periodisierung der Ein- und Auszahlungen 
• eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

Gewinnermitt-

lungs-prinzipien 

• Übernahme der kodifizierten und nicht kodifizierten GoB aus dem Handelsrecht 

durch Maßgeblichkeitsprinzip 

• Realisations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagsprinzip 

• kein richtiges Rahmenkonzept für eine objektive Erfolgsermittlung 

Reichweite des 

Realisations-

prinzips 

• langfristige Fertigung: 

grds. Gewinnrealisierung bei Übergabe (Completed Contract-Methode), Ausnahme: 
qualifizierte Teilabnahmen 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der von Kreditinstituten gehaltenen Finanzinstrumente mit dem beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlages; Bewertung von Verbindlichkei-

ten zu ihren (abgezinsten) Abschaffungskosten 

• langfristige Fertigung: 

Percentage of Completion-Methode 
 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen und von finanziellen Verbindlichkei-
ten zum Marktwert 

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

• Anschaffungskosten: 
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 

und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-

gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

• Anschaffungskosten: 
Alle zum Erwerb eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente, soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Keine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten. 

  • Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für die Herstellung oder die Erweiterung eines Vermögensgegenstandes 
entstehen. Einbezugspflicht für Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sonderein-

zelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der 

Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Einbezugswahlrecht für angemessene Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung, der sozialen Einrichtungen des Betriebs 

sowie der Fremdkapitalzinsen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. Einbezugsverbot für Forschungs- und Vertriebskosten. 

• Herstellungskosten: 

Alle zur Herstellung eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Indirekte Kosten sind bei Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens nicht in die Herstellungskosten einzubeziehen, bei Vorräten und unfertigen Erzeugnis-

sen ist eine Berücksichtigung ausnahmsweise möglich, wenn der Steuerpflichtige diese auch vor 

Anwendung des RLV einbezogen hat. 

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 

Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. Von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ist (bei Gebäuden) nur auszugehen, wenn die Ausgaben für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten (nicht: jährliche Erhaltungsarbeiten) 

mindestens 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten betragen und innerhalb 

von drei Jahren nach der Anschaffung des Wirtschaftsguts anfallen. 

• Verbesserungskosten: 

Aufwendungen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ihrer Substanz erwei-

tert, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden oder die mehr als 10 % der ursprüng-

lichen Abschreibungsbasis ausmachen. 
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Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG GKB 

Planmäßige 

Abschreibungen 

• Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit Hilfe der AfA-Tabellen 
des BMF 

• Abschreibungsmethoden: lineare sowie leistungsabhängige AfA, sofern der Umfang 

der auf das einzelne Jahre entfallenden Leistung nachgewiesen werden kann  
• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zum Betriebsvermögen gehörenden 

Gebäude gelten i.d.R. 33 1/3 Jahre; Nachweis einer tatsächlich geringeren Nutzungs-

dauer generell möglich 
• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des derivativen Goodwill gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren  

• Unterscheidung zwischen einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und anderen abschrei-
bungsfähigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten) 

• Einzeln abschreibungsfähige Wirtschaftsgütern: Lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 

40 Jahren (Geschäfts-, Büro- und andere Gebäude sowie andere unbewegliche gewerblich genutzte 
Vermögenswerte), 25 Jahren (Industriegebäude und -strukturen), 15 Jahren (andere langlebige Sach-

anlagen), 8 Jahren (mittellebige Sachanlagen) oder den Zeitraum, für den das Wirtschaftsgut Rechts-

schutz genießt oder das Recht gewährt wurde bzw. 15 Jahren, wenn dieser Zeitraum nicht bestimmt 
werden kann (immaterielle Sachanlagen). Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern ist die tatsächlich kürze-

re verbleibende Nutzungsdauer zugrunde zu legen, sofern der Steuerpflichtige diese nachweist. 

    • Sammelposten: Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungs-

dauer von weniger als 8 Jahren werden in einen Sammelposten eingestellt und mit jährlich 25 % 

abgeschrieben. Der Wert des Sammelpostens ist kontinuierlich fortzuschreiben. Hierzu sind dem 
Ausgangswert die Anschaffungs-, Herstellungs- und Verbesserungskosten neu in den Sammelposten 

aufgenommener Wirtschaftsgüter hinzuzufügen und die Erlöse aus der Veräußerung von dem Sam-

melposten zugehörigen Wirtschaftsgütern abzuziehen. Sinkt die Abschreibungsbasis aufgrund dieser 
Modifikationen auf einen Wert unter null, wird die Abschreibungsbasis auf null gesetzt und die 

negative Differenz erfolgswirksam ausgeglichen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer  

beträgt vier Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer durch eine lineare 

Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. 

Außer-

planmäßige 

Wert-

minderungen 

• Wahlrecht zur Teilwertabschreibung für alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und 

Umlaufvermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und Verbot bei 
voraussichtlich vorübergehender Wertminderung 

• beizulegender Zeitwert = Teilwert 

• Im Anlagevermögen nur bei nicht abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und bei Verursachung 

durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten durch Dritte 
• bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen unabhängig von der Wertminderungsursache 

• beizulegender Zeitwert im Anlagevermögen = Marktwert  

• beizulegender Zeitwert bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen = niedrigerer Wert aus Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 

Ansatz von 

Rückstellungen 

• Ansatz von Aufwands- und Kulanzrückstellungen zwingend  

• Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen 

• Ansatzverbot für Aufwands-, Kulanz- und Drohverlustrückstellungen 

Bewertung von 

Rückstellungen 

• Pflicht zur Abzinsung von Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr mit Festzins von 

5,5% (Ausnahme Pensionsrückstellungen mit 6%) 
• Verbot der Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen 

• Abzinsung von Rückstellungen, sofern Laufzeit > 1 Jahr mit EURIBOR Zinssatz 

• Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen fraglich (nach Art. 23 Nr. 2 lit. c) RLV 
einzubeziehen, aber möglicherweise Verbot nach Art. 23 Nr. 3 lit. b) RLV) 
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Interviewleitfaden Gesetzgeber 

 

 

Dissertationsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg 

 

 

Empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der steuerlichen Gewinnermittlung einer Gemeinsamen 

(Konsolidierten) Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenblöcke: 

Fragenblock I: Angaben zur beruflichen Tätigkeit 

Fragenblock II: Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

Fragenblock III: Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungs- /Verwaltungskosten 

Fragenblock IV: Weitere Entwicklung einer GKB 

 

Angaben zur befragten Person: 

Name: 

Funktion: 

Unternehmen/ Behörde: 

Datum: 

Dauer des Gesprächs:  
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Fragenblock I: 

Angaben zu Tätigkeit und Unternehmen 

 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

1. Auf welchem Weg haben Sie Ihre Fachkenntnisse erworben (Ausbildung/ Studium etc.)? 

2. Seit wann sind Sie bei der EU-Kommission tätig? 

3. Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Position und Ihren Aufgabenbereich. 
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Fragenblock II: 

Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

 

1. Welche Unklarheiten, offenen Auslegungsfragen und Schwierigkeiten sehen Sie im Zusammen-

hang mit den einzelnen Gewinnermittlungsvorschriften der GKB? 

 

2. Wie würden Sie die Attraktivität (Vorzüge / Nachteile) für das Unternehmen gegenüber den aktu-

ellen Regelungen nach EStG/ KStG beurteilen? 

 

3. Wie würden Sie die die Prinzipiengerechtigkeit der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB hin-

sichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips und des Gleichheitsgrundsatzes beurteilen? 

 

4. Bei welchen Gewinnermittlungsvorschriften sehen Sie eine Veränderung hinsichtlich des Spiel-

raumes für Steuerbilanzpolitik? 

 

5. Müssten Unternehmen für die GKB einen neuen originären Buchungskreis erstellen? 

 

6. Würden Sie im Rahmen der GKB die Erstellung einer Steuerbilanz oder eine reine GuV-

Ermittlung präferieren und warum? 

 

7. Welche Auswirkungen könnten sich im Rahmen der GKB, insbesondere im Hinblick auf das Feh-

len eines geschlossenen Prinzipiensystems für eine objektive Erfolgsermittlung, auf den Prozess 

der Steuerplanung und ihren Stellenwert ergeben? 
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Fragenblock III: 

Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungs- und Verwal-

tungskosten 

 

Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten von Unternehmen: 

1. Bitte füllen Sie das beigefügte Datenmodell in Anlage 2 mit den von Ihnen geschätzten Auswir-

kungen auf die steuerlichen Befolgungskosten aus. Ziehen Sie für das Ausfüllen des Datenmodells 

die Erläuterungsanlage zu den körperschafsteuerlichen Compliance-Aktivitäten in Anlage 3 hinzu.  

 

Hinweis: Veränderungen der steuerlichen Befolgungskosten in Drittstaaten außerhalb der EU sol-

len bei dieser Ermittlung außer Betracht bleiben. 

 

 

Angaben zu den steuerlichen Verwaltungskosten der Finanzämter: 

2. Wie würden Sie die Auswirkungen bei einem Übergang vom Status quo (nationale Steuersysteme) 

zur GKB auf die periodischen steuerlichen Verwaltungskosten der Finanzämter in Deutschland 

und ihre einmaligen Umstellungskosten einschätzen? 

 

3. Würden Sie davon ausgehen, dass die Einführung der GKB langfristig insgesamt zu einer Verrin-

gerung der steuerlichen Verwaltungskosten führt? 

 

4. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung der GKB als obligatorisches bzw. fakultatives Steuersys-

tem auf die steuerlichen Verwaltungskosten aus? 

 

5. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung des neuen Steuersystems als GKB bzw. GUB auf die steu-

erlichen Verwaltungskosten aus? 
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Fragenblock IV: 

Weitere Entwicklung einer GKB 

 

1. Würden Sie davon ausgehen, dass die Unternehmen zum Gewinnermittlungssystem nach GKB 

optieren? 

 

2. Sollte die Anwendung der GKB verpflichtend oder (für KMU) weiterhin fakultativ geregelt wer-

den? 

 

3. Sollte der Anwendungsbereich der GKB auch auf Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

ausgedehnt werden (Ausgestaltung als GUB)? 

 

4. Welche Konsequenzen würden sich aus einer Verpflichtung oder einem Wahlrecht für Kaptalge-

sellschaften / Personengesellschaften ergeben (Maßgeblichkeitsprinzip)? Haben Sie Lösungsvor-

schläge für aus den Konsequenzen entstehende Probleme? 

 

5. Welche Vor- und /oder Nachteile sehen Sie langfristig bei Einführung einer GKKB? 
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Anlage 1: Wesentliche Unterschiede des Rechtsvergleichs zwischen aktuellem Bilanzsteuerrecht und den Regelungen der GKB 

Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG/KStG GKB 

Grundzüge der 

Gewinn-

ermittlung 

• Bilanz sowie GuV 

• formelle Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung durch Maßgeblich-
keitsprinzip 

• reine GuV ohne Bilanz 

• Periodisierung der Ein- und Auszahlungen 
• eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

Gewinnermitt-

lungs-prinzipien 

• Übernahme der kodifizierten und nicht kodifizierten GoB aus dem Handelsrecht 

durch Maßgeblichkeitsprinzip 

• Realisations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagsprinzip 

• kein richtiges Rahmenkonzept für eine objektive Erfolgsermittlung 

Reichweite des 

Realisations-

prinzips 

• langfristige Fertigung: 

grds. Gewinnrealisierung bei Übergabe (Completed Contract-Methode), Ausnahme: 
qualifizierte Teilabnahmen 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der von Kreditinstituten gehaltenen Finanzinstrumente mit dem beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlages; Bewertung von Verbindlichkei-

ten zu ihren (abgezinsten) Abschaffungskosten 

• langfristige Fertigung: 

Percentage of Completion-Methode 
 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen und von finanziellen Verbindlichkei-
ten zum Marktwert 

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

• Anschaffungskosten: 
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 

und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-

gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

• Anschaffungskosten: 
Alle zum Erwerb eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente, soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Keine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten. 

  • Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für die Herstellung oder die Erweiterung eines Vermögensgegenstandes 
entstehen. Einbezugspflicht für Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sonderein-

zelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der 

Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Einbezugswahlrecht für angemessene Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung, der sozialen Einrichtungen des Betriebs 

sowie der Fremdkapitalzinsen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. Einbezugsverbot für Forschungs- und Vertriebskosten. 

• Herstellungskosten: 

Alle zur Herstellung eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Indirekte Kosten sind bei Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens nicht in die Herstellungskosten einzubeziehen, bei Vorräten und unfertigen Erzeugnis-

sen ist eine Berücksichtigung ausnahmsweise möglich, wenn der Steuerpflichtige diese auch vor 

Anwendung des RLV einbezogen hat. 

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 

Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. Von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ist (bei Gebäuden) nur auszugehen, wenn die Ausgaben für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten (nicht: jährliche Erhaltungsarbeiten) 

mindestens 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten betragen und innerhalb 

von drei Jahren nach der Anschaffung des Wirtschaftsguts anfallen. 

• Verbesserungskosten: 

Aufwendungen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ihrer Substanz erwei-

tert, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden oder die mehr als 10 % der ursprüng-

lichen Abschreibungsbasis ausmachen. 
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Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG/KStG GKB 

Planmäßige 

Abschreibungen 

• Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit Hilfe der AfA-Tabellen 

des BMF 
• Abschreibungsmethoden: lineare sowie leistungsabhängige AfA, sofern der Umfang 

der auf das einzelne Jahre entfallenden Leistung nachgewiesen werden kann  

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zum Betriebsvermögen gehörenden 
Gebäude gelten i.d.R. 33 1/3 Jahre; Nachweis einer tatsächlich geringeren Nutzungs-

dauer generell möglich 

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des derivativen Goodwill gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren  

• Unterscheidung zwischen einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und anderen abschrei-

bungsfähigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten) 
• Einzeln abschreibungsfähige Wirtschaftsgütern: Lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 

40 Jahren (Geschäfts-, Büro- und andere Gebäude sowie andere unbewegliche gewerblich genutzte 

Vermögenswerte), 25 Jahren (Industriegebäude und -strukturen), 15 Jahren (andere langlebige Sach-
anlagen), 8 Jahren (mittellebige Sachanlagen) oder den Zeitraum, für den das Wirtschaftsgut Rechts-

schutz genießt oder das Recht gewährt wurde bzw. 15 Jahren, wenn dieser Zeitraum nicht bestimmt 

werden kann (immaterielle Sachanlagen). Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern ist die tatsächlich kürze-

re verbleibende Nutzungsdauer zugrunde zu legen, sofern der Steuerpflichtige diese nachweist. 

    • Sammelposten: Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungs-
dauer von weniger als 8 Jahren werden in einen Sammelposten eingestellt und mit jährlich 25 % 

abgeschrieben. Der Wert des Sammelpostens ist kontinuierlich fortzuschreiben. Hierzu sind dem 

Ausgangswert die Anschaffungs-, Herstellungs- und Verbesserungskosten neu in den Sammelposten 
aufgenommener Wirtschaftsgüter hinzuzufügen und die Erlöse aus der Veräußerung von dem Sam-

melposten zugehörigen Wirtschaftsgütern abzuziehen. Sinkt die Abschreibungsbasis aufgrund dieser 

Modifikationen auf einen Wert unter null, wird die Abschreibungsbasis auf null gesetzt und die 
negative Differenz erfolgswirksam ausgeglichen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer  

beträgt vier Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer durch eine lineare 

Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. 

Außer-

planmäßige 

Wert-

minderungen 

• Wahlrecht zur Teilwertabschreibung für alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und 
Umlaufvermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und Verbot bei 

voraussichtlich vorübergehender Wertminderung 

• beizulegender Zeitwert = Teilwert 

• Im Anlagevermögen nur bei nicht abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und bei Verursachung 
durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten durch Dritte 

• bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen unabhängig von der Wertminderungsursache 

• beizulegender Zeitwert im Anlagevermögen = Marktwert  
• beizulegender Zeitwert bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen = niedrigerer Wert aus Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 

Ansatz von 

Rückstellungen 

• Ansatz von Aufwands- und Kulanzrückstellungen zwingend  
• Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen 

• Ansatzverbot für Aufwands-, Kulanz- und Drohverlustrückstellungen 

Bewertung von 

Rückstellungen 

• Pflicht zur Abzinsung von Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr mit Festzins von 

5,5% (Ausnahme Pensionsrückstellungen mit 6%) 

• Verbot der Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen 

• Abzinsung von Rückstellungen, sofern Laufzeit > 1 Jahr mit EURIBOR Zinssatz 

• Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen fraglich (nach Art. 23 Nr. 2 lit. c) RLV 

einzubeziehen, aber möglicherweise Verbot nach Art. 23 Nr. 3 lit. b) RLV) 
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Anlage 2: Datenmodell zu Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten von Unternehmen 

Auswirkungen auf die periodischen steuerlichen Befolgungskosten 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Veränderung gegenüber Ausgangsfall (+/-/=) für ein 

durchschnittliches in DE unbeschränkt steuerpflich-
tiges Unternehmen 

Beschreibung der Kosten 

1 P   Buchführung     

2 P   Erstellung der Steuerberechnungen     

3 P   Steuerzahlungen und -rückzahlungen     

4 P   Korrespondenz und Verhandlung mit den Finanzbehörden     

5 P   Klärungen und Entscheidungen     

6 P   Schulung von Mitarbeitern     

7 P   
Weitere periodische Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizie-
ren)     

 

Einmalige Umstellungskosten bei Umstellung auf die GKB 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Charakterisierung des einmaligen Umstellungsaufwands  
für ein durchschnittliches in DE unbeschränkt steuerpflichtiges Unternehmen 

erheblicher Aufwand moderater Aufwand geringer Aufwand 

8   E Schulung von Mitarbeitern       

9   E 

Berechnungen, ob für die Anwendung der GKB optiert wer-

den soll (nur bei fakultativer Ausgestaltung der GKB)       

10   E 
Berechnungen zur Erstellung des Sammelpostens für die 
Poolabschreibung nach GKB       

11   E Entwicklung neuer Prozesse und Systeme        

12   E Beratungskosten       

13   E Gebühren für Software-Lizenzen       

14   E Andere Personalkosten bzw. Versetzung von Mitarbeitern       

15   E Auslagerung von Tax-Compliance-Verpflichtungen       

16   E 

Weitere einmalige Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizie-

ren)       
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Anlage 3: Erläuterungsanlage zu den periodischen körperschaftsteuerlichen Befolgungskosten 

Nr. Compliance Aktivitäten Szenario 1: 

Ausgangsfall - nationale Steuersysteme 

Szenario 2: 

 GKB 

1 

Buchführung • Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung 

• Führung von ergänzenden Aufzeichnungen, die für steuerliche Zwecke 
erforderlich sind (beinhaltet nicht primär für Zwecke der Rechnungslegung 

geführte Aufzeichnungen) 

• Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen 

• Eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

• Erstellung und Führung von Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen im Rahmen eines 
Sammelpostens (mit Ausnahme der einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter) 

2 

Erstellung der Steuerberechnun-

gen 

Unterschiedliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten aus bestehenden Aufzeichnungen für 

steuerliche Zwecke 
• Berechnung der steuerlichen Abschreibungen und des steuerpflichtigen 

Gewinns 

• Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) 
• Anwendung der Regelungen zur Unterkapitalisierung 

• Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften 

• Anwendung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne  

Einheitliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten für das GKB-System 

• Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns und der steuerlichen Abschreibungen in jedem EU-
Mitgliedstaat nach einheitlichem Gewinnermittlungssystem. 

• Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb der EU 

• Einheitliche Regelungen zur Unterkapitalisierung innerhalb der EU  
• Länderspezifische Regelungen für Transaktionen mit verbundenen Unternehmen innerhalb der EU 

• Abschaffung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne innerhalb der EU.  

3 

Steuerzahlungen und -

rückzahlungen 

Verschiedene Fristen in den Mitgliedstaaten 

• Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen  

• Keine Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen innerhalb der EU erforderlich. 

4 

Korrespondenz und Verhandlung 

mit den Finanzbehörden 

Unterschiedliche Prozesse der 27 Mitgliedstaaten 

• Beantwortung von Fragen der Steuerverwaltung 

• Begleitung steuerlicher Außenprüfungen  
• Auflösung von Steuerstreitigkeiten  

• Zentrales gesetzgebendes EU-Organ entscheidet über die Anwendung der neuen Gewinnermitt-

lungsvorschriften 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

5 

Klärungen und Entscheidungen • Anträge auf verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Behandlung 

spezifischer Gegenstände 

• Verrechnungspreiszusagen (Advance pricing agreements) 

• Anträge auf verbindliche Auskünfte nur einmal für alle Unternehmen eines Konzerns innerhalb der 

EU, die im Rahmen der GKB besteuert werden 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

6 

Schulung von Mitarbeitern Bis zu 27 verschiedene Steuersysteme: 

• Schulung von Mitarbeitern zu steuerlichen Vorschriften 

• Bei Änderungen der Vorschriften auf dem Laufenden bleiben 

• EU-weit einheitliche Regelungen zur steuerlichen Gewinnermittlung mit weniger Änderungen als 

bei 27 nationalen Steuersystemen 
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Interviewleitfaden Forscher 

 

 

Dissertationsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg 

 

 

Empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der steuerlichen Gewinnermittlung einer Gemeinsamen 

(Konsolidierten) Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenblöcke: 

Fragenblock I: Angaben zur beruflichen Tätigkeit 

Fragenblock II: Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

Fragenblock III: Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungs- /Verwaltungskosten 

Fragenblock IV: Weitere Entwicklung einer GKB 

 

Angaben zur befragten Person: 

Name: 

Funktion: 

Unternehmen/ Behörde: 

Datum: 

Dauer des Gesprächs:  
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Fragenblock I: 

Angaben zu Tätigkeit und Unternehmen 

 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

1. Auf welchem Weg haben Sie Ihre Fachkenntnisse erworben (Ausbildung/ Studium etc.)? 

2. Seit wann sind Sie Universitätsprofessor? 

3. Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Position und Ihren Aufgabenbereich. 
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Fragenblock II: 

Ausgestaltung der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB 

 

1. Welche Unklarheiten, offenen Auslegungsfragen und Schwierigkeiten sehen Sie im Zusammen-

hang mit den einzelnen Gewinnermittlungsvorschriften der GKB? 

 

2. Wie würden Sie die Attraktivität (Vorzüge / Nachteile) für das Unternehmen gegenüber den aktu-

ellen Regelungen nach EStG/ KStG beurteilen? 

 

3. Wie würden Sie die die Prinzipiengerechtigkeit der Gewinnermittlungsvorschriften der GKB hin-

sichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips und des Gleichheitsgrundsatzes beurteilen? 

 

4. Bei welchen Gewinnermittlungsvorschriften sehen Sie eine Veränderung hinsichtlich des Spiel-

raumes für Steuerbilanzpolitik? 

 

5. Müssten Unternehmen für die GKB einen neuen originären Buchungskreis erstellen? 

 

6. Würden Sie im Rahmen der GKB die Erstellung einer Steuerbilanz oder eine reine GuV-

Ermittlung präferieren und warum? 

 

7. Welche Auswirkungen könnten sich im Rahmen der GKB, insbesondere im Hinblick auf das Feh-

len eines geschlossenen Prinzipiensystems für eine objektive Erfolgsermittlung, auf den Prozess 

der Steuerplanung und ihren Stellenwert ergeben? 
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Fragenblock III: 

Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungs- und Verwal-

tungskosten 

 

Angaben zu den steuerlichen Befolgungskosten von Unternehmen: 

1. Bitte füllen Sie das beigefügte Datenmodell in Anlage 2 mit den von Ihnen geschätzten Auswir-

kungen auf die steuerlichen Befolgungskosten aus. Ziehen Sie für das Ausfüllen des Datenmodells 

die Erläuterungsanlage zu den körperschafsteuerlichen Compliance-Aktivitäten in Anlage 3 hinzu.  

 

Hinweis: Veränderungen der steuerlichen Befolgungskosten in Drittstaaten außerhalb der EU sol-

len bei dieser Ermittlung außer Betracht bleiben. 

 

 

Angaben zu den steuerlichen Verwaltungskosten der Finanzämter: 

2. Wie würden Sie die Auswirkungen bei einem Übergang vom Status quo (nationale Steuersysteme) 

zur GKB auf die periodischen steuerlichen Verwaltungskosten der Finanzämter in Deutschland 

und ihre einmaligen Umstellungskosten einschätzen? 

 

3. Würden Sie davon ausgehen, dass die Einführung der GKB langfristig insgesamt zu einer Verrin-

gerung der steuerlichen Verwaltungskosten führt? 

 

4. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung der GKB als obligatorisches bzw. fakultatives Steuersys-

tem auf die steuerlichen Verwaltungskosten aus? 

 

5. Inwiefern wirkt sich die Ausgestaltung des neuen Steuersystems als GKB bzw. GUB auf die steu-

erlichen Verwaltungskosten aus? 
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Fragenblock IV: 

Weitere Entwicklung einer GKB 

 

1. Würden Sie davon ausgehen, dass die Unternehmen zum Gewinnermittlungssystem nach GKB 

optieren? 

 

2. Sollte die Anwendung der GKB verpflichtend oder (für KMU) weiterhin fakultativ geregelt wer-

den? 

 

3. Sollte der Anwendungsbereich der GKB auch auf Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

ausgedehnt werden (Ausgestaltung als GUB)? 

 

4. Welche Konsequenzen würden sich aus einer Verpflichtung oder einem Wahlrecht für Kaptalge-

sellschaften / Personengesellschaften ergeben (Maßgeblichkeitsprinzip)? Haben Sie Lösungsvor-

schläge für aus den Konsequenzen entstehende Probleme? 

 

5. Welche Vor- und /oder Nachteile sehen Sie langfristig bei Einführung einer GKKB? 
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Anlage 1: Wesentliche Unterschiede des Rechtsvergleichs zwischen aktuellem Bilanzsteuerrecht und den Regelungen der GKB 

Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG/KStG GKB 

Grundzüge der 

Gewinn-

ermittlung 

• Bilanz sowie GuV 

• formelle Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung durch Maßgeblich-
keitsprinzip 

• reine GuV ohne Bilanz 

• Periodisierung der Ein- und Auszahlungen 
• eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

Gewinnermitt-

lungs-prinzipien 

• Übernahme der kodifizierten und nicht kodifizierten GoB aus dem Handelsrecht 

durch Maßgeblichkeitsprinzip 

• Realisations-, Einzelerfassungs-, Stetigkeits- und Stichtagsprinzip 

• kein richtiges Rahmenkonzept für eine objektive Erfolgsermittlung 

Reichweite des 

Realisations-

prinzips 

• langfristige Fertigung: 

grds. Gewinnrealisierung bei Übergabe (Completed Contract-Methode), Ausnahme: 
qualifizierte Teilabnahmen 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der von Kreditinstituten gehaltenen Finanzinstrumente mit dem beizule-
genden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlages; Bewertung von Verbindlichkei-

ten zu ihren (abgezinsten) Abschaffungskosten 

• langfristige Fertigung: 

Percentage of Completion-Methode 
 

• Wertpapierhandel: 

Bewertung der zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen und von finanziellen Verbindlichkei-
ten zum Marktwert 

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

• Anschaffungskosten: 
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 

und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-

gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

• Anschaffungskosten: 
Alle zum Erwerb eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente, soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Keine Aktivierung der Anschaffungsnebenkosten. 

  • Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für die Herstellung oder die Erweiterung eines Vermögensgegenstandes 
entstehen. Einbezugspflicht für Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sonderein-

zelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der 

Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Einbezugswahlrecht für angemessene Teile 

der Kosten der allgemeinen Verwaltung, der sozialen Einrichtungen des Betriebs 

sowie der Fremdkapitalzinsen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. Einbezugsverbot für Forschungs- und Vertriebskosten. 

• Herstellungskosten: 

Alle zur Herstellung eines Wirtschaftsguts gezahlten Beträge oder Zahlungsmitteläquivalente soweit 

sie direkt mit dem Erwerb zusammenhängen. Indirekte Kosten sind bei Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens nicht in die Herstellungskosten einzubeziehen, bei Vorräten und unfertigen Erzeugnis-

sen ist eine Berücksichtigung ausnahmsweise möglich, wenn der Steuerpflichtige diese auch vor 

Anwendung des RLV einbezogen hat. 

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 

Diensten für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 

Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. Von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ist (bei Gebäuden) nur auszugehen, wenn die Ausgaben für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten (nicht: jährliche Erhaltungsarbeiten) 

mindestens 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten betragen und innerhalb 

von drei Jahren nach der Anschaffung des Wirtschaftsguts anfallen. 

• Verbesserungskosten: 

Aufwendungen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ihrer Substanz erwei-

tert, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden oder die mehr als 10 % der ursprüng-

lichen Abschreibungsbasis ausmachen. 
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Sachverhalt Steuerbilanz nach EStG/KStG GKB 

Planmäßige 

Abschreibungen 

• Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit Hilfe der AfA-Tabellen 

des BMF 
• Abschreibungsmethoden: lineare sowie leistungsabhängige AfA, sofern der Umfang 

der auf das einzelne Jahre entfallenden Leistung nachgewiesen werden kann  

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der zum Betriebsvermögen gehörenden 
Gebäude gelten i.d.R. 33 1/3 Jahre; Nachweis einer tatsächlich geringeren Nutzungs-

dauer generell möglich 

• Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des derivativen Goodwill gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren  

• Unterscheidung zwischen einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und anderen abschrei-

bungsfähigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten) 
• Einzeln abschreibungsfähige Wirtschaftsgütern: Lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 

40 Jahren (Geschäfts-, Büro- und andere Gebäude sowie andere unbewegliche gewerblich genutzte 

Vermögenswerte), 25 Jahren (Industriegebäude und -strukturen), 15 Jahren (andere langlebige Sach-
anlagen), 8 Jahren (mittellebige Sachanlagen) oder den Zeitraum, für den das Wirtschaftsgut Rechts-

schutz genießt oder das Recht gewährt wurde bzw. 15 Jahren, wenn dieser Zeitraum nicht bestimmt 

werden kann (immaterielle Sachanlagen). Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern ist die tatsächlich kürze-

re verbleibende Nutzungsdauer zugrunde zu legen, sofern der Steuerpflichtige diese nachweist. 

    • Sammelposten: Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungs-
dauer von weniger als 8 Jahren werden in einen Sammelposten eingestellt und mit jährlich 25 % 

abgeschrieben. Der Wert des Sammelpostens ist kontinuierlich fortzuschreiben. Hierzu sind dem 

Ausgangswert die Anschaffungs-, Herstellungs- und Verbesserungskosten neu in den Sammelposten 
aufgenommener Wirtschaftsgüter hinzuzufügen und die Erlöse aus der Veräußerung von dem Sam-

melposten zugehörigen Wirtschaftsgütern abzuziehen. Sinkt die Abschreibungsbasis aufgrund dieser 

Modifikationen auf einen Wert unter null, wird die Abschreibungsbasis auf null gesetzt und die 
negative Differenz erfolgswirksam ausgeglichen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer  

beträgt vier Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer durch eine lineare 

Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. 

Außer-

planmäßige 

Wert-

minderungen 

• Wahlrecht zur Teilwertabschreibung für alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und 
Umlaufvermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und Verbot bei 

voraussichtlich vorübergehender Wertminderung 

• beizulegender Zeitwert = Teilwert 

• Im Anlagevermögen nur bei nicht abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern und bei Verursachung 
durch höhere Gewalt oder kriminelle Aktivitäten durch Dritte 

• bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen unabhängig von der Wertminderungsursache 

• beizulegender Zeitwert im Anlagevermögen = Marktwert  
• beizulegender Zeitwert bei Vorräten und unfertigen Erzeugnissen = niedrigerer Wert aus Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 

Ansatz von 

Rückstellungen 

• Ansatz von Aufwands- und Kulanzrückstellungen zwingend  
• Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen 

• Ansatzverbot für Aufwands-, Kulanz- und Drohverlustrückstellungen 

Bewertung von 

Rückstellungen 

• Pflicht zur Abzinsung von Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr mit Festzins von 

5,5% (Ausnahme Pensionsrückstellungen mit 6%) 

• Verbot der Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen 

• Abzinsung von Rückstellungen, sofern Laufzeit > 1 Jahr mit EURIBOR Zinssatz 

• Einbeziehung zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen fraglich (nach Art. 23 Nr. 2 lit. c) RLV 

einzubeziehen, aber möglicherweise Verbot nach Art. 23 Nr. 3 lit. b) RLV) 
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Anlage 2: Datenmodell zu Auswirkungen der GKB auf die steuerlichen Befolgungskosten von Unternehmen 

Auswirkungen auf die periodischen steuerlichen Befolgungskosten 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Veränderung gegenüber Ausgangsfall (+/-/=) für ein 

durchschnittliches in DE unbeschränkt steuerpflich-
tiges Unternehmen 

Beschreibung der Kosten 

1 P   Buchführung     

2 P   Erstellung der Steuerberechnungen     

3 P   Steuerzahlungen und -rückzahlungen     

4 P   Korrespondenz und Verhandlung mit den Finanzbehörden     

5 P   Klärungen und Entscheidungen     

6 P   Schulung von Mitarbeitern     

7 P   
Weitere periodische Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizie-
ren)     

 

Einmalige Umstellungskosten bei Umstellung auf die GKB 

Nr. 

P
er

io
d

. 

E
in

m
al

ig
 

Aktivitäten 

Charakterisierung des einmaligen Umstellungsaufwands  
für ein durchschnittliches in DE unbeschränkt steuerpflichtiges Unternehmen 

erheblicher Aufwand moderater Aufwand geringer Aufwand 

8   E Schulung von Mitarbeitern       

9   E 

Berechnungen, ob für die Anwendung der GKB optiert wer-

den soll (nur bei fakultativer Ausgestaltung der GKB)       

10   E 
Berechnungen zur Erstellung des Sammelpostens für die 
Poolabschreibung nach GKB       

11   E Entwicklung neuer Prozesse und Systeme        

12   E Beratungskosten       

13   E Gebühren für Software-Lizenzen       

14   E Andere Personalkosten bzw. Versetzung von Mitarbeitern       

15   E Auslagerung von Tax-Compliance-Verpflichtungen       

16   E 

Weitere einmalige Steuerbefolgungskosten (Bitte spezifizie-

ren)       
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Anlage 3: Erläuterungsanlage zu den periodischen körperschaftsteuerlichen Befolgungskosten 

Nr. Compliance Aktivitäten Szenario 1: 

Ausgangsfall - nationale Steuersysteme 

Szenario 2: 

 GKB 

1 

Buchführung • Anknüpfung an handelsrechtliche Rechnungslegung 

• Führung von ergänzenden Aufzeichnungen, die für steuerliche Zwecke 
erforderlich sind (beinhaltet nicht primär für Zwecke der Rechnungslegung 

geführte Aufzeichnungen) 

• Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen 

• Eigenständiges Gewinnermittlungskonzept (kein Maßgeblichkeitsprinzip) 

• Erstellung und Führung von Aufzeichnungen für steuerliche Abschreibungen im Rahmen eines 
Sammelpostens (mit Ausnahme der einzeln abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter) 

2 

Erstellung der Steuerberechnun-

gen 

Unterschiedliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten aus bestehenden Aufzeichnungen für 

steuerliche Zwecke 
• Berechnung der steuerlichen Abschreibungen und des steuerpflichtigen 

Gewinns 

• Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) 
• Anwendung der Regelungen zur Unterkapitalisierung 

• Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften 

• Anwendung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne  

Einheitliche Regelungen der 27 Mitgliedstaaten: 

• Zusammentragen der Daten für das GKB-System 

• Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns und der steuerlichen Abschreibungen in jedem EU-
Mitgliedstaat nach einheitlichem Gewinnermittlungssystem. 

• Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb der EU 

• Einheitliche Regelungen zur Unterkapitalisierung innerhalb der EU  
• Länderspezifische Regelungen für Transaktionen mit verbundenen Unternehmen innerhalb der EU 

• Abschaffung der Regelungen zur Besteuerung ausländischer Gewinne innerhalb der EU.  

3 

Steuerzahlungen und -

rückzahlungen 

Verschiedene Fristen in den Mitgliedstaaten 

• Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen  

• Keine Abzugssteuer an der Quelle der Zahlungen innerhalb der EU erforderlich. 

4 

Korrespondenz und Verhandlung 

mit den Finanzbehörden 

Unterschiedliche Prozesse der 27 Mitgliedstaaten 

• Beantwortung von Fragen der Steuerverwaltung 

• Begleitung steuerlicher Außenprüfungen  
• Auflösung von Steuerstreitigkeiten  

• Zentrales gesetzgebendes EU-Organ entscheidet über die Anwendung der neuen Gewinnermitt-

lungsvorschriften 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

5 

Klärungen und Entscheidungen • Anträge auf verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Behandlung 

spezifischer Gegenstände 

• Verrechnungspreiszusagen (Advance pricing agreements) 

• Anträge auf verbindliche Auskünfte nur einmal für alle Unternehmen eines Konzerns innerhalb der 

EU, die im Rahmen der GKB besteuert werden 

• Ansonsten keine Veränderungen zum Ausgangsfall 

6 

Schulung von Mitarbeitern Bis zu 27 verschiedene Steuersysteme: 

• Schulung von Mitarbeitern zu steuerlichen Vorschriften 

• Bei Änderungen der Vorschriften auf dem Laufenden bleiben 

• EU-weit einheitliche Regelungen zur steuerlichen Gewinnermittlung mit weniger Änderungen als 

bei 27 nationalen Steuersystemen 
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